
1451 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des NationalratesXIII.GP 

21. 1. 1975 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXX, mit 
dem die Beschäftigung von Ausländern ge
regelt wird (Ausländerbeschäftigungsgesetz -

AusIBG) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ABSCHNITT I 

Allgemeine Bestimmungen 

Geltungsbereich 

§ 1. (1) Dieses Bundesg,esetz regelt die Be
schäftigung von Ausländern (§ 2) im Bundesge
biet. 

(2) Die Bestimmungen ·dieses Bundesgesetzes 
sind nicht anzuwenden auf 

a) Flüchtlinge ,im Sinne der Konvention über 
die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 
Nr. 55fl955, in Verbindung mit dem Pro
tokoll BGBl. Nr. 78/1974, die entweder 
zum dauerrilden Aufenthalt im Bundesge
biet berechtigt sind oder die mit einem 
österreichischen Staatsbüllger verheiratet 
sind, es sei ,denn, daß sie den Ehegatten ver
lassen haben, oder ,die ein Kind haben, das 
österreichischer Staatsbül1ger ist; 

b) Ausländer hinsichtlich ihrer wissenschaftli
chen, pädagogischen, kulturellen und sozi
alen Tätigkeiten an Unterrichtsanstalten 
oder an Instituten wissenschaftlichen, kultu
rellen oder sozialen Charakters, die auf 
Grund eines zwisch,enstaatlichen KultJUrab
kommens errichtet wUIlden; 

e) Ausländer hin~ichtlich ihrer Tätigkeiten in 
diplomatischen oder berufskonsularischen 
VertretJUngen oder in mit diplomatischen 
Vorrechten a,usgestatteten zw,ischen~taatli
chen Organisationen oder in ständitgen Ver
tretiungen bei solchen Organisationen oder 
hinsichtlich ihrer Tätigkeiten als Bedien
stete solcher Ausländer; 

d) Ausländer hinsichtlich ihrer seelso~ 
Tätigkeiten im Rahmen von gesetzl,ich an
,erkannten Kirchen und ReligionSigesellschaf
ten; 

e) Ausländer hinsichtlich ihrer Tätigkeiten als 
Besatzungsmitglieder von See- und Binnen
schiffen; 

f) Ausländer hinsichtlich ihrer Tätigkeiten als 
Ferialpraktikanten. 

(3) Zwischenstaatliche Vereinbarungen über die 
Beschäftigung von Ausländern werden durch die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes nicht berührt. 

(4) Der Bundesminister für soziale Verwaltung 
kann nach Anhörung des Ausländerausschusses 
(§ 22) durch Vero1"dnung weit,ere Ausnahmen 
vom Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes fest
legen, sofern es sich um ähn:liche wie die im Abs. 2 
aufgezählten Pel"sonengruppen handelt und es 
die allgemeine Lage und Entwicklung des Ar
beitsmarktes unter besonderer Berücksichtigung 
der Schutzinteressen der betroff,enen inländischen 
Arbeitnehmer zuläßt. 

Begriffsbestimmungen 

§ 2. (1) Als .&usländer im Sinne dieses Bun
desgesetzes gilt, wer nicht die österreichische 
Staatsbürgerschaft besitzt. 

(2) Als Beschäftitgung gilt ·die Verwendung 

a) in einem Arbeitsverhältnis, 

b) in ,einem arbeitnehmerähnlichen Verhält
nis, sofern die Tätigkeit nicht auf Grund 
gewerberechtlicher oder sonstiger Vor
schriften ausgeübt wird, 

e) in einem Ausb.ildungsverhältnis oder 

d) nach ,den Bestimmungen des § 18. 

(3) Den Arbeitlgebern gleichzuhalten sind 

a) in ,den Fällen des Abs. 2 .Iit. b ,die inländi
schen Vertragspartner jener Personen, für 
deren Verwendung eine Beschäftigungsbe
willigung erforderlich ist, und 

b) in den Fällen des Abs. 2 lit. e und d der 
Inhaber des Betriebes, in dem ,der Auslän
der beschäftigt ·wird, oder der V,eranstalter. 
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Voraussetzungen für die B~smäftigung von Aus
ländern 

§ 3. (1) Ein Arbeitig,eber darf, soweit in diesem 
Bundesgesetiz nimt anderes bestimmt ist, einen 
Ausländer nur besmäftigen, wenn ihm für die
sen eine Beschäftigung&bewilLigul1lg erteilt wurde 
oder wenn der Ausländer einen' Befreiungsschein 
besitzt. 

, (2) Ein Ausländer ,darf, soweit in diesem Bun
de~gesetznicht anderes bestimmt ist, eine Be
schäftigung nur antreten und ausüben, wenn für 
ihn eine Beschäftigungsbewilligung erteilt wurde 
oder wenn er einen Befreiungsschein besitzt. 

(3) Bei Eintritt eines anderen Arbeitgebers in, 
das Rechtsverhältnis nach § 2 Abs. 2 durch über
gang des Betriebes oderXnderung der Rechts
form gilt bei sonst unverändertem Fortbestand 
der Voraussetzungen die Beschäftigungsbew~lli
gung als ,dem neuen Arbeitgeber erteilt, sofern der 
Eintritt von ,diesem inner.halb von zwei Women 
dem zuständigen Arbeit~amt ang,ezeigt wur,de. 

(4) Ausländer, die Konzert- oder Bühnenkünst
ler oder Angehörige der Berufsgruppen Artisten, 
Film-, Run(ifunk- und Fernsehschaffende oder 
Musiker sind, dürfen 

a) einen Tag oder 
b) zur Sicherung eines Konzerts, einer Vor

'stellung, einer laufenden Filmproduktion; 
einer Rundfunk- oder Fernsehlifesendung 
drei Tage 

ohne Beschäftigungshewilligung beschäftigt wer
den. Die Beschäftigung ist vom Veranstalter bzw. 
Produzenten am Tag der Arbeitsaufnahme dem 
zuständigen Arbeitsamt anzuzeigen. 

(5) Ausländer; die ausschließlich zum Zwecke 
der Erweiterung und Anwendung von Kennt
nissen, zum Erwerb von Fertigkeiten für die 
Pra~is ohne Ar.beitspflicht und ohne Entgeltan~ 
spruch (yolontäre) hisYdrei Monat(. beschäftigt 
werden, bedürfen keiner Beschäftigungsbewilli
gung. Die Beschäftigung ist vom Inhaber des 
Betriebes, [n dem der Ausländer beschäftigt wird, 
spätestens am Tag ,der Arbeitsaufnahme dem zu
ständigen Arbeitsamt anzuzeigen. 

ABSCHNITT 11 

B es c hä ft i gun g s b e w i lli gun g 

Voraussetzungen: 

§ 4. (1) Die Beschäfdgungsbewilligung ist, soweit 
im foLgenden nicht anderes bestimmt ist, zu er
teilen, wenn die La.g,e und' Entwicklung des Ar
beitsmarktes die Beschäftigung zuläßt und wich
tige öffentliche oder gesamtwirtschaftliche Inter
essen nicht entg,egenstehen. ' 

(2) Die' Beschähig~ngsbewilligung für einen 
Lehrling ist ~u : erteilen, wenn ~ die Lage, auf dem 

Lehr~tellenmarkt dies zuläßt und wichtiige Gründe 
bezüglich ,der Lage und Entwicklung des übrigen 
Arbeitsmarktes nicht entgegenstehen. 

(3) Die Beschäftigungshew:ill.igung darf weiters 
nur ,erteilt werden, wenn 

1. der Arbeitgeber den Ausländer auf einet Ar
beitsplatz seines Betriebes beschäftigen wird, 
wobei eine Zurverfügungstiellung des Aus
läl1!ders an Dritte unbeschadet des § 6 Abs. 2 
nicht als Beschäftigung im eigenen Betrieb 
gilt; 

2. das inländische ärztliche Zeugnis od'er ein 
,gleichzuhaltendes ärztLiches Zeugnis aus
ländischer Stellen im Sinne des, § 5 Abs. 1 
vorliegt; 

3. das Zeugnis über eine el1gänlJende ärztliche 
Untersuchung im Sinne des § 5 Abs. 2 vor~ 
liegt; 

4. die Gewähr gegeben erscheint, daß der Ar
beitgeber die Lohn- und Arbeitsbedingungen 
einhält; 

5. die rechtsverhindliche Erklärung eines Unter
kunftgebers, daß dem Ausländer eine für 
Inländer ortsübJliche Umerkunft zur Ver
fügung gestellt wird, vorliegt, aus der her
vorzugehen hat 
a) die Größe und Ausstattung Ider Unter

kunft, die Zahl der Mitibenützer sowie 
b) das B,enützungsentgelt, das im Verhält

nis zur Art 'der Unterkunft und damit 
zum Wert der Leistung in keinem auf
fallenden Mißverhältnis stehen darf, 

und der Arheitgeber bestätigt, daß ihm 
keine Umstände bekannt sind, die gegen die 
Richtigkeit der in der Erklärung gemachten 
, Angaben sprechen; 

6. die Erklärung über die Verständigung des 
Betriebsrates oder der Persönalvertretung 
von ,der beabsichtigten Einstellung des Aus-
länders vorliegt; , 

7. fremdenpolizeiliche oder paßrechdiche 
Gründe dem Aufenthalt oder ,der Beschäf
tigung ,des Ausländers nicht enngegenstehen; 

, 8. bei Auslä,rtdern, die nicht Staatsangehörige 
von Nachbarstaaten österreichs sind, eine 
sc;hriftliche Erklärung vorliegt" daß die' 
Kosten, die bei der Durchführung eines Auf- , 
enthaltsverbotesentstiehen Leinschließlich der L
~osten .der Schubhaft und '0ie . v~m Aus-\1~ ~ 
lander nrcht ersetzt werden konnen; vom Ar- , ' 
beitgeber getragen werden, bis. der Ausländer T.-
das Bundesgebiet verlassen oder ein anderer 
Arbeitgeber eine solche Erklärung für den-
selben Ausländer abgegeben hat; 

9. die Vereinbarung fiber die beabsichtigte Be
. schäftigung (§2 Abs. 2) nicht .auf Grund einer 

gemäß dem Arbeitsmarktförderungsgesetz, 
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BGBI. Nr. 3111969, unerlaubten Arbeitsver
mittlung zustande gekommen ist und der Ar~ 
beitgeber dies wußte oder hätte wissen 
müssen; . 

10. keine wichtigen (Gründe· in der P.erson des 
Ausländers vorliegen, wie wiederholte Ver~ 
stöß·e infolge' Ausübung . einer Beschäfcigung 
ohne Beschiiftigungsbewilligung während der 
letzten zwölf Monate; 

11. die Beschäftigung, soweit in ,diesem Bundes~ 
gesetz nicht anderes bestimmt ist, nicht be~ 
reits hegonnenh<lJt; 

(7) ß.eschäftiguUgsbew.illigungimdürfen, soweit 
Höchstzahlen (§ 13) festlgesetlJt sind, nur unter 
der zusätzlichen Voraussetzung erteilt weroen;' 
daß diese Höchstzahlen nicht überschritten wer
den. 

(8) Ober die Höchstzahlen hinaus kann der 
Bundesminister für soziale Verwaltung bei Vor
liegen außergewöhnlicher Umstände in E,inzel
fällen Beschäftigungsbewilligungen .erteilen. Sonst 
,dürfen über die Höchstzahlen hinaus Beschäf
tigungsbewil1igungen nur erteilt wel"den, wenn 
der Bundesminister für sozia'1e Verwaltung dies 
durch Veror,dnung für einzelne Berufsgruppen 
oder Berufsarten oder für den Fall außel'\gewöh~ 
licher . Verhältnisse auf lokalen Arbeitsmärkten 
festlegt. 

12. ,der Al"beitgeber während der letzten zwölf 
Monate vor der Antragseinbcingung nicht 
trotz ,Ablehnung eines Antl"ages oder ohne 
einen Antrag auf BeschäftigungsbewiHigung 
eingebracht zu haben, wiederholt Ausländer 
beschäftigt .hat; Ärztliche Untersuchung 

13. bei Vorlieg.eu einer Maßna;hme im Sinne des § 5. (1) Das ärztliche Zeugnis im Sinne des § 4 
§ 14 der Ausländer im Heimatstaat angewor~ Abs; 3 Z. 2 hat zu enthalten, ,daß der Ausländer 
ben wuJ.'de. von aktiven oder ausgedehnteninaktiveri FOl"men 

(4) Der ß.undesminister für sOZJiale Verwaltung der Tuberkulose, von ansteckenden Formen der 
kann ,durch Verordnung festlegen, daß von der Syphilis und von Anzeichen a;nderer anzeige~ 
Beibringung der Erklärung nach Ahs. 3 Z. 5 ab~ pflichtiger Krankheiten frei ist. Das ärztliche 
gesehen werden ka;nn; wenn ,es sich um~Ausländer Zeugnis ,dal"f zur Zeit ,der Vorlage nicht älter als 
handelt, bei denen auf Grund der besonderen Art ein Monat sein; Bei einer Unterbrechung des Auf
ihrer. beruflichen Tätigkeit oder sonstiger Um~ enthalt·es im Bundesgebiet bis zu ,drei Monaten 
stände angenommen werden kann, ,daß sie über ist ein neuerliches ärztLiches Zeugnis nicht erfor
für Inländer ortsübliche Uhterkünf~e verfügen.derLich. Dem, ärztlichen Zeugnis sind ärztliche 

Zeugnisse ausländischer SteUen gleichzuhalten, die 
(5) Soweit Kontingente (§ 12) festgesetzt sind, f Gd' ch l'ch V' . b au run ZWIS enstaat 1 er erem arungen aus

entfallendre Prüfung ,der Vonussetzungen nach gestellt wurden. Das BaziHenaussch'eidergesetz, 
Abs. 1 und die Anhörung ,der kolUekcivvertrags- StGBl.Nr. 153/1945, und ,das 'tuberkulosegesetz, 
fähigen Berufsvereinigungender Arbeitgeber und BGBI. Nr. 127/1968, weroen durch diese Bestim-
der Arbeitnehmer gemäß § 20 A:bs. 2. mungen nicht berührt. '. 

(6) Ober bestehende K,ontingente (§ 12) hinaus 
dürfen Beschäftigungsbewilligungen nur ,erteilt (2) Auf Grund einer ergiinzenden ärztlichen 
wel1den, wenn ,die Voraussetzungen der Abs. 1 Untersuchung ist durch ein ärztliches Zeugnis im 
und 3 vorliegen und. Sinne des § 4 Abs. 3 Z. 3 festzustellen, daß der 

a) der Verwaltungsausschuß (§ 23) einhellig Ausländer nicht an einer solchen Krankheit leidet 
die Erteilung' der Beschäftigungsbewilligung oder einen körperlichen Zustand aufweist, wo
befürwortet oder " durch er off.ensichtlich ,in seiner Al"beitsfähig

keit erheblich heeinträchtigt ist, oder eine solche 
b) d,ie ß.eschäftigu,ng des Auslänlders aus be- Beeinträchtigung wähl"end der Geltungs,dauer der 

sonders wichtigen Gründen, insbesondere Beschäft~gungsbewilligung nicht zu erwarten ist. 
l.als Schlüsselkraft Zur Erhaltung von Ar-

beitsplätzen inländischer Arbeitnehmer, (3) Der Bundesminister für soziale Verwaltung 
. kann im Einvernehmen m~t ·dem Bundesminister 2. in. Betl"ieben, ,die in strukturell gefähr-

für Gesundheit und Umweltschutz ,durch Verord-deten Gebieten ne.u gegründet wurden, .. 
nung festlegen, daß die ärztliche Untersuchung 

. 3. als ·dringender Ersatz fürd~e Besetzung im Sinne ,des Ahs.,1 ZJU entfallen hat, wenn drie 
'e~nes Idurch AUsscheiden eines Ausländers epidemiologische La,ge in den Herkunftsländern 
frei ,gewordenen A~beitsplatzes oder der Ausländer, die besondere Art ~hrer beruf-

4. im Ber,eichder Gesundheits- oder Wohl- lichen Tätigkeitooerderbereits längere ununter-
fahrtspflege, brochene Aufenthalt im Bundesgebiet dies ohne 

erfolgen soll oder Gef~hrdung der Volksgesundheit zuläßt. 

c) öffentliche oder,gesamtwirtschaftliche Inter- (4) Der Bundesminister für soziale Verwaltung 
. essen di'e Beschäftigung des A,usländers er- kann ferner idurch Verordnung festlegen, daß· die 
, fordern oder, el"gänzende ärztliche Untersuchung im Sinne des 

d)die Voqussetzullgen .. des § 18 Abs. 3 in Abs. 2 zUentfaUen hat, .wenn es sichum Auslän-
Vel"bindung mit Abs. 4lgegebensind. der handelt, bei denen auf Grund der besonderen 

v' 2 
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Art ihrer beruflichen Täügkeit oder sonstiger 
Umstände angenommen werden kann, daß sie in 
ihrer' Arbeitsfähigkeit nicht erheblich beeinträch
tigt rund. 

(5) Das ärzüiche Zeugnis nach § 4 Abs. 3 Z. 3 
kann nachträglich vorgelegt werden. Wenn das 
ärztlich·e Zeugnis nicht innerhaLb der inder Be
schäftigungsbewi1ligung dafür zu bestimmenden 
Frist vorgelegt wird, erlischt ,die Beschäfti,gungs
bewiHigung. Die ·erloschene Beschäftigung~bewilli
gung ,ist Idem Ad;eitsamt zurückzustellen. 

Geltungsbereich 

§ 6. (1) Die Beschäftigungsbewilligung ist für 
einen Arbeitsplatz zu ert,eilen und gilt für den 
Bereich eines Arbeitsamtes. Der Arbeitsplatz ist 
durch ,die berufliche Tätigkeit und den Betrieb 
bestimmt. Der Geltungsbereich kann bei wech
selndem B'eschäftigungsort unter Bedachtnahme 
auf ,die Lag.e und Entwicklung der in Betracht 
kommenden Teilal"beitsmärkte auf mehrere Be
triebe ,eines Arbeiug·ebers und auf den Bereich 
mehrerer Arbeitsämter oder Landesarbeitsämter 
festgelegt wenden. 

(2) Eine Knderung der Beschäftigungsbewilli
gung ist nicht erforderlich, wenn der Ausländer 
für ·eine verhäknismäßig kurze, eine Woche nicht 
übersteigende Zeit auf einem anderen Arbeits
platz beschäftigt wil1d. Für 'einen längeren Zeit
raum ist eine neue BeschäftigungsbewilLigung er
fordedich. 

. (3) Wenn unter Aufrechterhaltung des Beschäf
tigungsverhältnisses Knd'erungen in Teilen der 
Beschäftigungsbewilligung eintreten, die sich nach 
Abs. 1 auf .die :berufliche Tätigkeit, ,den Betrieb, 
den Arbeitsamts- oder Landesarbeitsamtsbereich 
beziehen, kann sich die Prüfung der Vorausset
zungen für ,die Beschäftigungsbewilligung auf jene 
beschränk'en, die mit ,diesen Teilen in Zusllmmen
hang stehen. 

. Geltungsdauer 

§ 7. (1) Die Beschäftigungsbewill,i,gung ist zu 
befristen; sie ,darf jeweils längstens für die Dauer 
eines Jahres erteilt werden. 

(2) Für eine Beschäftigung auf Arbeitsplätzen 
in Betrieben, die ,ihrer Art nach nur zu bestimm
ten Jahreszeiten arbeiten oder ·die regelmäßig zu 
gewissen Zeiten des Jahres erheblich verstärkt ar
beiten (Saisonbetrieb ), ist .die Beschäftigungsbe
willigung jeweils nur für die nach der Art der 
Beschäftigung erforderliche Dauer zu erteilen. 

(3) Die Geltungsdauer der im Rahmen von 
Konting~nten erteilten Beschäftigungsgenehmi
gung ist unter Bedachtnahme auf die Laufzeit 
des betreffenden Kontingentes zu beschränken. 
Soweit Kontingente mit Idem Kalenderjahr zu
sammenfallen, ,darf die BeschäftJigungsbewilli-

gung, wenn sie nach dem 1. Juli erteilt wird, je
weils längstens bis zurrL 30. Juni des folgenden 
Kalenderjahr.es erteilt werden. 

(4) Lehrlingen ist ,die Beschäft~gungsbeWlilli
'gung für die Dauer ,der Lehrzeit und der gesetz
lichen oder kollektivvertraglichen Verpflichtung 
zur Weiterver,wendung zu erteilen. 

(5) § 11 des Mutterschutzg,esetzes, BGBl. 
Nr. 76/1957, bleibt unberührt. 

(6) Die B~schäftigungsbewilLigung erlischt mit 
Beendigung ,der bewi1ligten Beschäftigung. 

(7) Liegt ein Kontin,gent mit ganzjähriger Lauf
zeit vor und wind ,der Antrag auf Verlängerung 
einer Beschäftigungsbewilligung während der 
Geltungsdauer der Beschäftigungsbewilligung ein
gebracht, gilt ,diese bis zur Entscheidung über den 
Antrag in. erster Instanz als verlän,gert. . Liegt 
kein Kontingent mit ganzjähr~ger Laufzeit vor 
und wir!dder Antrag spätest.ens vier Wochen vor 
Ablauf der Beschäfcigungsbewilligungeingebracht, 
gilt diese gleichfalls bis zur Entscheidung über den 
Antrag in erster Instanz als verlängert. 

Auflagen 

§ 8; (1) D~·e Beschäftigungsbewilligung ist mit 
der Auflage zu verbinden, daß der Ausländer 
nicht zil schlechteren Lohn- un,d Arbeitsbedingun
gen beschäftigt wil1d, als sie für die Mehrzahl der 
bezüglich der Leistung und Qualifikation ver
gleichbaren inländischen Arbeitnehmer -des Be
triebes 'gdten. 

(2) Die B~schäftigungsbewilligung ist weiters 
mit der AlUflagezu verhinden, daß zur Erhal
tungder Arbeitspläteze inländischer Arbeitneh
mer im Falle 

a ) der Verringerung ,der Anzahl ,der Arbeits
plätze die Beschäftigungsverhältnisse der 
Au'sländer vor jenen der~nländischen Ar
beitnehmer zu lösen sind; 

b) von Kurzarbeit im Sinne des Arbeitsmarkt
fÖl1derungsgesetzes vor :deren Einführung 
die Beschäftigungsverhältnisse der Ausländer 
zu lösen sind, wenn daldurch Kurzarbeit auf 
läng.ere Sicht verhindert werden könnte. 

Von einer beabsichtigten Maßnahme .im Sinne 
der lit. a hat der Anbeitgeber das Arbeitsamt 'ZU 

verständigen, wenn die Verringerung der Anzahl 
der Arbeitsplätze ~m Verhälnnis 7mr Gesamtzahl 
der im Betr,ieb Beschäftigten ein erhebliches Aus
maß erreichen würde. 

(3) Die BeschäftigungsbeWlilligung kan:n, sofern 
es im Hinblick auf idie laige und Entwicklung des 
Arbeitsmarktes oder wichtige öff·entliche oder 
gesamtwirtschaftLiche . Interessen zweckd,ienlich ist, 
mit weiteren Auflagen, insbesondere zur Durch
führung und Unterstützung von Maßnahmen 
arbeitsmarktpolDtischer oder berufsfördernder 
Art, verbunden wel1den. 
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Widerruf 

§ 9. (1) Die Beschäftigungsbewilligung ist zu 
widerrufen, wenn 

a) der Antragsteller im Antrag auf ErteiLung 
-der Beschäftigungsbewilligung üher wesent
liche Tatsachen w,issentlich falsche Angaben 
gemacht oder solche Tatsachen verschwiegen 
hat oder 

b) der Ausl;vnder während der Laufzeit der 
Beschäftigungsbewilligung gegen ,die im § 25 
genannten Vorschriften verstoßen hat. 

(2) Die -Beschäftigungsbewilligung kann wider
rufen werden, wenn 

a) die Voraussetzungen, unter ,denen sie er
teilt wurde (§ 4 Abs. 1, 3, 6 und 8), sich 
wesentlich geändert haben oder die im 
Sinne ,des § 4 Abs. 3 erklärten Umstände 
nicht mehr zutreffen, 

Ausländer eine ortsübliche Unterkunft im 
Sinne des § 4 Abs., 3 Z. 5 zur Verfügung 
stehen wird. 

Die Bestimmung des § 4 Abs. 5 gilt sinngemäß. 

(3) Die Geltungsdauer der Sicherungsbescheini
gung ist mit längstens zwölf Wochen zu be
fristen; sie ist, in begründeten Fällen zu ver
längern. 

(4) Wird dem Antrag nicht oder nicht zur 
Gänze stattgegeben, ist darüber mit Bescheid ab
zusprechen. 

(5) Die Sicherungsbescheinigung kann wider
rufen werden, wenn sich die nach § 4 Abs. 1,2, 6, 
7 oder 8 oder Abs. 3 Z. 4 zu würdigenden Um
stände wesentlich ändern. 

b) sonstige wichtige Gründe in der Person des Kontingente 
Ausländers vorliegen oder 

c) die bei ihrer Erteilung festgesetzten Auf- § 12. (1) Der Bundesminister für soziale Ver-
lagen (§ 8) nicht erfüllt werden. waltung kann, sofern es die allgemeine Arbeits-

markt- und Wirtschaftslage zuläßt, in Entspre
(3) Im Rahmen eines W,iderrufsverfahrens chung eines gemeinsamen Antrages der in Betracht 

wegen NichtedüUung -der Voraussetzungen nach kommenden kollektivvertragsfähigen Berufsver§ 8 Abs. 2 ist darauf Bedacht zu nehmen, daß 
einigungen der Arbeitgeber und der Arbeitneh-

<die' Bedeckung des Arbeitskräftebedarfes des Be- mer für bestimmte örtliche oder fachliche Bereiche 
triebes gesichert bleibt. -

sowie für bestimmte Zeiträume durch Verord-
(4) Bei Widerruf der Beschäftigungsbewilligung, nung Kontingente für die Beschäftigung von Aus

ausgenommen im Falle des Widerrufes wegen ländern festsetzen oder festgesetzte Kontin
Verstoß-es gegen die ,im § 25 gen<lnnten Vor- gente ändern. 
schriften, ist tunlichst darauf Bedacht zu nehmen, 
daß die -die Rechte <des Ausländers sichernden Be-(2) Der Bundesminister für soziale Verwaltung 
stimmungen berücksichtigt werden können. - kann, solange kein Antrag nach Abs. 1 vorliegt 

Streik und Aussperrung 

§ 10. Für die Beschäftigung auf Arbeitsplätzen 
in einem von Streik oder Aussperrung betroffenen 
Betrieb dürfen Beschäftigungsbewilligungen nicht 
erteilt werden. ' 

Sicherungsbescheinigung 

§ 11. (1) Beabsichtigt ein Arbeitgeber, Aus
länder für eine Beschäftigung im Bundesgebiet in 
ihrem Heimatstaat anzuwerben, ist ihm auf An
trag eine Bescheinigung (Sicherungsbescheinigung) 
auszustellen, für welche Anzahl von Ausländern 
bei Vorliegen der Voraussetzungen die Erteilung 
von Beschäftigungsbewilligungen in Aussicht ge
stellt wird. 

(2) Die Sicherungsbescheinigung darf nur aus
gestellt werden, wenn 

a) die Voraussetzungen gemäß § 4 Abs. 1, i, 
6, 7 oder 8 und Abs. 3 Z. 1, 4, 6, 8 und 12 
gegeben sind und 

b) auf Grund der Angaben des Antragstellers 
angenommen werden' kann, daß für den 

und sofern es die allgemeine Arbeitsmarkt- und 
Wirtschaftslage zuläßt, für bestimmte örtlicho 
oder fachliche Bereiche sowie für bestimmte Zeit
räume durch Verordnung Kontingente für die 
Besehäftigung von Ausländern festsetzen oder 
festgesetzte Kontingente ändern. 

(3) Auf Kontingente sind unbeschadet des § 18' 
Abs. n anzurechnen 

a) die während der Laufzeit erteilten Beschäf
tigungsbewilligungen, ausgenommen jene 
für Lehrlinge, 

b) die während der Laufzeit ausgestellten 
Sicherungsbescheinigungen, ausgenommen 
jene für Lehrlinge, und 

c) die Befreiungsscheine, und zwar diese je
weils nach dem zuletzt festgestellten Ar
beitsplatz (§ 6 Abs. 1) des Befreiungssehein
inhabers. 

Auf ein nach Erteilung einer Beschäftigungsbe
willigung in Kraft tretendes Kontingent sind die 
Beschäftigungsbewilligungen mit jener Geltungs
dauer, die in die Laufzeit des Kontingentes hinein
reicht, anzurechnen. 
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Höchstzahlen 

§ 13. (1) Der Bundesminister für soziale Ver
waltung kann, wenn es öffentliche oder gesamt
wirtschaftliche Interessen, insbesondere im Bereich 
der Bevölkerungspolitik und der Infrastruktur, 
'erfordern, für das gesamte Bundesgebiet oder für 
einen oder mehrere Landesarbeitsamtsbereiche 
nach Anhörung des ~undesministers für Handel, 
Gewerbe und Industrie sowie der betreffenden 
Länder durch Verordnung Höchstzahlen für die 
Beschäftigung von Ausländern festsetzen. 

2) Auf die Höchstzahlen sind unbeschadet des 
.§ 18 Abs. 11 anzurechnen 

a) alle erteilten Beschäftigungsbewilligungen, 
ausgenommen jene für Lehrlinge, 

b) alle ausgestellten Sicherungsbescheinigun
gen, ausgenommen jene für Lehrlinge, und 

,e) die Befreiungsscheine. 

Einschränkung im öffentlichen Interesse 

§ 14. (1) Der Bundesminister für soziale Ver
waltung kann auf Grund 

a) eines Regierungsübereinkommens, 
b) einer drohenden überlastung der Infra

struktur, 
e) einer Gefährdung-der Volksgesundheit, 
d) einer Gefährdung der Einhaltung der 

Höchstzahl gemäß § 13 oder 
e) eines gemeinsamen Antrages der Bundes

kammer der gewerblichen Wirtschaft und 
des österreichischen Gewerkschaftsbundes 

;durch Verordnung festlegen, daß die Erteilung 
von Beschäftigungsbewilligungen davon abhängig 
'Zu machen ist, daß Ausländer in ihrem Heimat
-staat angeworben worden sind. Je nach den Er
fordernissen der Wahrung der im § 4 Abs. 1 oder 
2 genannten Belange kann eine solche Maßnahme 
entweder für alle Ausländer oder für Ausländer 
aus bestimmten Staaten getroffen werden. Eine 
,derartige Verordnung ist im Falle der lit. e im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Ge
.sundheit und Umweltschutz zu erlassen. 

(2) Eine solche Maßnahme kann' bei Zutreffen 
der Voraussetzungen nach Abs. 1 für das gesamte 
Bundesgebiet oder für einen öder mehrere Lan
,desarbeitsamtsbereiche verfügt werden, und zwar 

a) wenn keine Kontingente (§ 12) festgesetzt 
sind ohne jede Einschränkung, 

b) wenn Kontingente festgesetzt sind 
aa) in den Fällen des Abs; 1 lit. a, e oder e 

ohne jede Einschränkung und 
bb) in dell Fällen des Abs. 1 lit.· b oder d 

oberhalb der Kontingente, 
:c) gleichgültig ob Kontingente festgesetzt sind, 

in den Fällendes Abs. 1 lit. a oder e für be
stimmte fachliche Bereiche. 

ABSCHNITT III 

B 'e f'r e i u n g s sc h ei n 

Voraussetzungen 

§ 15. (1) Einem Ausländer ist auf Antrag ein 
Befreiungsschein auszustellen, wenn der Ausländer 

~) vom Zeitpunkt der Antragseinbririgung zu
rück gerechnet durch mindestens acht Jahre 
im Bundesgebiet ununterbrochen gemäß 
den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes be
schäftigt (§ 2 Abs. 2) war oder 

b) mit einem österreich ischen Staatsbürger ver
heiratet ist und seinen Wohnsitz im Bundes
.gebiet hat 

Ulid wichtige öffentliche oder gesamtwirtschaft
liche Interessen nicht entgegenstehen. Ein Aus
länder, dem ein Befreiungsschein ausgestellt 
wurde, ist berechtigt, eine Beschäftigung auszu
üben, ohne daß für ihn eine Beschäftigungsbe-
willigung erteilt wurde (§ 3). ' . 

(2) Als Beschäftigungszeiten im Sinne des Abs. 1 
lit. a gelten bis tu einer Dauer von insgesamt 
zwölf Monaten, im Falle der Mutterschaft, sofern 
die Ausländerin Wochengeld, Sonderunterstüt
zung oder Karenzurlaubsgeld erhalten hat, bis zu 
einer Dauer. von insgesamt 15 Monaten, auch 
Zeiten, während denen 

,al der Ausländer auf Grund eines Beschäfti
gungsverhältnisses zu einem Unterneh
men, das im Bundesgebiet seinen Betriebs
sitz hat, nach einer mindestens sechsmonati
gen Beschäftigung im Bundesgebiet vor
übergehend außerhalb des Bundesgebietes 
beschäftigt war; 

b) der Ausländer, ohne daß er in einem Be
schäftigungsverhältnis gestanden ist, arbeits
unfähig war und sich im Bundesgebiet auf
gehalten hat, sofern und solange er während 
seiner Arbeitsunfähigkeit Leistungen aus der 
Krankenversicherung oder der· Unfallver
sicherung, ausgenommen Rentenleistungen, 
nach dem Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetz, BGBl. Nr. 189/1955, erhalten hat; 

e) die Ausländerin sich im Bundesgebiet aufge
halten hat, sofern und solange sie Wochen
geld aus dem Versicherungsfall der Mutter
schaft nach dem Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetz oder Sonderunterstützung nach 
dem Mutterschutzgesetz erhalten hat;. 

d) der Ausländer Arbeitslosengeld, Karenz
urlaubsgeld oder Notstandshilfe nach dem 

. Arbeitslosenversicherungsgesetz 1958, BGB1. 
Nr. 199, bezogen hat oder im Anschluß 
daran bei einem inländischen Arbeitsamt 
arbeitsuChend vorgemerkt war; 

e) ein Beschäftigungsverhältnisunbeschadet 
der lit. b, c und d im Falle der erstmaligen 
Ausstellung eines Befreiungsscheines bis zur 

1451 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)6 von 36

www.parlament.gv.at



1451 der Beilageh 7 

Dauer von einem Monatbzw. im Falle der 
Verlängerung eines Befreiungsscheines bis 
Zur Dauer von drei Monaten 'während der 
Geltungsdaüer des jeweils letzten Befrei
ungsscheines nicht bestanden hat. 

(3) Der Befreiungsschein darf jeweils längstens 
für die Dauer von zwei Jahren ausgestellt werden. 

Widerruf 

§ 16. (1) Die mit dem Befreiungsschein ver
bundene Berechtigung' ist zu widerrufen, w~nn 

a) der Ausländer im Antrag auf Ausstellung 
eines Befreiungsscheines über wesentliche 
Tatsachen wissentlich falsche Angaben ge
macht oder solche Tatsachen verschwiegen 
hat, ' 

b) der Ausländer entwed~r seine Beschäftigung 
unbeschadet des § 15 Abs. 2 lit. b, c und d 
oder seinen Aufenthalt unbeschadet des 
§ 15 Abs. 2 lit. a im Bundesgebiet länger als 
insgesaQlt drei Monate unterbricht, 

c) die Voraussetzungen nach § 15 Abs. 1 lit. b 
nicht' mehr vorliegen, sofern für den Aus
länder nicht bereits § 15 Abs. 1 lit. a in 
Betracht kommt, oder ' 

d) der Ausländer gegen die im § 25 genannten 
Vorschriften verstoßen hat. 

(2) Der Befreiungsschein, dessen Berechtigung 
widerrufen wurde, ist vom Arbeitsamt zurückzu
fordern. 

Einschränkung des Geltungsbereiches 

§ 17. Wenn die Lage und Entwicklung des Ar
beitsmarktes in bestimmten Berufen oder wichtige 
öffentliche oder gesamtwirtschaftliche Interessen 
dies erfordern, kann der Bu~desminister für so
ziale Verwaltung nach Anhörung der zuständigen 
kollektivvertragsfähigen Berufsvereinigungen der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer durch Ver
ordnung festlegen, daß Befreiungsscheine für die 
Beschäftig~ng in diesen Berufen nicht gelten. 

ABSCHNITT IV 

Betriebsentsandte Ausländer 

Voraussetzungen für die Beschäftigung 

§ 18. (1) Ausländer, die von einem ausländi
schen Arbeitgeber ohne einen im Bundesgebiet 
vorhandenen Betriebssitz im Inland beschäftigt 
werden, bedürfen, soweit im folgenden nicht an
deres bestimmt ist, einer Beschäftigungsbewilli
gung. 

(2) Für Ausländer nach Abs. 1, die ausschließlich 
im Zusammenhang mit kurzfristigen Arbeitslei
stungen, für die ihrer Art nach inländische Ar
beitskräfte nicht herangezogen werden, wie ge
schäftlicheBesprechungen, Besuche von Messe
veranstaltungen und Kongressen und dergleichen, 

beschäftigt werden, ist eine Beschäftigungsbe
willigung nicht erforderlich; 

(3) Für Ausl~nder nach Abs: 1, die b~i 
a) Montagearbeiten und Reparaturen, im Zu

sammenhang mit Lieferungen von Anlagen 
und Maschinen an einen Betrieb oder 

b) für die Inbetriebnahme solcher Anlagen und 
Maschinen nötigen Arbeiten, die von inlän
dischen Arbeitskräften nicht erbracht wer
den können, 

beschäftigt werde~, ist eine Beschäftigungsbewil
ligung nicht erforderlich, wenn diese Arbeiten 
nicht länger, als drei Monate dauern. Die Be
schäftigung ist' vom Inhaber des Betriebes, in dem 
der Ausländer beschäftigt wird, spätestens am 
Tage der Arbeitsaufnahme dem zuständigen Ar
beitsamt unter Angabe der voraussichtlichen 
Dauer anzuzeigen. 

'(4) Dauern die im Abs. 3 genannten Arbeiten 
länger als drei Monate, so ist der Antrag auf Er
teilung der Beschäftigungsbewilligung ab 'Kennt
nis dieses Umstandes, jedenfalls jedoch vor Ab
lauf des dritten Monats nach Aufnahme der Ar
beitsleistung vom Inhaber des Betriebes, in dem 
der Ausländer beschäftigt wird, beim' zuständigen 
Arbeitsamt einzubringen. 

(5) Für Ausländer nach Abs. 1, die im Rahmen 
,zwischenstaatlicher Kulturabkommen beschäftigt 
werden, ist eine Beschäftigungsbewilligung nicht 
erforderlich. Die Beschäftigung ist von der Ein
richtung, in der die Arbeitsleistungen erbracht 
werden, bzw. vom Veranstalter spätestens am Tage 
der Arbeitsaufnahme dem zuständigen Arbeitsamt 
anzuzeigen. 

(6) Für Ausländer nach Abs. 1, die bei En
semblegastspielen im Theater beschäftigt werden, 
ist eine Beschäftigungsbewilligung nicht erforder
lich, wenn die Beschäftigung nicht länger als eine 
Woche dauert. Die Beschäftigung' ist vom Ver
anstalter spätestens am Tage der Arbeitsaufnahme 
dem zuständigen Arbeitsamt anzuzeigen. 

(7) Dauert die Beschäftigung nach Abs. 6 länger 
als eine Woche, so ist der Antrag auf Erteilung 
der Beschäftigungsbewilligung ab Kenntnis dieses 
Umstandes, jedenfalls jedoch vor Ablauf einer 
Woche nach 'Aufnahme der Beschäftigung, vom 
Veranstalter beim zuständigen Arbeitsamt ein
zubringen. 

(8) Bei Erteilung einer Beschäftigungsbewilli
gung nach Abs. 4 kann für den Fall, daß es' sich 
um Arbeitsleistungenhindelt, die von Inländern 
nicht erbracht werden können, von der Prüfung, 
ob die Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes 
die Beschäftigung zuläßt, 'abgesehen werden. 

(9) Die Dauer der Arbeitsleistungen bzw. der 
Beschäftigung ist unabhängig von der Dauer des 
Einsatzes des' einzelnen Ausländers bei diesen Ar
beitsleistungen bzw. Beschäftigungen festzustelleri: 
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(10) Die Lohn- und Arbeitsbedingungen be
züglich § 4 Abs. 3 Z. 4 und § 8 Abs. 1 sind als er
füllt anzusehen, wenn die Beschäftigung keine Ge
fährdung der Lohn- und Arbeitsbedingungen der 
inländischen Arbeitnehmer mit sich bringt. 

(11) Die für Ausländer nach Abs. 4 und 7 aus
gestellten Sicherungs bescheinigungen und erteilten 
Beschäftigungsbewilligungen sind auf Kontingente 
(§ 12) und Höchstzahlen (§ 13) nicht anzurech
nen. 

(12) Der Bundesminister für soziale Verwaltung 
kann nach Anhörung des Ausländerausschusses 
durch Verordnung weitere Ausnahmen vom 
Abs. 1 im Sinne der Abs. 2, 3, 5 und 6 festlegen, 
sofern es sich um ähnliche wie die in den Abs. 2, 
3, 5 und 6 erwähnten Personengruppen handelt 
und es die allgemeine Lage und Entwicklung des 
Arbeitsmarktes unter besonderer Berücksichtigung 
der Schutzinteressen der betroffenen inländischen 
Arbeitnehmer zuläßt. 

(13) Die im § 4 Abs. 4 und im § 5 Abs. 3 und 
4 enthaltenen Verordnungsermächtigungen kön
nen auf Ausländer nach Abs. 1 angewendet wer
den. 

ABSCHNITT V 

Verfahren 

Antragseinbringung 

§ 19. (1) Der Antrag auf Ausstellung einer 
Sicherungs bescheinigung bzw. Erteilung einer Be
schäftigungsbewilligung ist unbeschadet der Abs. 2 
und 3 und des § 18 vom Arbeitgeber bei dem 
Arbeitsamt einzubringen, in dessen Sprengel der 
in Aussicht genommene Beschäftigungsort liegt, 
bei wechselndem Beschäftigungsort bei dem nach 
dem Sitz des Betriebes zuständigen Arbeitsamt. 

(2) Wird der Ausländer über den im § 6 Abs. 2 
genannten Zeitraum hinaus im Betrieb eines an
deren Arbeitgebers beschäftigt, ist die Beschäfti
gungsbewilligung von diesem Arbeitgeber zu be
antragen. 

(3) Ist kein Arbeitgeber im Bundesgebiet vor
handen, ist der Antrag nach Abs. 1 für den Fall, 
daß eine Person im Sinne des § 2 Abs. 3 vor
handen ist, von dieser, in allen anderen Fällen 
vom Ausländer zu beantragen .. Der Antrag ist 
bei dem Arbeitsamt einzubringen, in. dessen 
Sprengel die Arbeitsleistungen bzw. Beschäftigun
gen erbracht werden. 

(4) Der Antrag auf Ausstellung eines Befrei
ungsscheines ist vom Ausländer bei dem nach sei
nem Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen bei 
dem nach seinem gewöhnlichen Aufenthalt ~u
ständigen Arbeitsamt einzubringen. 

(5) Der Antrag auf Ausstellung einer Siche
rungsbescheinigung ist vor der Einreise des Aus
länders, der Antrag auf Erteilung einer Beschäf-

tigungsbewilligung vor Aufnahme der Beschäfti
gung einzubringen. Der Antrag auf Verlängerung 
einer Beschäftigungsbewilligung ist unbeschadet 
des § 7 Abs.· 7 vor Ablauf der Geltungsdiuer 
einer bereits· erteilten Beschäftigungsbewilligung, 
der Antrag auf Verlängerung eines Befreiungs
scheines vor Ablauf der Geltungsdauer eines be
reits ausgestellten Befreiungsscheines einzu
bringen. 

(6) Wurde eine Sicherungsbescheinigung aus
gestellt, sind die für die Erteilung der Beschäfti
gungsbewilligung erforderlichen Voraussetzungen 
bereits vor Einbringung des Antrages auf Ertei
lung der Beschäftigungsbewilligung zu prüfen. 

(7) Die Beschäftigungsbewilligung ist im Zusam
menhang mit einer Arbeitsvermittlung durch die 
Arbeitsmarktverwaltung (§ 40 Abs. 1 des Arbeits
marktförderungsgesetzes) unter Bedachtnahme 
auf § 4 vom zuständigen Arbeitsamt von Amts 
wegen zu erteilen, sofern der Ausländer Leistun
gen aus der Arbeitslosenversicherung erhält oder 
solche erhalten würde. 

(8) Bei Anträgen, die auf geringfügige Än
derungen des Inhaltes oder die Verlängerung einer 
Sicherungsbescheinigung, einer Beschäftigungsbe
willigung oder eines Befreiungsscheines gerichtet 
sind, kann sich die Prüfung der Voraussetzungen 
auf jene beschränken, die sich ändern. 

Entscheidung und Rechtsmittel 

§ 20. (1) über die Anträge nach diesem Bundes
gesetz, soweit nicht anderes bestimmt ist, sowie 
über den Widerruf der Sicherungsbescheinigung, 
der Beschäftigungsbewilligung bzw. des Befrei
ungsscheines entscheidet das nach § 19 Abs. 1, 3 
oder 4 hiefür zuständige Arbeitsamt bzw. in den 
Fällen des § 4 Abs. 6, sofern die Voraussetzungen 
nach § 4 Abs. 3 gegeben sind, das zuständige Lan
desarbeitsamt. 

(2) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes 
bestimmt ist, haben vor Entscheidung über die 
Ausstellung einer Sicherungsbescheinig'ung, über 
die Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung, so
fern nicht eine Sicherungsbescheinigung ausgestellt 
wurde, über den Widerruf einer Besch~ftigungs
bewilligung und über die Ausstellung sowie den 
Widerruf eines Befreiungsscheines das Arbeitsamt 
die zuständigen kollektivvertragsfähigen Berufs
vereinigungen der Arbeitgeber und der Arbeit
nehmer und in den Fällen des § 4 Abs. 6 das 
Landesarbeitsamt den. Verwaltungsausschuß an
zuhören. 

(3) über Berufungen gegen Bescheide des 
Arbeitsamtes entscheidet das Landesarbeitsamt 
nach Anhörung des Verwaltungsausschusses. 
Eine weitere Berufung ist nicht zulässig. 

(4) Gegen Bescheide des Landesarbeitsamtes in 
den Fällen des § 4 Abs. 6 ist eine Berufung an 
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den Bundesminister für soziale Verwaltung zu-, 
lässig, wenn sich der 'B'escheid nur auf Nichter.: 
füllung oder mangelhafte Erfüllung der Voraus
setzungen nach § 4 Abs. 6 gründet. 

(5) Die Berufung gegen den Widerruf der 
Sicherungsbescheiriigung, 'der Beschäftigungsbe
willigung oder des Befreiungsscheines hat keine 
aufschiebende Wirkung. Der Berufung gegen den 
Widerruf der Beschäftigungsbewilligung und des 
Befreiungsscheines kann aufschiebende Wirkung 
zuerkannt, werden. 

(6) Im Verfahren nach den Abschnitten II 
und IV dieses Bundesgesetzes ist eine Bescheid
ausfertigung über die Beschäftigungsbewilligung 
bzw. über den Widerruf einer solchen auch dem 
Ausländer unabhängig von seiner Stellung im 
Verfahren (§ 21) zuzustellen. 

(7) Die Ausfertigungen der nach diesem Bun
desgesetz vorgesehenen Bescheide und Bescheini -
gungen, die im Wege elektronischer Datenver
arbeitungsanlagen oder in einem ähnlichen Ver
fahren hergestellt werden, bedürfen weder einer 
Unterschrift noch einer Beglaubigung. 

Stellung des Ausländers im Verfahren 

§ 21. Der Ausländer hat in allen Verfahren, 
in denen seine persönlichen Umstände maßgeblich 
für die Entscheidung sind, sowie in jenen Fällen, 
in denen keine Person im Sinne des § 2 Abs. 3 
vorhanden ist, ParteisteIlung. In allen anderen 
Verfahren, ausgenommen im Widerrufsverfahren 
infolge Änderung der im § 4 Abs. 1, 2, 6, 7 
und 8 genannten Voraussetzungen für eine Be
schäftigungsbewilligung, hat der Ausländer die 
Stellung eines Beteiligten. 

Ausländerausschuß 

§ 22. (1) In den in diesem Bundesgesetz vor
gesehenen und allen anderen Angelegenheiten 
der Ausländerbeschäftigung von grundsätzlicher 
Bedeutung, mit Ausnahme der Kontingentfest
setzung gemäß § 12 Abs. 1, ist der Ausländer
ausschuß anzuhören. 

(2) Der Ausländerausschuß wird beim Bundes
ministerium für soziale Verwaltung als selb
ständiger Ausschuß des gemäß § 41 des Arbeits
marktförderungsgesetzes bestehenden Beirates für 
Arbeitsmarktpolitik errichtet. Der Ausländeraus
schuß berät über die in seinen Zuständigkeits
bereich fallenden Angelegenheiten abschließend. 

(3) Der Ausländerausschuß setzt sich aus zwei 
Vertretern des österreichischen Arbeiterkammer
tages, ,einem Vertreter des österreichischen' 
Gewerkschaftsbundes, zwei Vertretern der Bun
deskammer der gewerblichen Wirtschaft und 
einem Vertreter der Vereinigung österreichischer 
Industrieller zusammen. Diese' Vertreter müssen 
dem Beirat für Arbeitsmarktpolitik nicht als Mit
glieder, angehören. 

(4) Auf den' Ausländerausschuß sind unbe
schadet der Abs. 1 bis, 3 ,die für den Beirat für 
Arbeitsmarktpolitik bzw. dessen Ausschüsse maß
geblichen Bestimmungen des Arbeitsmarktförde-: 
rungsgesetzes sinngemäß anzuwenden. 

Verwaltungsausschüsse 

§ 23. (1) Die beiden Landesarbeitsämtern be
stehenden Verwaltungsauschüsse (§ 76 des Arbeits
losenversicherungsgesetzes 1958) haben, abge
sehen von den ihnen nach anderen gesetzlichen 
Vorschriften übertragenen Aufgaben, bei der 
Erfüllung der den Landesarbeitsämtern obliegen
den Aufgaben, soweit dies in diesem Bundesgesetz 
vorgesehen ist, mitzuwirken. 

(2) Zum Zwecke der Anhörung des Verwal
tungsausschusses gemäß § 4 Abs.' 6 oder § 20 
Abs. 2 und 3 ist ein Unterausschuß zu bilden, 
der sich aus, Vertretern der Arbeitgeber, die 
auf Grund von Vorschlägen der Kammer der 
gewerblichen Wirtschaft bestellt wurden, und der 
Arbeitnehmer, die auf Grund von Vorschlägen 
der Kammer für Arbeiter und Angestellte be
stellt wurden, zusammensetzt. 

(3) Dem Unterausschuß gemäß Abs. 2 müssen 
aus dem Stande der Arbeitgebervertreter zwei 
Mitglieder auf Grund eines Vorschlages der 
Kammer der gewerblichen Wirtschaft und aus 
dem Stande der Arbeitnehmervertreter zwei Mit
glieder auf Grund eines Vorschlages der Kammer 
für Arbeiter und Angestellte angehören. 

ABSCHNITT VI 

Gemeinsame Bestimmungen 

Durchführung der ärztlichen Untersuchung 

§ 24. (1) Der Bundesminister für soziale Ver
waltung hat im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für Gesundheit und Umweltschutz jene 
Ärzte und Einrichtungen zu ermächtigen, denen 
die Durchführung der ärztlichen Untersuchungen 
im Sinne des § 5 Abs. 1 und 2 übertragen wird. 
Die Ermächtigung ist zu erteilen, sofern die not-
wendigen Untersuchungseinrichtungen VOf- , 

handen sind. Mit der Ermächtigung ist die Auf
lage zu verbinden, daß die Untersuchungen tun
tichst binnen einer Woche nach Verständigung 
des Arztes bzw. der Einrichtung über einen zu 
untersuchenden Ausländer durchgeführt werden 
muß. Eine Ermächtigung ist zu widerrufen, wenn 
wiederholt wesentliche Mängel in bezug auf die 
Durchführung der Untersuchungen oder die Aus
wertung derselben festgestellt wurden. 

(2) Die Kosten der ärztlichen Untersuchungen 
im Sinne des-§ 5 Abs. 1 und 2 sind vom Arbeit
geber zu tragen. Die einheitliche Festsetzung der 
vom Arbeitgeber zu leistenden Vergütun'g für die 
Untersuchungen ist im Rahmen eines Vertrages 
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zwischen der zUständigen gesetzlichen Interessen
vertretung der Arbeitgeber und der Oster
reichischen Ärztekammer bzw~· dem Träger der 
ermä~tigten Einrichtung zu regeln. 

Verhältnis zur Aufenthaltsberechtigung 

§ 25. Die Sicherungsbescheinigung, die Be
schäftigungsbewilligung bzw. der Befreiungs
schein enthebt den Ausländer nicht der Verpflich
tung, den jeweils geltenden Vorschriften über die 
Einreise und den Aufenthalt von Ausländern 
nachzukommen. 

Auskunfts- und Meldepflicht 

§ 26. (1) Die Arbeitgeber sind verpflichtet, den 
Landesarbeitsämtern und Arbeitsämtern sowie 
den Arbeitsinspektoraten und den sonst zur 
Wahrnehmung des Arbeitnehmerschutzes be
rufenen Behörden auf· deren Verlangen Anzahl 
und Namen der im Betrieb beschäftigten Aus
länder bekanntzugeben. Die Arbeitgeber und die 
Ausländer sind auf Verlangen verpflichtet, den 
vorerwähnten Behörden die zur Durchführung 
dieses Bundesgesetzes notwendigen Auskünfte zu 
erteilen und in die erforderlichen Unterlagen 
Einsicht zu gewähren. 

(2) Die Arbeitgeber sind verpflichtet, die Be
endigung des Beschäftigungsverhältnisses eines 
Ausländers unverzüglich dem zuständigen 
Arbeitsamt anzuzeigen. 

Rechtshilfe 

§ 27. Alle Behörden und Ämter, die Bau
ar\;>eiter-Urlaubskasse, die Träger der Sozialver
sicherung und die gesetzlichen Interessenvertre
tungen haben im Rahmen ihres Wirkungs
bereiches die Landesarbeitsämter und Arbeits
ämter bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach· 
diesem Bundesgesetz zu unterstützen. 

Strafbestimmungen 

§ 28. (1) Personen, die 
a) entgegen den §§ 3 und 31 Abs. 1 Z. 1 einen 

Ausländer, für den weder eine Beschäfti
gungsbewilligung (§§ 4, 31 Abs. 1 Z. 1 
und 32 Abs. 1) erteilt noch ein Befreiungs
schein (§§ 15 und 32 Abs. 1) ausgestellt 
wurde, beschäftigen oder 

b) entgegen dem § 18 die Arbeitsleistungen 
eines Ausländers, der von einem aus
ländischen Arbeitgeber ohne einen im Bun
desgebiet vorhandenen Betriebssitz im In
land beschäftigt wird, in Anspruch nehmen, 
ohne daß für den Ausländer eine Beschäfti
gungsbewilligung (§ 18 Abs. 1, 4 und 7) er
teilt wurde, 

begehen eine Verwaltungsübertretung und sind, 
sofern die Tat nicht nach einer anderen Vor
schrift mit ~trengerer' Strafe bedroht ist,· von der 

Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe von 
2500 S bis 30.000 S, im Wiederholungsfalle von 
5000 S bis 60.000 S zu bestrafen. 

(2) Personen, die 
a) entgegen den §§ 3 Abs; 3, 4 und 5 und 31 

Abs. 1 Z. 1 einen Ausländer beschäftigen, 
ohne die Beschäftigung dem zuständigen 
Arbeitsamt rechtzeitig anzuzeigen, 

b) entgegen dem § 18 Abs. 3, 5 und 6 die 
Arbeitsleistungen eines Ausländers, der von 
einem ausländischen Arbeitgeber ohne einen 
im Bundesgebiet vorhandenen Betriebssitz 
im Inland beschäftigt wird, in Anspruch 
nehmen, ohne die Beschäftigung dem zu
ständigen Arbeitsamt rechtzeitig anZu
zeigen, oder 

c) entgegen dem § 26 Abs. 1 den Landes
arbeitsämtern und Arbeitsämtern sowie 
den Arbeitsinspektoraten und den sonst 
zur Wahrnehmung des Arbeitnehmer
schutzes berufenen Behörden auf d:eren 
Verlangen Anzahl und Namen der im Be
trieb beschäftigten Ausländer nicht be
kanntgeben, die zur Durchführung dieses 
Bundesgesetzes notwendigen Auskünfte 
nicht erteilen oder in die erforderlichen 
Unterlagen nicht Einsicht gewähren, 

begehen eine Verwaltungsübertretung und sind; 
sofern die Tat nicht nach einer anderen Vorschrift 
mit strengerer Strafe bedroht ist, von der Bezirks
verwaltungsbehörde· mit Geldstrafe von 1000 S 
bis 15.000 S zu bestrafen. 

(3) Personen, die entgegen dem § 26 Abs. 2 
die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses 
eines Ausländers nicht unverzüglich dem· zu
ständigen Arbeitsamt anzeigen, begehen eine Ver
waltungsübertretung und sirid, sofern die Tat 
nicht nach einer anderen Vorschrift mit 
strengerer Strafe bedroht ist, von der Bezirksver
waltungsbehörde • mit Geldstrafe bis 5000 S zu 
bestrafen. 

(4) Personen, die entgegen dem § 16 Abs. 2 
einen Befreiungsschein (§§ 15 und 32 Abs. 1) vor
sätzlich nicht zurückstellen, begehen eine Ver
waltungsübertretung und sind von der Bezirks
verwaltungsbehörde·mit Geldstrafe bis 5000 S zu 
bestrafen. 

(5) Die Eingänge aus den gemäß Abs. 1 bis 4 
verhängten Geldstrafen fließen dem Reservefonds 
gemäß . § ··64 des Arbeitslosenversicherungsge
setzes 1958 zu .. 

Ansprüche des Ausländers aufGruitd verbotener 
Beschäftigung 

§ 2.9. ·Einem Ausländer, der entgegen den Vor
schriften dieses Bundesgesetzes ohne Beschäfti:' 
gungsbewilligung beschäftigt wird, stehen gegen.,. 
über dem ihn beschäftigenden Betriebsinhaber 
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für die Dauer der Beschäftigung die gleichen An
sprüche wie auf Grund eines gültigen Arbeits
vertrages zu; 

Untersagung der Beschäftigung 

§ 30. Die Bezirksverwaltungsbehörde kann 
dem Arbeitgeber :wegen beharrlicher Verstöße 
gegen die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
auf Antrag des nach dem Betriebssitz zuständigen 
Landesarbeitsamtes, des Arbeitsinspektorates oder 
der sonst zur Wahrnehmung des Arbeitnehmer
schutzes berufenen B'ehörde die Beschäftigung 
von Ausländern nach Anhörung der in Betracht 
kommenden gesetzlichen Interessenvertretungen 
der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer unter
sagen. In diesem Verfahren kommt' dem Landes-' 
arbeitsamt Parteistellung zu. 

ABSCHNITT VII 

o be r g a n g s b e s tim m ung e n 

§ 31. (1) Bis zum AQlauf eines Jahres nach dem 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes ist für die 
Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung Ab
schnitt II nach Maßgabe folgender Bestimmungen 
anzuwenden: 

1. Sind die Voraussetzungen des § 4 Abs. 3 
Z. 5, 7 und 8 gegeben, liegt weiters eine 
vorläufige ärztliche Bescheinigung gemäß 
Z. 2 dieses Absatzes vor und sind dem 
Arbeitsamt keine sonstigen Gründe, insbe
sondere im Sinne des § 4, bekannt, die der 
Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung 
entgegenstehen würden, ist eine vorläufige 
Beschäftigungsbewilligung in Form einer Be
scheinigung auszustellen. 

2. Spätestens bei Einbringung des Antrages 
auf Erteilung einer Beschäftigungsbewilli
gung muß sichergestellt sein, daß ein Ver
fahren für die Zulassung des Ausländers zu 
einer ärztlichen Untersuchung im Sinne des 
§ 5 Abs. 1 und 2 unverzüglich eingeleitet 
wird. Ergibt die erste ärztliche Untersuchung 
keinen Anhaltspunkt für das Vorhandensein 
einer Krankheit oder eines körperlichen Zu
standes im Sinne des § 5 Abs. 1 und 2, so 
ist noch vor Einlangen der Laborbefunde 
eine vorläufige ärztliche Bescheinigung aus
zustellen, die unverzüglich dem zuständigen 
Arbeitsamt zu übermitteln ist. Die Vor
schriften des Bazillenausscheidergesetzes, 
StGBl. Nr. 153/1945, werden durch diese 
Bestimmungen nicht berührt. 

3. Anträge auf Erteilung einer Beschäftigungs
bewilligung sind spätestens bis zum Ablauf 
der gesetzlichen Anmeldefrist zur Sozialver
sicherung zu stellen. Der Antrag hat den 
Nachweis über die ordnungsgemäße Anmel
dung zur gesetzlichen Sozialversicherung zu 
enthalten. 

4. Sind dieVoratissetzungen nach Z. 1 bis 3 
gegeben, ist die vorläufige Beschäftigungs
bewilligung ab dem Tage der Beschäftigungs
aufnahme auszustellen und mit längstens 
sechs Wochen zu befristen. Sie' ist in be
gründeten Fällen zu verlängern. Für die 
Ausstellung der Bescheinigung gilt § 20 
Abs. 6 sinngemäß. Die Bescheinigung ver
liert spätestens mit der Entscheidung über 
den Antrag ihre Wirkung. 

(2) Wird weder die vorläufige Beschäftigungs
bewilligung gemäß Abs. 1 noch die Beschäfti
gungsbewilligung gemäß Abschnitt II erteilt, gilt 
die Zeit der Beschäftigung eines Ausländers bis 
zur Erlassung des Bescheides als befristetes 
Arbeitsverhältnis. 

(3) Eine Beschäftigung über den Zeitpunkt des 
Ablaufes der gesetzlichen Anmeldefrist zur 
Sozialversicherung hinaus, ohne daß ein Antrag 
auf Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung ein
gebracht wurde, oder über die Geltungsdauer 
einer vorläufigen Beschäftigungsbewilligung hin
aus, ohne daß eine Beschäftigungsbewilligung ge
mäß Abschnitt II erteilt wurde, gilt als Ver
waltungsübertretung im Sinne des § 28. 

§ 32. (1) Sicherungsbescheinigungen, Beschäfti
gungsgenehmigungen und Arbeitserlaubnis sowie 
Befreiungsscheine, die auf Grund der bisher 
geltenden Vorschriften ausgestellt und für einen 
über den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes hinausgehenden Zeitraum erteilt 
wurden, behalten ihre Gültigkeit bis zum Ablauf 
des Zeitraumes, für den sie erteilt wurden. 

(2) Die Vorschriften dieses Bundesgesetzes über 
den Widerruf von erteilten Sicherungsbescheini
gungen, Beschäftigungsbewilligungen und ausge
stellten Befreiungsscheinen gelten auch für die im 
Abs. 1 genannten Sicherungsbescheinigungen, Be
schäftigungsgenehmigungen und Befreiungs
scheine. 

(3) Ausländer, die im Zeitpunkt des Inkraft
tretens dieses Bundesgesetzes in einem Lehrver
hältnis stehen, dürfen bis zur Beendigung des 
Lehrverhältnisses und der gesetzlichen oder 
kollektivvertraglichen Verpflichtung zur Weiter
verwendung ohne Beschäftigungsbewilligung oder 
Befreiungsschein nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes weiterbeschäftigt werden. 

(4) Die bis zum Inkrafttreten dieses Bundes
gesetzes zurückgelegten Zeiten, während denen 
der Ausländer gemäß den Bestimmungen der Ver
ordnung über ausländische Arbeitnehmer vom 
23. Jänner 1933, deutsches RGBl. I S. 26, im 
Bundesgebiet ununterbrochen beschäftigt (§ 2 
Abs. 2) war, gelten als Beschäftigungszeiten nach 
diesem Bundesgesetz. 

(5) Die bis zum Inkrafttreten dieses Bundes
gesetzes im Bundesgebiet zurüd<.gelegten Zeiten, 

3 
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die nach den Bestimmungen der Verordnung 
über ausländische Arbeitnehmer vom 23.· Jänner 
1933 auf den zehnjährigen ununterbrochenen 
Aufenthalt anzurechnen gewesen wären, gelten, 
sofern diese Zeiten nicht bereits nach Abs. 4 zu 
berücksichtigen sind, als Beschäftigungszeiten im 
Sinne dieses Bundesgesetzes, wenn sie in Verbin
dung mit im Anschluß daran erbrachten,. nach 
diesem Bundesgesetz anrechenbaren Beschäfti
gungszeiten in ihrer Gesamtheit die nach diesem 
Bundesgesetz für die Erlangung eines Befreiungs
scheines erforderlichen Beschäftigungszeiten er
geben. 

ABSCHNITt VIII 

Sc h 1 u ß b e stimm u n gen 

Aufhebung von Rechtsvorschriften 

§ 33. Mit dem Inkrafttreten dieses Bundes
gesetzes treten die Verordnung über ausländische 
Arbeitnehmer vorn 23. Jänner 1933, deutsches 
RGBl. I S. 26, und die hiezu ergangenen Durch
führungsvorschriften sowie die Bestimmung des 
§ 258 des Gesetzes über Arbeitsvermittlung und 
Arbeitslosenversicherung vom 16; Juli· 1927, 
deutsches RGBl. I S. 187, außer Kraft. 

Wirksamkeitsbeginn 

§ 34. (1) Diese Bundesgesetz tritt mit XXXX 
XXXXX in Kraft. 

(2) Verordnungen auf Grund der Bestimmun
gen dieses Bundesgesetzes können bereits von 
dem seiner Kundmachung folgenden Tag an er
lassen werden. Diese Verordnungen dürfen 
frühestens mit dem im Abs. 1 bezeichneten Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden. 

Vollziehung 

§ 35. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
sind betraut: 

a) hinsichtlich des § 4 Abs. 3 Z. 8 der Bundes
minister für soziale Verwaltung im Ein
vernehmen mit dem Bundesminister für 
Inneres, 

b) hinsichtlich des § 5 Abs. 3, des § 14 Abs. 1, 
soweit es lit. e betrifft, des § 18 Abs. 13, 
soweit es § 5 Abs. 3 betrifft, und des § 24 
Abs. 1 der Bundesminister für soziale Ver
waltung im Einvernehmen mit dem Bun
desminister für Gesundheit und Umwelt
schutz, 

e) hinsichtlich des § 13 Abs. 1 der Bundes
minister für soziale Verwaltung nach An
hörung des Bundesministers für Handel, 
Gewerbe und Industrie, 

d) hinsichtlich des § 26 Abs. 1 in bezug auf 
die zur Wahrnehmung des Arbeitnehmer
schutzes sonst berufenen Behörden der 
darnach zuständige Bundesminister, 

e) hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für soziale Verwaltung. 
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E:rläuterungen 

A. Allgemeiner Teil 
1. Derzeitige Rechtsgrundlage und Grundsätze 

des Verfahrens 

Für die Beschäftigung von Ausländerngelt~n 
derzeit noch die Vorschriften ,der ,deutschen Ver
ordnung über ausländische Arbeitnehmer vom 
23. Jänner 1933, deutsches RGBl. I S. 26, die in 
österreich mit Wirkung vom 1. April 1941 durch 
Verordnung vom 24. Jänner 1941, deutsches 
RGBl. I S. 44, ei.ngeführt wurde und als öster
reichische Rechtsvorschrift gemäß § 2 des Rechts
überleitungsgesetzes, StGBl. Nr. 6/1945, in Gel
tung geblieben ist. 

Nach <.Lieser Verordnung, ,die in österreich auf 
Gesetzesstuf·e steht (v,gl. Erkenntnis ,des Verfas
sung~gerichtshofes Slg. 5492/1967), bedarf derzeit 
ein Arbeitgeber zur Beschäftigung eines auslän
dischen Arbeitnehmers einer Beschäftigungsgeneh
migung und der ausländische Arbeitnehmer einer 
Arbeitserlaubnis. Die Genehmigungserteilung ist 
von Ider Lage des Arbeitsmarktes und ·den Be
dürfnissen der Wirtschaft abhängig. 

Zur Erleichterung des Verfahrens nach der 
Verordnung über ausLändische Arbeitnehmer und 
zur Anpassung ,der Genehmigungserteilung an die 
gemeinsamen Zielvorstellungen ·der Arbeitgeber
und Arbeitnehmervertretungen . haben seit dem 
Jahre 1962 die Bundeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft, seit 1964 auch die Präsidentenkonfe
renz der Landwirtschaftskammern österreichs, 
und der österreichi~che Gewerkschaftsbund jähr
lich eine Grundsatzvereinbarung über die Beschäf
tigung ausländischer Arbeitskräfte (Koncingent
Vereinbarung) abgeschlossen, die im wesentlichen 
die arbeits-, lohn- und 50zialrechtlichen Grund
sätze für die Beschäftigung ausländischer Arbeits
kräfte beinhaltet. 

Im Rahmen der Kontingent-Ver.einbarung 
wer,den jährlich zwischen den zuständigen kol
lektivvertr:lJgsfäh~gen Berufsvereinigungen der 
Arbeitgeber und ,der Arbeit,nehmer unter Ab
schätzung des voraussichtlichen Bedarfes an aus
ländischen Arbeitskräften für fast alle Wirt
schaftszweige und Branchen Kontingente festge-
retzL . 

Auf Grund' dieser Kontlingent-VereInbarung, 
die von ,den Interessenvertretung,en dem Bundes-

ministerium für soziale VerwaltlUng ip1 Rahmen 
der Verordnung über auslänclische Arbeitnehmer 
jährlich zur Durchführung empfohlen wnrd, kön
nen die DienststeLlen der Arbeitsmarktverwal
tung bis zur Höhe der für hestimmte berufliche 
Tätigkeiten und örtliche Bereiche jeweils festge
setzten Kontingente von dem Erfondernis der 
Prüfung ,der Arbeitsmarrotlage und der Bedürf
nisse .der Wirtschaft im Einze1fallabsehen .. 

2. Entwicklung der Ausländerbeschäftigunl; 

Die Beschäftigung a\1sländischer Arbeitskräfte 
hat in ,den letzten Jahren ,durch das geringere 
Angebot an inländischen Arbeitskräften infolge 
der rückläufigen Zahl der Bevölkerung im Ar
beitsalter in ,den sechziger Jahren und in den 
elisten siebziger Jahren und durch ,die anhaltend 
günstlige Konjunkturlage Ider österreichischen 
Wirtschaft und der dadurch bedingten Auslastung 
des inländischen Arbeitsmarktes bedeutend zuge
nommen. Wenn im Jahre 1969 zum Höchststand 
die Gesamtzahl der im Bundesgebiet beschäftig
ten Ausländer noch rund 6'LOOO betrulg, ergab 
sich bereits im Jahre 1973 zum Höchststand eine 
Gesamtbeschäftligung an ausländischen Arbeit
nehmern von rund 250.000. Dies ent.sprichteinem 
Anteil der ausländischen Al1beitnehrrier an den 
unselbständig Beschäftigten von bereits 9'3010 im 
Bundesdurchschnitt. 

Die sich aus dem Umfang der Ausländer
beschäfoigung .erg~benden verschiedenartigen Pro
bleme lassen es nunmehr unerläßlich erscheinen. 
die Vero1'1dnung über ausländische Arbeitnehmer. 
di.e den vielfältiJgen arbeitsmarktpolitischen, ar
beitsrechtlichen und sozialen Anforderungen 
sowlie den in1 öffentlichen und .gesamtwirtschaft
lichen Interesse liegenden, notwendigen Vorkeh
rungen im Zusammenhang mit der Ausländer
beschäftigung inder gewünschten Weise nicht 
mehr R.echnung trägt, durch ·den vorliegenden 
Gesetzes·entwurf zu ersetzen. 

. 3. Rechtspolitische Überlegungen 

Die Zulassung von <lUSlländischen Arbeitskräf
ten zum inländischen Arbeitsmarkt stellt ein 
wegen ihrer v1ielfältigen Auswirkunlgen auf die 

1451 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 13 von 36

www.parlament.gv.at



14 1451 der Beilagen 

versdliecLensten Bereiroe äußerst komplexes Pro
blemdar; sie ,darf deshalb nur erfolgen~ wenn 
eindeutig feststeht, daß ihr,e Vorteile die unver
meidliroerweise damit vel1bundenen Naroteile 
überwiegen. 

Diese Vorteile springen .zunärost ins Auge. 
Knappheit an Arbeitskräften auf dem heimisroen 
Arbeitsmarkt, vor allem soiroe kurzfristiger Art, 
wel'den eine überbrückung solroer Engpässe 
durro den Einsatz ausländismer Arbeitskräfte 
nahel~gen; auro wiI1d der Beitrag einer höheren 
Ausländerbesroäftigung zu einer höheren Wert
:sroöpfung vor allem dann genutzt werden kön
nen, wenn ,die Ausländ,erbesroäftigung bisher 
noro verhältnismäßig niedrig war und die Not
wendigkeit besteht, einen Naroholbedarf an 
wirtsroaftliro·em Warostum auszugleiroen. Auro 
langfristige strukturelle Entwicklungen - etwa 
ein Sinken ,der Bevölkerungszahl im Erwerbsalter, 
das siro durro Rationalisierung und . arbeitskraft
sparende Investitionen nirot ausgleiroen läßt -,' 
kann ,den Einsatz von ausländisroen Arbeitskräf
ten notwendig uilid wünsmenswert ersroeinen 
lassen. 

Diese Rerotfertigu11igsgründe gelten naro .aller 
Erfahrung allerdings Il!U"': unter gewissen Vor
aussetzungen - nämliro günstig.e Konjunktur
lage und ein hohes Besroäftigungsniveau - und 
auro dann nur bis zu einer bestimmten Grenze. 
Alle Erfahrungen in anderen LäIl!dern haben ge-
2eigt, daß bei einem Ausländer3!nteil an der Be
sroäftigtenzahl, der siro 10010 nähert, ökonomisro 
betrarotet, die Naroteileder Ausländerhesroäfti
gung die Vorteile zu überwiegen beginnen und 
die Bevölkerung, Idie bis ,dahin ,die Ausländer
besroäftigung überwiegend positiv beurteilt hat, 
eine zunehmend negative )Haltung gegenüber 
diesem Phänomen einzunehmen beginnt. Bei den 
Naroteilen, die siro unter bestimmten Voraus
setzUIl!gen durrodie Besroäftigung von auslän
disroen Al'beitskräften einsteLlen, geht es darum, 
daß Inländer davor bewahrt werden müssen, ihre 
Arbeitsplätze an Ausländer zu verlieren. Dieser 
Gesirotspunkt muß selbstverständliro zu jedem 
Zeitpunkt bei der Beurteilung Ider Frage der Zu
lassung von Ausländern maßgebLiro berücksiro
tigt weI1den. 

Erfahrungen in anderen Ländern haben ge
zeigt, ,daß auro dort, wo eine ,derartige Gefahr 
wegen eines hohen Niveaus der Besroäftigung 
und eines damit verbundenen Mangels an Arbeits
kräften nicht bestand, die kUl'zfristiigen Vorteile 
einer undifferenzierten Zulassung von Ausl~ndern 
sehr bald durro ,die Naroteile wirtsroaftliroer, 
demographisroer und sozialer Art aufgewogen 
wurden. Die Länder, Idie soiroe Erfahrungen ge
marot haben, haJbendeshalb durrowegs ihre 
Politik geändert und Restriktionen eingeführt, 
wobei festgestellt wel'den mußte, ,daß nirot nur 
die Notwendigkeit dieses Werosels in der Politik, 
sondern auro die wirtsroaftliroen Naroteile desto 

größer waren, je länger ,damit zugewartet worden 
und je höher der AnteiI ·der Ausländer an der 
,gesamten Besroäflligtenzahl gestiegen war. 

Tatsäroliro eI1wies siro, daß die Ausländer 
häufig ,gerade in Branroen besroäftigt wur,den, 
die siro für die Aufnahme von Arbeitskräften 
aus srorumpfenden Bereiroen mit stagnierender 
Produktivität geeignet hätten. Auf ,diese Weise 
erschwerte die Beschäftigung von Ausländern die 
arbeitsmarktpolitisch wünsroenswerte Abwande
rung ,der inländisroen Arbeitskräfte ,aus solroen 
Branroen (z. B. der Landwirtsroaft). Auro behin
derte ,die AusläncLerbesroäftigung dadurro die 
Aufnahme inländisroer Arbeitskräfte, die nur 
unter bestimmten Umständen ,dem Arbeitsmarkt 
zugeführt wel'den können, in ,das inländisroe 
BesroäftigungspotenIJial und beeinflußte auf diese 
Weise die Entwicklung ,der Besroäft~gungs- und 
WirtschaftsstrukllUr bzw. ,das inländisroe Pro
Kopf-Bruttonationalprodukt negativ. Eine be
sonder,e Massierung ,der Ausländer zeigte siro 
jedoro in Bereiro'en, in denen niedrige Produk
tiv,ität niedrige Löhne zur Folge hatte. In diesen 
Bereiroen bewirkte ,die Ausländerbeschäftigung, 
daß die Verbesserung ,der Strrukturdurro produk
tionssteigemde, Investitionen und Strukwrberei
nigungen unterblieb und auf diese Weise ein 
Zustand der Minderproduktivität konserviert 
wur;de, .Jer in Anbetrarot Ider Notwend,igkeit, 
die Ressourcen an Kapital und Ar:beinskraft opti
mal einzusetzen, nirot zu rerotfertigen war. Auro 
erspaI1t der hequeme Einsatz der Ausländer den 
Zwang zur Aussroöpfung ,des inländisroen Ar
beitskräftepotentials. Wenn klar ist, daß neben 
der ,großen' Zahl Ider voll einsetzbaren Arbeits
kräfte ein bestimmter Anteil der Inländer, ,die zur 
Ausübung einer Besroäftiguilig bereit sind, aus 
den versroiedensten persönliro,en Gründen nur 
unter bestimmten, auf ihre individuelle Situa
tion Rücksirot nehmenden Umständen Arbeit 
aufnehmen kann - etwa Frauen mit Familien
pfliroten oder ältere P,ersonen -, so bedeutet 
das, daß deren Eingliederung ,in Iden Arheitspro
zeß an die Af1beitgeber hestimmte Anfor,derungen 
hinsirotllich der Arbeitsorganisation stellt; An
fOl'derungen, clie bei einem Ausländer meist weg
fallen. In solroenFäUen dem Ausländer den Vor

'zug zu geben, mag vom Standpunkt des einzel-
nen Unternehmens verständliro. sein. Gesamt
wirtsroaftliro und vom sozialen Gesirotpunkt 
muß demgegenüber die Erwägung den Vorrang 
haben, daß ,die Eröffnung der praktisroen Mög
lirokeiten für alle Inländer, ,die arbeiten wollen, 
auro Arbeit zu finden, ebensosehr im Sinne einer 
optimalen Warostumsentwicklung wie der 'maxi
malen Eirikommenssiroerung der eigenen Bürger 
liegt. 

Abgesehen von ,diesen allgemeinen arbeits
marktpolitisroen Erwä!;IUngen ist ·der Natur der 
Saroe naro vorzusorgen, daß eine Besroäftigungs
bewilligung nurldann erteilt wird, weIl!n der 
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Arbeitgeber auch tatsächlich einen Bedarf an einer 
Atbeitskraft hat, dem ganz bestimmte Arbeits
plätze (vgJ. § 6) zuzuordnen sind. Ansonsten 
wäre weder bei der ErteiLung 'der Beschäftigungs
bewilligung noch bei der Ausstellung einer Siche
rungsbescheinigung die nötige Konkretisierung 
der Nachfrage im Sinne des § 6 möglich. Diese 
Ansicht wurde auch ,durch das Erkenntnis des 
VerwaltJungsgerichtshofes vom 5. November 
1974, Zl. 1912/73/6, bestätigt. 

Die Problematik der Ausländel1beschäftigung 
oberhalb einer bestimmten Grenze wird weiter 
noch ·dadurch verschärft, Idaß ,die betriebswirt
schaftlich wirksamen Kosten des Ausländers mir 
einen Teil jener Aufwendungen ausmachen, die 
gesamtwirtschaftlich dadurch entJstehen, daß Aus
länder - unter Umständen mit Familie - in 
größerer Zahl im Inland Aufenthalt nehmen. 
Nicht nur, ,daß die Kosten der öffentlichen Be
treuungsdienste die betriebliche Kostenrechnung 
nicht belasten; die infrastrukturelle Ausstat
tung - Wohnung, Schulen, Spitäler - ist für 
eine derartige und noch dazu plötzlich erweiterte 
Inanspruchnahme nicht gerüstet,- ein Umstand, 
der durch die Tatsache, daß diese Dienste auch 
für die Inländer wegen jahl"Zehntelanger V er
säumnisse nur .unzureichend zur Verfügung ste
hen, noch verschärft wil1d. 

Hierin liegt auch der Grund für das weithin 
'feststellbare Ausbleiben eines von ,der Ausländer
beschäfügung erwarteten ökonomischen Effektes: 
die Beschäftigung von Ausländern hat sich keines
wegs als verläßliches Mittel .der Inf1ation~bekämp
fung erwiesen; Staaten, die einen hohen Anteil 
an ausländischen Arheitskräften aufweisen, muß
ten in ,den letzten Jahren oft höhere Raten der 
Kaufkraftverringerung hinnehmen als etwa 
österreich, das ,den Ausländeranteil an seiner 
Beschäftigtenzahl stets unter 10% gehalten hat. 

Die überforderung der Infrastruktur bei der 
Aufgabe, eine massierte Zahl von Ausländern auf 
einem den ,inländischen Venhältnissen entspre
chenden Standard zu versorgen und insbesonder.e 
das Wohnungsproblem für siezufriedenstellend 
zu lösen, trägt wesentlich !dazu bei, die latent 
vorhandene Ablehnung von andersart~gen Min
def'heiten zu aktivieren, wenn Ausländer, die sich 
durch Sprache und Lebensgewohnheiten von der 
einheimischen Bevölkerung unterscheiden, in 
großer Zahl auf verhältnismäßig geringem &aum 
unter Lehensbedingungen zu leben gezwungen 
werden, die unter denim Inland üblichen liegen. 
Ganz abgesehen von den humanitären, sozialen 
und gesundheitspolitischen Erwägungen, die die 
Duldung von !derartigen Zuständen ausschließen, 
muß vermieden werden, daß durch eine derartige 
Entwicklung eine Fremdenfeindlichkeit entstehen 
kann, deren Gefahren weit über Konflikte über 
die Frage und das Ausmaß der Beschäftigung von 
Ausländern hinausgehen können. 

Insgesamt muß jedenfalls gelten, ,daß die Ab
hängigkeit von ·ausländischen Arbeitskräften eine 
Volkswil1tschaft nicht weniger krisenanfällig macht 
als die Abhängigkeit von ausländischen Rohstof
fen und deshalb dafür vorgesorgt werden muß, 
daß eine solche Abhängigkeit nicht oder nur in 
solchen Grenzen entsteht, die ,gewährleisten, daß 
auch im FaUe einer krisenhaften Entwicklung 
und .der Rückberufung .der im Inland al1beitenden 
Ausländer ein wirtschaftlicher Zusammenbruch 
vermieden werden kann. 

Die österreichische Politik in !der Frage der 
Ausländerbeschäftigung hat sich in den letzten 
Jahren an diesen Grundsätzen orientiert. Um 
die notwendige Strukturverbesserung ,der' öste~
reichischen Wirtschr.tft und ein künftj,ges Wachs
turn zu erreichen, wunde in einer Periode abneh
mend,er Arbeitsbevölkerung die Zahl ,der zuge
lassenen Ausländer, wie schon einleitend festge
stellt, von f'und 64.000 im Jahre 1969 auf rund 
250.000 im Jahre 1973 erhöht. Damit wurden 
die Vortei,le der Ausländerbeschäftigung für die 
österreichische Wirtschaft voll nutzbar gemacht. 
Nun nimmt jedoch die Bevölkerung ,im Arbeits
alter wieder zu und :die Ausländerbeschäftigung 
nähert sich der 100f0-Marke, an der ,in vetgleich
baren Staaten !die Nachteile der Ausländerbeschäf
tigung hervorzutreten begonnen haben. In dieser 
Situation wenden Handhaben erforderlich, um 
eine den Gegebenheiten ang.epaßte, selektive Poli
tik hinsichtlich der Zulassung ausländischer Ar
beitskräfte betreiben zu können. 

Die richtige Wündigung aller vorhergesagten 
Umstände anläßlich der Erteilung der Beschäf
tigungsbewilligung im Einzelfall durch das Ar
beitsamt setzt ein verhältnismäßig schwieriges, 
unter dem Gesichtspunkt Ider Verwaltungsökono
mie problematisches und in seinem Ergebnis nicht 
immer gesichertes Verfahren voraus. Dazu: 
kommt, ,daß v·iele der relevanten Umstände nicht 
unbedingt vom konkreten Einzelfall her beur
teilt wenden müssen, sondern von den Verhält
nissen des Untemehmens oder Wirtschaftszwei
ges, eines Ortes, einer loka.Ien Region oder eines 
Bundeslandes her. Es erscheint ·deshalb sowohl 
,"om Standpunkt der Verwaltungsökonomie als 
auch der Rechtssicherheitgerechtferdgt, dort, wo 
die Möglichkeit zu generellen Aussagen über die 
Zulässigkeit ,der Beschäftigungsbewilligung für 
Ausländer unter den ohen angeführten Kriterien 
g.egeben ist, diese Aussa,gen entsprechend einzel
ner oder aller .der angeführten Abgrenzungsmerk
ma:le zu treffen. 

4. Grundsätze des Gesetzesentwurfes 

Die B.asisvoraussetZiungen ~ür die Gestaltung der 
vorliegenden Materie sind die Wahrung des 
Schutzes der inländischen Arbeitnehmer am Ar
bei,tslffiarkt, aber auch die Vorsor.ge eines entspre
chenden Schutzes für ·den Ausländer im Zusam
menhang mit seiner Beschäftigung im Inland. 
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Abgesehen von den Schut~interessen soll die 
Regelung zur ErfülLung berechtigter Wünsche der 
Wirtschaft nach Arbeitskräften unter gleichzei
tigerWahrung der bei einer Beschäft.igul1g von 
Ausländern zu beachtenden alLgemeinen öffent
.lichen l.lJlJd Igesamtwirtschaftlichen Interessen bei
tragen. 

Das Kernstücke~ner Regelung, die eine Hand
habe zur Behandlung ,des P110blems ·der Auslän
delibeschäJfci~ng unter Wahrung ,der in Punkt 3 
dargestellten Gesichtsphrukte bieten soll, sind die 
Vorschriften über die Voraussetzungen, unter 
denen die Erteilung der Bewilligung für die Be
schäftigung eines Ausländers erfolgt. Das im Ent
wurf ·dafür vorgesehene Verfahren baut auf den 
in der Praxis bewährten Grundsätzen auf, wie 
sie in der erwähnten Kontingent-Vereinbarung 
der Interessenvertretungen der Arbeitgeber und 
der Arbeitnehmer sowie ·der mit ·den Interessen
vertretungen vereinbarten, in ,den Jahren 1974 
und 1975 praktizierten Regelung enthalten sind. 
Danach setzt die Bewilligung der Beschäftigung 
eines Au&1änders einerseits das Vorliegen vom 
konkreten Einzelfall unabhängiger, allgemeiner 
Vonussetzungen wirtschaftlicher, arbeitsmarkt
politischer, gesundheitspolitischer, Idemographi
scher und sich"erheitspolitischer NatJur im Sinne 
des zu Punkt 3 Gesagten sowie andererseits die 
Erfüllung von bestimmten Gegebenheiten im 
Einzelfall voraus, als deren wesentlichste zu er
wähnen sind 

- ·die Einhaltung der ar.beits- und lohnrecht
lichen Vorschriften durch ,den Arbeitgeber, 

- ,die Sicherstel1ung einer ortsüblichen Unter
kunft für den Ausländer durch den Arbeit
geber sowie 
die Durchführung einer ärztlichen Unter
suchung nicht nur auf das Freisein von 
ansteckenden Krankheiten, sondern auch 
auf das Freisein von sonstigen körperlichen 
Beeinträchügungen. 

Während nun diese zuletzt genannten Erforder
nissedes Einzelfalles im Entwurf verhältnismäßig 
leicht für alle FäUe in gleich.er Weise umschrieben 
und vom Arbeitsamt (vgl. § 20 Abs. 1) mit 
Unterstützung der Interessenvertretungen (v gl. 
§ 20 Abs. 2) ohne Schwierigkeit geprüft werden 
können, stellt, wie schon au~geführt, der kom
plexe Charakter der zu verschiedenen Zeiten 
für verschiedene örtliche und berufliche Bereiche 
versch,ieden zu beurteilende Frage, ob unter den 
mehrfach erwähnten, in Punkt 3 dargestellten 
Gesichtspunkten "die Lage ,und Entwicklung des 
Arbeitsmarkt~s die Beschäftigung zuläßt und 
wichtige öffentliche oder gesamtwirtschaftliche 
Interessen nicht entgegenstehen" (vgl. § 4 Abs. 1), 
ein beträchdiches Problem für eine um Prakti
kabilität und Einheitlichkeit ,de~ Handhabung des 
Gesetzes bemühte Vollziehung dar. Aber auch der 
beträchtliche Verwaltungsaufwand, der mit einer 

sorgfält~gen Prüfung dieser Fragen in jedem Ein
zelfall ve.l1bunden ,ist, wird deutlich, wenn man 
sich vor Augen hält, daß nach den statistischen 
Unterlagen - zuletzt für das Jahr 1973 - über 
rund 400.000 Beschäftigungsgenehmigungen (ein
schließlich der mehrfach erteilten Beschäftigungs
genehmigungen im Falle eines Alibeitsplatzwech
sels) erteilt wurden. Der Entwurf sieht deshalb 
für die Entscheidung darüber, ob diese allgemei
nen Voraussetzungen für die Erteilung einer Be
schäftigungsbewilligung vorliegen, neben dem 
Grundsatz, daß auch sie in jedem Einzelfall vom 
Arbeit~amt nach Anhörung der Interessenver
tretungen zu beurteilen sind (§ 4 Abs. 1 in Ver
bindung mit § 20 Abs. 1 und 2), folgende Mög
lichkeiten einer generellen VOJ:7Wegnahme ,dieser 
Beurteilung bzw. weitergehend normierter Vor
aussetzungen für ihr Vorliegen vor: 

a) Das Vorliegen der allgemeinen Vorausset
zungen für die Bew.illigung kann auf Grund 
eines gemeinsamen Antrages der in Be
tracht kommenden kollektivvertragsfähigen 
Berufsvereinigungen der Arbeitgeber und 
der' Arbeitnehmer - oder subsidiär ohne 
einen solchen Antr,ag - für bestimmte ört
liche und fachliche Bereiche sowie für be
stimmte Zeiträume bis Zu einer festgelegten 
Zahl erteilter Bewilligungen (Kontingente) 
als gegeben angenommen werden (vgl. 
§ 12), sodaß .ihre Prüfung im Einzelfall 
unterbleiben kann (Vlgl. § 4 Abs. 5). 

b) Eine solche Kont.ingentfestsetzung hat aller
dings nicht nur ,die Konsequenz, daß sie 
innerhalb des Kontingentes die Erteilung 
einer Bewoilligung erleichtert. Denn indem 
sie die Unbedenklichkeit der Bewilligungs
erteilung bis zu einer bestimmten Zahl 
erteilter Bewilligungen ,des jeweiligen Be
reiches zum Ausdruck bringt, wird durch 
eben ,diese Begrenzung deutlich, d'aß jen
seits dieser GrenZe, also oberhalb des Kon
tingentes, diese UnbedenUichkeit keines
falls mehr angenommen werden kann, son~ 
dern vielmehr ~ da durch das Kontingent 
der ohne weiteres vertretbare Anteil von 
Ausländern bezeichnet ist -, für allfällige 
weitere Ausländerzulassungen in dem be
treffenden Bereich die allgemeinen Voraus
set:,~ungen in besonders qualifizierter Weise 
vorliegen müssen,hevor eine Bewilligung 
erteilt wellden kann (vgl. § 4 Abs. 6). 
Wegen der Problematik dieser Fälle und 
der möglichst weitgehenden Sicherung der 
Einheitlichkeit der Praxis sieht der Ent
wurf vor, daß die Entscheidung über das 
Vorliegen der allgemeinen Voraussetzungen 
in diesen FäHen vom Landesarbeitsamt 
nach Anhörung des Verwaltungsausschusses 
(vigl. § 20 Abs. 1 und 2) zu treffen ist und, 
wenn es s,ich nicht um einen der in § 4 
Abs. 6 lit. b bis cl ausdrücklich angeführten 
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FäUe handelt" die Bewilligung an eine ein
heIlige Befürwortung des Verwaltungsaus
schusses gebunden ist (§ 4 Abs. 6). 

, c) GleichgükiJg, ob generell oder für bestimmte 
örtliche oder fachliche Bereiche Kontingente 
festgesetzt wurden oder nicht, können für 
einen Teil österreichs oder für das ganze 
Bundesgebiet Höchstzahlen für die Beschäf
tigung ausländischer Arbeitskräfte festge
setzt werden (§ ,13), die zum Ausdruck 
bringen, daß oberhalb dieser Höchstz'ahlen 
in dem Bereich, für den sie festgesetzt 
wUl1den, im Normalfall die a'l1gemeinen 
Voraussetzungen für die Beschäftigung 
weiterer Ausländer nicht mehr gegeben 
sind und daher auch keine weiteren Be
willigungen mehr erteilt werden dürfen 
(vgI. § 4 Abs. 7), sofernnichiganz außer
ol1dentliche, durch Verordnung umschr,ie
bene oder in Einzelfällen gegebene Um
stände vorliegen (v,gI. § 4 Abs. 8). 'Da in 
Fällen, in denen Höchstzahlen festgesetzt 
und erreicht sind (und kein Sonderfall im 
Sinne des § 4 Abs. 8 vorliegt), ,die Beur
teilung der allgemeinen Voraussetzungen 
bereits - und zwar"im negativen Sinn -
für Iden gesamten in Betracht kommenden 
Arbeitsmarkt vorweggenommen ist, kann 
eine Bewilligung auch dann nicht mehr 
erteilt werden, wenn in einem bestimmten 
Bereich dieses Arbeitsmarktes noch nicht 
so v,iele Ausländer beschäftigt sind, wie 
durch .eine Kontingentfestsetzung im Sinne 
des § 4 Abs. 5 für an sich vertretbar erklärt 
wOrlden ist. Der Sinn der Höchstzahlen liegt 
eben darin, aus Iden unter P,unkt 3 ange
führten, übergeor,dneten Erwägungen eine 
oberste Begrenzung der Gesamtzahl der 
beschäfticgten Ausländer einzuziehen und es 
letztlich Ider Wirtschaft nach ,dem Dring
lichkeit:>grad ihrer Bedürfnisse zu überlas
sen, ob diese Zahl durch die Beschäftigung 
von Ausländern in beruflichen und ört
lichen Bereichen, hinsichtl.ich derer eine 
generelle Aussage in Kontingentform über 
ihre Unbedenklichkeit im Sinne der allge
meinen Voraussetzungen Oider auf Grund 
einer positiven Entsch.eidung ·darüber in 
jedem Einzelfall erfolgt ist, erreicht wird. 

d) Schließlich sieht der Entwurf neben den 
angeführten Möglichkeiten zur Sicherung 
der unter Punkt 3 genannten Gesichts
punkte durch generelle Maßnahmen, die 
sich primär an der Zahl der bereits beschäf
tigten Ausländ,er orientieren und dement
sprechend stufenweise strengere Voraus set
zlUngen für die Ausländerbeschäftirgung auf
stellen, und \lJllabhängig von ihnen bei Vor
liegen eines entsprechenden Regierungs
übereinkommens oder eines gemeinsamen 
Antrages ,der Inrteressenvertretungen, ferner 

bei einer Gefährdung der Infrastruktur, der 
Volksgesundheit oder festgelegten Höchst
zahlen auch die Ermächtigung zu der An
ordnung vor, daß Bewilligungen für die 
Beschäftigung aller oder bestimmter Grup
pen von Ausländern nur ·erteilt werden 
dürfen, wenn diese bereits in ihren Heimat-

, staaten angeworben wurden (vgI.§ 14). 

Neben der Regelung der Erteilung von Beschäf
tigungsbewil1igungen an Ausländer sieht der Ent
wurf Ausnahmen für bestimmte Personengrup
pen, Erleichterungen für die Erlangung 'eines 
Befreiungsscheines und eine Nellgestaltung des 
Verfahrens vor. 

Ferner ist eine Vereinfachung gegenüber den 
derzeit geltenden. Rechtsvorschriften darin zu 
sehen, daß für die Beschäftigung eines Auslän
derskünftighin nur mehr eine Bewilligung, näm
lich für .den Arbeitgeber, notwendig sein wird. 

Durch die ,in erster Linie den koHektivvertra,gs
fähigen Berufsvereinigungen ,der Arbeitgeber und 
der Arbeitnehmer obliegende Kontingentierung 
sowie durch die gesetzfich' vorgesehene Mitwir
kung der paritätisch zusammengesetzten Ver
waltungsausschüsse auf der Ebene der Landes
arbeitsämter und eines beim Bundesministerium 
für soziale Verwaltung zu errichtenden Auslän
derausschusses ist einerseits Sicherheit dafür ge
boten, daß die Interessen 'der Arbeitlgeber und 
der Arbeitnehmer im Zusammenhang mit Fragen 
am Sektor Ider Ausländerbeschäftigung gewahrt 
wel1den und andererseits diesen damit auch die 
Möglichkeit gegeben, an der Gestaltung einer 
modernen, den jeweiligen ökonomischen und 
sozialen Aspekten Rechnung tragenden Auslän
derbeschäftigungspolitik mitzuwirken. Ein weite
rer Grundsatz der zu regelnden Materie ist, daß 
sie in relativ v,ielen Bereichen zur notwendigen 
Anpassung an sich ändernde Bedingungen eine 
entsprechende Flexibilität zu gewährleisten hat. 
Der Gesetzesentwurf sieht daher eine Reihe von 
Verordnungsermächtigungen vor. 

5. Verfassungsrechtliche Grundlage 

Die Regelung der Beschäftigung von Auslän
dern im Bundesgebiet hat neben sonstigen Aspek
ten, auf die im folgenden noch nähereingegan
gen wird, vor allem den Aspekt des Schutzes 
der inländischen Arbeitnehmer. Auf Grund dieses 
Umstandes ist ,daher ,der Kompetenzbestand 
"Arbeitsrecht" (Art. 10 Abs. 1 Z. 11 B-VG) als 
Grundlage für die Zuständigkeit des Bundes zur 
Gesetzgebung und Vollziehung heranzuziehen. 
Dieser Kompetenztatbestand wäre schon deshalb 
der Regelung der Ausländerbeschäfticgung ergän
zen zugrunde zu legen, weirl neben anderen, ·der 
Absicherung arbeii:srechtlicher Belange dienlichen 
Bestimmungen, vo'r allem ,die zentrale Bestim
mung ,des Entwurfes vorsieht, 'daß für die Be
schäftigung eines Ausländers eine Beschäfdgungs-
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bewilligung erforderlich· ist, deren Nichtvorliegen 
die Nichtigkeit des abgeschlossenen Arheitsver
vages zur Folge hätte. 

Außer dem aflbeitsrechtlichen Aspekt "'·erden 
durch den Gesetzesentwurf noch' eine Reihe 
weiterer Aspekte berührt, die ebenfalls die Bun
deskompetenz begründen. So stellt die Grenz
überschreitung des Ausländers Zum Zwecke der 
Beschäftigungsausübung und ,die damit verbun
denen Kontrollmaßnahmen sowie der Aufent-

ist hingegen damit:w rechnen, ·daß die B·eschäfti
gung der durch den Entwurf übertragenen Auf
g:l!ben nur d'Urch ,eine Pel1sonalvermehrung mög
lich sein wird. Ausgehend von ,der Annahme, 
daß bei gleichbleibender Wirtschaftslage die 
Größenondnung ,der Ausländerbeschäftigung im 
Bundesgebiet keine wesentlichen Anderungen 
erfahren wird, ist ein personeller Mehr,bedarf von 
zusätzlich 15 Dienstposten zu erwarten. 

halt des Ausllinders im Bundesgebiet als Beschäf- 7. Aufbau des Gesetzesentwurfes 
tigter einen wesentlichen Teil der Regelung dieses Der Entwurf gliedert die Materie in Ab-
E~twu:fes dar, weshalb fü~ diese Rechtsb~reiche . schnitte. Der Abschnitt I regelt den örtlichen, 
dl.e ,gleichen überlegungen In be~ug auf dl:. Ab- persönlichen und sachlichen Geltungsbereich sowie 
le~tun~ der Bundes~ompetenz z~ gelten hatt.en, die allgemeinen Voraussetzungen für die Beschäf
wie ,diese vorher fur ,den Bereich des A~belts- tigung von Ausländern. Die Begriffsbestimmun
re~tes anges~ellt :"urden. A'Us den angefuhrten gen des § 2 sind maßgebend für den persönlichen 
Gru?den:~glbt Sich daher, daß rneben d;m Gehungsbereich. Der §3 bestimmt die Voraus
berel~~ erwahnt:n Kompetenztatbestand "Arbelts- 'setzungen für die erla'Ubte Beschäfcigung von 
r·echt dur0 diesen Entwurf a~ch Aspekte be- Ausländern, die vom Besitz einer Beschäftigungs
treffend die Kompetenztatbestande "Regelung bewilligung oder eines Befreiungsscheines abhän
und überwachung des Eintrittes in das Bundes
gebiet und des Austrittes aus ihm", "Paßwesen", 

. "Ein- und Auswanderung" (Art. 10 Abs. 1 Z. 3 
B-VG), ferner "Fremdenpolizei" (Art. 10 Abs. 1 
Z. 7 B-VG) und schLießlich "Gesundheitswesen" 
(Art. 10 Abs. 1 Z. 12 B-VG) berührt werden. 

Die überwiegende Mehrzahl jener Stellen, die 
im Begutachtungsverfahren gehört wurden, hat 
die Kompetenzfrage nicht als problematisch ange
sehen. Allerdings haben einige Länder darauf 
hingewiesen, daß es keine "einheitliche" Kompe
tenz für die Regelung der AusländeI'beschäfti
gung gäbe. Daran hat eine Reihe von Ländern 
die verfassungsrechtliche Erwägung geknüpft, daß 
für Idie Regelung der vorliegenden Materie auch 
arbeitsrechtliche Aspekte eine maßgebliche Rolle 
spielen und demnach bei der Beurteilung det 
Kompetenzgrundlagen zu berücksichtigen wären. 
Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, wur
den die ,für die Regelung sonst maßgeblichen 
Tatbestände, die sich - wie ,"orher ausgeführt -
vornehmlich auf Art. 10 Abs. 1 Z. 3 gründen, 
noch um ,den Kompetenztatbestand "Arbeits
recht" erweitert. 

Aus diesen überlegungen .ergibt sich aber auch 
die auf Art. 102 Abs. 2 B-VG beruhende Zuläs
sigkeit und Notwendigkeit, daß die gegenständ
liche Materie unmittelbar von Bundesbehörden, 
nämlich von den im Entwurf genannten Arbeits
ämtern und Landesarbeitsämtern, zu vollziehen 
ist. 

6. Finanzielle Auswirkungen 

Bei Gesetzwerdung des Entwurfes ist eIn zu
sätzlicher Sachaufwand nicht zu erwarten. 

Im Hinblick ,darauf, daß der vorliegende Ent
wurf strenge Regelungen vorsieht, die eine über 
den ,derzeitigen Administrativaufwand hinaus
gehende umfangreiche Prüfung allgemeiner und 
zahlreicher einzelner Voraussetzungen erfordern, 

gi'g ist. 

Abschnitt II normiert vor allem die Voraus
setzungen für die Erteilung einer Beschäft~gungs
beWiiIIigung, ihren beruflichen, örtlichen und 
zeitlichen Geltungsbereich, welche Auflagen zu 
erteilen sind und welche erteilt weI'den können, 
unter welchen Voraussetzungen die Beschäfti
gungsbewilligung zu widerrufen ist oder wider
rufen werden kann, den Fall von Streik und 
Aussperrung, unter welchen Voraussetzungen die 
Erteilung' der Beschäfcigungsbewilligung 'zuge
sichert wird, die Festsetzung und Wirkung von 
Kontingenten und Höchstzahlen sowie die Mög
lichkeit, durch Verordnung die Erteilung der 
Beschäftigungsbewilligung von einer vorangegan
genen Anwerbung im Heimatstaat des Ausländers 
abhängig zu machen. 

Abschnitt III regelt die Voraussetzungen, den 
Widerruf und die Einschränkung des Geltungs
bereiches bezüglich des Befreiungsscheines. 

Abschnitt IV enthält eine Sonderregelung für 
die Beschäftigung von Ausländern, die von aus
ländischen Arbeitgebern zur Arbeitsleistung in 
das Bundesgebiet entsandt werden. Alle Bestim
mungen, die sich auf diese besondere Art der 
Beschäftigung beziehen, sind in diesem Abschnitt 
zusammengefaßt. 

Abschnitt V beinhaltet Bestimmungen über die 
Antragseinbringung, die Entscheidung und die 
Rechtsmittel, die Stellung des Ausländers im Ver
fahren, den' Ausländerausschuß beim Bundes
ministerium für soziale Verwaltung und die Mit
wirkung der Verwaltungsausschüsse sowie deren 
Zusammensetzung. 

Abschnitt VI faßt die gemeinsamen Bestim
mungen für den Bereich der Ausländerbeschäfti~ 
gung zusammen, insbesondere die Durchführung 
der ärztlichen Untersuchung, das Verhältnis zur 

1451 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)18 von 36

www.parlament.gv.at



1451 der Beila'gen 19 

Aufenthaltsberechtigung, die Ansprüche des Aus
länders auf Grund verbotener Besmäftigung und 
die Strafbestimmungen. 

Abschnitt VII beinhaltet die übergangsbestim-
mungen. _ 

Absmnitt VIII enthält die Schlußbestim
mungen, insbesondere den Wirksamkeitsbeginn 
und die Vollziehungsregelung. 

B. Besonderer Teil 
Zu §§ 1 und 2: 

Dieser GeSetzesentwurf soll die Bedingungen 
schaffen, unter denen Personen, die nimt öster
reichische Staatsbürger sind (Ausländer im Sinne 
dieses Entwurfes), im Bundesgebiet eine Be
smäftigung ausüben dürfen, sofern ihnen deren 
Ausübung nicht bereits auf Grund gewerberecht
licher oder sonstiger Vorschriften erlaubt ist. Der 
Kreis der erfaßten Ausländer soll nur dem 
Zweck, der wesentlich im Schutz der inländischen 
Arbeitnehmer gelegen ist, entsprechen und dem
nach so gezogen werden, daß alle Ausländer, 
denen nicht gewerberechtliche oder sonstige Vor
smriften die Grundlage für ihre Beschäftigung 
im Bundesgebiet bieten, in die Regelungen dieses 
Gesetzesentwurfes einbezogen werden, soweit 
nimt' durm Vorliegen besonderer personen
bezogener Merkmale bestimmte Personengruppen 
überhaupt vom Geltungsbereich dieses Entwurfes 
auszunehmen wären (vgl. § 1 Abs. 2). 

Obwohl das Schutzinteresse der inländischen 
Arbeitnehmer bezüglich der Möglichkeiten der 
Gestaltung des Arbeitsvolumens natürlich um
fassend ist und diesem legitimen Interesse durch 
diesen Entwurf hinsichtlich der Verwendung von 
Ausländern auch in diesem Sinne entsprochen 
werden soll, erscheint es dom aus verschiedenen, 
nachstehend angeführten Gründen zweckmäßig 
und arbeitsmarktmäßig auch vertretbar, gewisse 
Ausnahmen vom Geltungsbereich dieses Gesetzes
entwurfes entweder schon in diesem selbst zu 
statuieren oder die Möglichkeit dazu im Wege 
einer Verordnungsermächtigung einzuräumen. 

Vom Geltungsbereich des Entwurfes wären also 
nach § 1 Abs. 2 folgende Personengruppen aus
zunehmen: 

Bei den unter lit. a angeführten Flücht
lingen handelt es sim um die im Art. 17 
Z. 2 lit. a, bund c der Konvention über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/ 
1955, angeführten Personen, denen unter be
stimmten, in der Konvention enthaltenen Vor
aussetzungen hinsichtlich des Antrittes einer un
selbständigen Beschäftigung keine Beschränkung 
auferlegt wenden sollte. 

Diese Ausnahmen beruhen einerseits auf den 
anläßlich der Ratifikation dieser Konvention von 
österreich nach Maßgabe der diesbezüglichen 
Erklärungen eingegangenen Verpflichtungen 

(Art. 17 Z. 2 lit. bund c der Konvention) und 
andererseits auf einer über die eingegangene Ver
pflichtung (Art. 17 Z. 2 lit. a der Konvention) 
hinausgehenden und damit begünstigenden Re
gelung für jene Flümtlinge, die zum dauernden 
Aufenthalt im Bundesgebiet berechtigt sind. Diese 
Erweiterung soll auf der Grundlage des Art. 5 
der erwähnten Konvention, der eine günstigere 
Behandlung der Flüchtlinge nicht ausschließt, ins
besondere den seit Jahren gepflogenen, inter
national anerkannten Praktiken österreims in 
der Behandlung von Flüchtlingen Rechnung 
tragen. 

Die Ausnahmen unter lit. b sind auf Grund 
zwischenstaatlicher Kulturabkommen erforder
lich. Solche Abkommen wurden von öster
reich beispielsweise mit der Französischen Repu
blik, BGBl. Nr. 220/1947, und der Italienischen 
Republik, BGBl. Nr. 270/1954, abgeschlossen. 

Die Ausnahme unter lit. c entspricht der inter
nationalen übung, wobei auch jene zwischen
staatlimen Organisationen in die Befreiungs
bestimmung ,einzubeziehen wären, Idenen kraft be
sonderer übereinkommen bzw. innerstaatlicher 
Rechtsvorschriften diplomatische Privilegien und 
Immunitäten zukommen, wie z. B. den ver
smiedenen Spezialorganisationen der Vereinten 
Nationen (vgl. das Bundesgesetz vom 24. Feber 
1954 über die Einräumung von Privilegien und 
Immunitäten an zwischenstaatliche Organi
sationen, BGBl. Nr. 74, und die hiezu erlassene 
Verordnung vom 18. Jänner 1955, BGBl. Nr. 40) 
oder der Internationalen Atomenergie-Organi
sation (vgl. BGBl. Nr. 82/1958). 

Die gegenüber der derzeitigen Rechtslage nun
mehr vorgesehene weitere Ausnahme unter lit. d 
erfolgte, weil ein arbeitsmarktmäßiges Interesse 
an der Beschäftigungsbewilligungspflicht dieses 
Personenkreises nicht besteht. Unter diese Aus
nahmebestimmung fallen Religionslehrer, Per
sonen, die den Gottesdienst versehen, Prediger, 
Berater in religiösen Angelegenheiten und Per
sonen, die sonstige Tätigkeiten im Rahmen der 
Erfüllung einer geistlichen Verpflichtung durch
führen. 

Im Hinblick darauf, daß der unter lit. e ge
nannte Personenkreis auch schon nach den der
zeit geltenden Rechtsvorschriften von der 
Genehmigungspflicht ausgenommen ist, wäre eine 
gleichartige Regelung in Anbetracht der Sonder
stellung der in diesen Bereichen tätigen Aus
länder auch in diesem Entwurf vorzusehen. 

Auch der unter lit. f genannte Personen kreis 
soll vom Geltungsbereich dieses Entwurfes aus
genommen werden, weil in diesem Bereich 
Schutzinteressen inländischer Arbeitnehmer ins
besondere durch die nur vorübergehende Tätig
keit im Bundesgebiet und die diesen Personen 
zukommende Sonderstellung nicht berührt wer
den. 
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Sonstige, die Tätigkeit der vom' Geltungs
bereich dieses Entwurfes ausgenommenen. Per
sonen regelnden Rechtsvorschriften bleiben dur.ch 
diese Ausnahmebestimmungen unberührt. 

Zwischenstaatliche Vereinbarungen über die' 
Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer im 
Sinne des § 1 Abs. 3 bestehen derzeit im Ver
hältnis . Zur Bundesrepublik Deutschland (Ver
einbarung über die Erleichterung der Arbeits
aufnahme vom 23. November 1951, samt Noten
wechsel vom 12. März 1958, betreffend die Ab
änderung der vorliegenden Vereinbarung, BGB1. 
Nr. 122/1958) und zur Schweiz (Abkommen be
treffend zusätzliche Vereinbarungen über die 
Niederlassungsverhältnisse der beiderseitigen 
Staatsbürger, BGB1. Nr. 204/1951). Sie sehen im 
wesentlichen Begünstigungen bei der Ausstellung 
des Befreiungsscheines und im besonderen zur 
Bundesrepublik Deutschland auch Erleichterungen 
bei der Erteilung von Beschäftigungsgenehmi
gungen (nach vorliegendem Entwurf nunmehr 
Beschäftigungsbewilligungen) für Angehörige be
stimmter Berufsgruppen (Schauspieler, Sänger, 

, Musiker oder landwirtschaftliche Arbeiter) vor. 

Unter den vorerwähnten Abs. 3 fallen auch 
die mit einigen Staaten abgeschlossenen Gast
anbeitnehmerabkommen, auf Grund deren Staats
angehörige der vertragschließenden Staaten im 
Alter zwischen 18 und 30 Jahren zur Vervoll
ständigung ihrer beruflichen und sprachlichen 
Kenntnisse auf bestimmte Zeit unter erleichterten 
Voraussetzungen im anderen Vertragsstaat 
arbeiten können. Solche Gastarbeitnehmer
abkommen bestehen derzeit mit Belgien, BGB1. 
Nr. 117/1956, Dänemark, BGB1. Nr. 35/i955, 
der Bundesrepublik Deutschland, BGB1. Nr. 10/ 
1953, Zusatzabkommen BGB1. Nr. 74/1955, Finn
land, BGB1. Nr. 87/1962, Frankreich, BGB1. 
Nr. 208/1955, Italien, BGB1. Nr. 123/1958, 
Luxemburg, BGB1. Nr. 27/1959, Niederlande, 
BGB1. Nr. 176/1955, Schweden, BGB1. Nr. 2501 
1955 und der Schweiz, BGB1. Nr. 141/1956. 

Aus überlegungen bezüglich der Anpassungs
fähigkeit an besondere Bedingungen der Aus
länderbeschäftigung räumt der § 1 Abs. 4 die 
Möglichkeit ein, in besonders gelagerten Fällen 
bestimmte Personengruppen, bei denen ähnliche 
personenbezogene Voraussetzungen gegeben sind 

Dem Zweck der vollständigen Erfassung des 
eingangs umschriebenen Personenkreises, sofern 
dieser nicht überhaupt vom Geltungsbereich aus
genommen ist (§ 1 Abs. 2), dient neben der 
Definition der Ausländer als Nichtösterreicher im 
§ 2 Abs. 1 vor allem die Umschreibung der 
Beschäftigung im § 2 Abs. 2. Bei. der Erfassung 
der Ausländer kommt es vornehmlich nicht da
rauf an, in welchem Rechtsverhältnis die Ver
tragspartner zueinander stehen, sondern auf die 
Verwendung unter bestimmten Umständen. Diese 
Verwendung kann in einem Arbeitnehmerver
hältnis - wozu auch Lehrverhältnisse zählen -, 
in einem arbeitnehmerähnlichen Verhältnis, in 
einem Ausbildungsverhältnis, aber auch unter 
Umständen erfolgen, unter denen gar kein recht
liches Verhältnis zwischen dem Ausländer und 
der Person besteht, die den Ausländer v~rwendet. 

Bei der Beurteilung, ob es sich um arbeit
nehmerähnliche Verhältnisse handelt, wird auf 
die einschlägigen arbeitsrechtlichen Vorschriften, 
insbesondere § 2 Abs. 1 des Arbeitsgerichts
gesetzes, BGB1. Nr. 170/1946, und die dazu er
gangene Judikatur Bedacht zu nehmen sein. 

Dem in Begutachtungsverfahren geäußerten 
Verlangen, ausländische Ärzte, die gemäß § 3 
Abs. 2 des Ärztegesetzes, BGBl. Nr. 92/1949, in 
unselbständiger Stellung zu Studienzwecken an 
Krankenanstalten sowie ausländische pharma
zeutische Fachkräfte, die gemäß § 1 Abs. 3 der 
Pharmazeutischen Fachkräfteverordnung, BGB1. 
Nr. 40/1930, in inländischen Apotheken be
schäftigt sind, vom Geltungsbereich dieses 
Gesetzesentwurfes auszunehmen, wurde durch 
Aufnahme der Bestimmung Rechnung getragen, 
daß eine Tätigkeit, die auf Grund sonstiger Vor
schriften ausgeübt wird, nicht als Beschäftigung 
gilt, sofern sie im Rahmen eines arbeitnehmer
ähnlichen Verhältnisses erfolgt. 

Der Fall des § 2 Abs. 2 lit. d ist für Ausländer, 
die ein im Ausland befindlicher Arbeitgeber zu 
Arbeitsleistungen im Bundesgebiet verpflichtet, 
ausdrücklich im § 18 geregelt. Sonstige Fälle der 
Zurverfügungstellung von Ausländern zu 
Erwerbszwecken soll es nach diesem Gesetzes
entwurf nicht geben. 

wie bei den unter Abs. 2 angeführten, vom Zu § 3: 
Geltungsbereich dieses Entwurfes auszunehmen. 
Als Beispiel für eine solche Verordnung könnte Zur Erfüllung des Zweckes dieses Gesetzesent-
voraussichtlich der Personenkreisder Südtiroler wurfes ist es notwendig, die Beschäftigung von 
und Kanaltaler, auf welche die Kabinettsrats- Ausländern von der Erteilung einer Bewilligung 
beschlüsse vom 29. August 1945, Staatskanzlei- der beabsichtigten Beschäftigung vor deren Auf-
21. 6043-2/45, und vom 18. Oktober 1945; BKA- nahme und von der Gültigkeit dieser Beschäfti-
21. 7013-2 a/45, und ihre Folgebeschlüsse An:" gungsbewilligung während der Beschäftigung 
wendung finden, in Betracht kommen. Dieser oder vom Vorliegen eines gültigen Befreiungs
Personenkreis ist bereits derzeit erlaßmäßig vom scheines (vg1. § 15) abhängig zu machen. 
Geltungsbereich der Verordnung über aus- Der Entwurf verbietet daher den Arbeitgebern, 
ländische Arbeitnehmer ausgenommen. einen Ausländer ohne behördliche Bewilligung 
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(Beschäftigungs bewilligung oder Befreiungsschein) 
zu beschäftigen, und den Ausländern, ohne eine 
solche Bewilligung eine Beschäftigung anzutreten. 

Doch erschiene es in der Praxis unzweckmäßig, 
wenn im Falle des Eint~itts eines neuen Arbeit
gebers in das nach §. 2 Abs. 2 bestehende Rechts
verhältnis unter ansonsten gleichbleibenden Vor
aussetzungen eine neue Beschäftigungsbeviilligung 
zu erteilen wäre. Wenn Anlaß zur Annahme be
steht, daß der neue Arbeitgeber nicht alle Vor
,aussetzungen erfüllt, kann dies nötigenfalls an
läßlich der vorgesehenen Anzeige der Verände
rung geprüft und für den Fall, daß die Annahme 
zutrifft, die Beschäftigungsbewilligung widerrufen 
werden. 

Berufliche oder örtliche Veränderungen sind 
nur unter . den Bedingungen des § 6 möglich, 
d. h. falls keine Ausnahme vorgesehen ist, ist 
eine neue Beschäftigungsbewilligung erforderlich. 

Eine Sonderregelung hinsichtlich der Voraus
setzungen zur Beschäftigung von Ausländern war 
für die im Abs. .4 angeführten Angehörigen 
künstlerischer Berufsgruppen erforderlich, um der 
besonderen Beschäftigungssituation in diesem 
Bereich bei einmaligen Tagesaufführungen bzw. 
Tagesdarbietungen oder zum Zwecke der Siche
rung von künstlerischen Darbietungen bei unvor
hergesehenem Ausfall künstlerischen Personals 
Rechnung zu tragen. Aus diesem Grunde wäre 
in diesen Fällen die Beschäftigung von aus
ländischen Künstlern, sofern sie innerhalb der 
vorgesehenen bewilligungsfreien Zeiträume liegt; 
lediglich dem zuständigen Arbeitsamt. anzuzeigen. 
Mit dieser Regelung ist zwar nur teilweise dem 
Begutachtungsergebnis Rechnung getragen wor
den. Die angestrebte völlige Befreiung bestimmter 
künstlerischer Personengruppen würde jedoch mit 
den Intentionen dieses Gesetzesentwurfes keines
falls in Einklang stehen. 

Auch die Sonderregelung für den im Abs. 5 
genannten Personenkreis wurde für notwendig 
erachtet, um diesem die zur Fortbildung erforder
liche vorübergehende Tätigkeit im Bundesgebiet 
zu erm'öglichen. Die Befristung mit drei Monaten 
erschien angezeigt, weil in der Regel der Aus
bildungszweck nach diesem Zeitraum als erreicht 
angesehen werden kann. ' 

Zu§ 4: 

§ 4 legt die Voraussetzungen fest, die gegeben 
sein müssen, damit eine Beschäftigungsbewilli
gung erteilt werden darf. Diese Voraussetzungen 
gliedern sich ihrem Wesen nach in solche, die 
den Arbeitsmarkt, 
die Interessen der Allgemeinheit, 
den Arbeitgeber, 
den zu beschäftigenden Ausländer und 
sonstige Umstände der konkreten zugrunde 

liegenden Beschäftigung betreffen. 

Die Voraussetzungen, die den Arbeitsmarkt und 
die Interessen der Allgemeinheit betreffen, ent
hält der. Abs. 1 und, soweit es den Bereich des 
Arbeitsmarktes für Lehrlinge betrifft, der Abs. 2. 

Der Text des Entwurfes hat die zu berück
sichtigenden Gegebenheiten im Sinne der im All
gemeinen Teil unter Punkt 3 angeführten über
legungen in der Formulierung "wenn die Lage 
und Entwicklung des Arbeitsmarktes die Beschäf
tigung zuläßt und wichtige öffentliche oder 
gesamtwirtschaftliche Interessen nicht entgegen~ 
stehen" zusammengefaßt. 

Die Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes 
wird die Erteilung der Beschäftigungsbewilligung 
im~ allgemeinen zulassen, wenn durch die Be
setzung des in Betracht kommenden Arbeits
platzes mit einem Ausländer die Beschäftigung 
von Inländern nicht gefährdet wird, nicht zu 
befürchten ist, daß durch die Besetzung 
derartiger Arbeitsplätze wünschenswerte Um
setZiungsprozesse und Umstrukturierungen des 
Arbeitsmarktes der Inländer behindert werden 
und darüber hinaus auch nicht angenommen 
werden muß, daß durch entsprechende organi
satorische Maßnahmen an Stelle des Ausländer
einsatzes ein Arbeitsplatz für einen zur Arbeits
aufnahme bereiten, jedoch wegen seiner persön
lichen Verhältnisse für den Platz in seiner gegen
wärtigen Form nicht in Betracht kommenden 
Inländer geschaffen werden könnte. Die Ver
wendung der Worte "Lage und Entwicklung" 
weist darauf hin, daß diese Erwägungen nicht 
nur für. die im Augenblick der Entscheidung 
über den Antrag bestehenden Verhältnisse, son
dern auch für die überschaubare Zukunft anzu
stellen sind, wobei insbesondere bestehende oder 
abzusehende strukturelle, konjunkturelle und 
saisonale Entwicklungen berücksichtigt weJ:den 
müssen. 

Als der Erteilung einer Bewilligung entgegen
stehende wichtige gesamtWlirtschaftlich,e Inter
essen sind also insbesondere die angeführten Ge
fahren einer wachstumshemmenden Behinderung 
der Umschichtung des eigenen Arbeitskräfte
potentials durch die Besetzung von Arbeits
plätzen mit Ausländern in den Umsetzungs
bereichen und durch die Entwicklung von 
Niedriglohnbranchen (die durch eine weit über
durchschnittliche Ausländerbeschäftigung gekenn
zeichnet wird) sowie die Gefahr der Abhängigkeit 
der Wirtschaft von einer ganz allgemein oder 
für eine bestimmte Branche bedenklich hohen 
Zahl von Ausländern anzusehen. 

Wichtige öffentliche Interessen stehen der Be
schäftigung eines Ausländers vor allem dann 
entgegen, wenn die Arbeitsaufnahme das Ergebnis 
einer gemäß § 9 des Arbeitsmarktförderungs
gesetzes, BGBl. Nr. 31/1969, verbotenen Arbeits
vermittlung wäre, wenn die reibungslose Ein
gliederung des Ausländers in die inländische Um
welt wegen unzureichender Wohnverhältnisse 
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oder einer starken, die Einordnung in die öster
reichische Umwelt in Frage stellenden Massierung 
von Ausländern in einem bestimmten räumlichen 
Bereich gefähr,deterscheint, wenn ,die Einrichtun
gen ,der Infrastruktur für d,ie Versorgung des Aus
länders und allenfalls seiner Familienangehörigen 
nicht ausreichen, wenn der Ausländer ein Sicher
heitsrisiko oder eine gesundheitliche Gefährdung 
für seine Umwelt darstellt oder wenn Anlaß 
zu der Annahme besteht, daß bei der Absicht, 
in Osterreich Beschäftigung aufzunehmen, die 
mißbräuchliche Ausnützung der Einrichtungen 
der sozialen Sicherheit und der Familienfürsorge 
eine Rolle spielt. 

Hinsichtlich der bei der Erteilung von 
Beschäftigungsbewilligungen für Lehrlinge zu 
wertenden Umstände wären die entsprechenden 
überlegungen in bezug auf den Lehrstellenmarkt 
anzustellen, wobei allerdings auch die Lage und 
Entwicklung ,des übrigen Arbeitsmarktes nicht 
außer Betracht gelassen werden darf. 

Für den Bereich des Lehrstellenmarktes hätten 
daher im Hinblick darauf, daß die Beschäftigungs
bewilligungen für Lehrlinge für die Dauer der 
Lehrzeit und der gesetzlichen oder kollektiv
vertraglichen Verpflichtung zur Weiterbeschäf
tigung erteilt (vgl. § 7 Abs. 4) und auf Kontin
gente und Höchstzahlen nicht angerechnet werden 
(vgl. §§ 12 Abs. 3 und 13 Abs. 2), spezielle für 
diesen Bereich notwendige Voraussetzungen im 
Sinne des Abs. 2 Platz zu greifen. Bei der Be
urteilung der Voraussetzungen nach Abs. 2 wäre 
jedoch in Grenzfällen auch auf die besonderen 
Umstände des Einzelfalls, wie Familienverhält
nisse, Dauer des Aufenthaltes der Eltern im 
Bundesgebiet und die Dringlichkeit eines ge
regelten Ausbildungsverhältnisses, Rücksicht zu 
nehmen. 

Die besonderen, nach Abs. 3 Z. 1 bis 13 vor
gesehenen Einzelerfordernisse für die Bewilli
gungserteilung betreffen die restlichen drei 
Gruppen von Voraussetzungen, nämlich jene, die 
sich auf den Ausländer, den Arbeitgeber oder 
sonstige Umstände beziehen. Sie stellen konkrete 
Maßnahmen dar, welche helfen sollen, die im 
Abs. 1 allgemein formulierten Schutzinteressen 
. zu wahren. Im einzelnen sind es die folgenden 
Maßnahmen: 

Schutz der Gesundheit der inländischen Arbeit
nehmer und der Bevölkerung im allgemeinen 
durch Ausschluß kranker Ausländer; auch die Be
lastung der Einrichtungen der sozialen Sicherheit 
soll dadurch in Grenzen gehalten werden. Es 
ist aber offenkundig, daß solche Maßnahmen 
nicht zuletzt auch im Interesse der Ausländer 
liegen, weil sie häufig konzentriert leben und 
arbeiten und dadurch die Gefährdung durch 
Kranke besonders groß wäre (Z. 2 und 3). 

Schutz vor Lohndruck und Verschlechterung 
der sonstigen Arbeitsbedingungen, wie dies auch 

aus den Erläuterungen' zu § 8 hervorgeht. Eine 
solche Bestimmung erscheint auch deshalb er
forderlich, -um die in zahlreichen internationalen 
Instrumenten stets gefol1derte Gleich:behancllung 
von Ausländern mit inländischen Arbeitskräften 
auf dem Sektor der Lohn- und Arbeitsbedin
gungen zu gewährleisten (Z. 4). 

Sicherstellung einer Unterkunft zur Hint
anhaltung von Verschlechterungen des Woh
nungsmarktes und von Slumbildungen. Die 
ordentliche Wohnversorgung durch Bereitstellung 
von angemessenen und menschenwürdigen Unter
künften für Ausländer ist - wie auch im Rah
men internationaler Gremien immer wieder ge
for>dert wird - eine ,der wesentlichsten Grund
voraussetzungen für die Beschäftigung von Aus
ländern im Aufnahmeland, um Klagen der 
öffentlichkeit bei Auftreten von Mißständen auf 
dem Gebiete der Wohnversorgung bereits von 
vornherein entgegentreten zu können. Aus 
diesem Grunde soll daher die Erteilung der 
Beschäftigungsbewilligung vor allem auch davon 
abhängig sein, daß für Ausländer, die in Be
schäftigung genommen werden sollen, eine Unter
kunft zur Verfügung steht, die den ortsüblichen 
Unterkünften für inländische Arbeitskräfte zu 
entsprechen hat. Zur Sicherstellung des Vor
liegens dieser Voraussetzung ist erforderlich, daß 
eine vom Unterkunftgeber abzugebende rechts
verbindliche Erklärung vorliegt und überdies der 
Arbeitgeber bestätigt, daß ihm keine gegen die 
Richtigkeit der in dieser Erklärung gemachten 
Angaben entgegenstehenden Umstände bekannt 
sind. Durch die im § 9 geschaffene Möglichkeit 
des Widerrufs der Beschäftigungsbewilligung ist 
weiter sichergestellt, daß das Vorliegen einer orts
üblichen Unterkunft auch während der Geltungs
dauer einer Beschäftigungsbewilligung gewahrt 
ist(Z. 5). 

Vermeidung von innerbetrieblichen Störungen 
bei Einstellung von Ausländern durch die vor
herige Verständigung des Betriebsrates. oder der 
Personalvertretung (Z. 6). 

Sicherstellung der Einhaltung fremdenpolizei
licher oder paßrechtlicher Vorschriften. Diese 
Sicherstellung erfolgt im Einvernehmen mit den 
zuständigen Behörden auf Grund von Fest
stellungen dieser Behörden nach den einschlägigen 
Bestimmungen des Paßgesetzes 1969, BGBI. 
Nr. 422, des Fremdenpolizeigesetzes, BGBl. 
Nr. 75/1954, und des Asylgesetzes, BGBI. Nr. 
126/1968 (Z. 7). . 

Vermeidung von Belastungen der öffentlichen 
Hand durch Schubkosten im Wege der Sicher
stellung der Bestreitung dieser Kosten durch die 
Arbeitgeber in Fällen, in denen diese Kosten 
rebtiv hoch wären (Z. 8). 

Vermeidung der Deroutierung des Arbeits
marktes durch verbotene Arbeitsvermittlung 
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(Z. 9) und gewerbsmäßiges Zurverfügungstellen 
(Leiharbeit) der Ausländer. Im letzteren Falle 
erfüllen nämlich die Arbeitgeber, die eine 
Gewerbeberechtigung lautend auf die Zurver
fügungstellung von Arbeitskräften haben, wegen 
des Nichtvorliegens eigener Arbeitsplätze und da
mit wegen des fehlenden Bedarfes nicht die Vor
aussetzungen für die Erteilung einer Beschäfti
gungsbewilligung (Z. 1). 

Hintanhaltung einer wiederholten Verletzung 
der in diesem Entwurf enthaltenen Bestim
mungen durch den Ausländer (Z. 10). 

Vermeidung einer Beschäftigung von Aus
ländern ohne Beschäftigungsbewilligung durch 
Ablehnung des Antrages (Z. 11). 

Ahndung von Verstößen des Arbeitgebers 
gegen die Bestimmungen dieses Entwurfes durch 
Ablehnung weiterer Anträge auf Beschäftigungs
bewilligung (Z. 12). 

Ahndung der Nichtbeachtung der nach § 14 
angeordneten Anwerbung im Ausland durch Ab
lehnung der BewiUigung(Z. 13). 

Die Gefahr einer Deroutierung 4es Arbeits
marktes durch Ausländer ist besonders dann ge
geben, wenn diese im Wege einer verbotenen 
Vermittlung oder Zurverfügungstellung (Leih
arbeit) beschäftigt werden sollen. In einem sol
chen Falle wäre eine 'Kontrolle über dil,! Ver
wendung des Ausländers nicht möglich. Ein der
artiger Umstand würde aber den Zielsetzungen 
dieses Entwurfes entgegenstehen, zum al das Ziel 
jeder Ausländerbeschäftigungsregelung stets auch 
die Gewährleistung der Kontrolle über die Ver
wendung des Ausländers zu umfassen hat. Dies 
hat auch der Verwaltungsgerichtshof in seinem 
Erkenntnis vom 5. November 1974, Z1. 1912/ 
73/6, auf ,das ,bereits hinge~iesen Wlurid-e, schon 
auf Grund der derzeit geltenden Rechtsvor
schriften zum Ausdruck gebracht. 

Der Gesetzgeber hat im Arbeitsmarktförde
rungsgesetz mit wenigen Ausnahmen die Arbeits
vermittlung den Dienststellen der Arbeitsmarkt
verwaltung übertragen. Das entspricht inter
nationalen übereinkommen und Empfehlungen, 
die österreich ratifiziert hat. Die Gründe, die 
gegen private Arbeitsvermittlung sprechen, sind 
in diesen Instrumenten ausführlich dargelegt. 

Gegen das Zurverfügungstellen von Arbeits
kräften an Dritte sind ähnliche Vorbehalte am 
Platze, wie sie der Gesetzgeber im Arbeitsmarkt
förderungsgesetz zum Ausdruck gebracht hat, 
indem er die Zurverfügungstellung nur unter 
bestimmten Bedingungen erlaubt. Im Falle der 
Aus.lände1"beschäftigung ist darüber h~naus 'nach 
der Konzeption dieses Entwurfes eine Zurver
fügungstellung nur dann zulässig, wenn der Be
darf an Arbeitskräften bei dem Arbeitgeber, der 
den Antrag stellt, auch tatsächlich gegeben ist, 

zu diesem Arbeitgeber seitens des Ausländers 
auch das Rechtsverhältnis nach § 2 Abs. 2 be
steht und der Ausländer auf Arbeitsplätze im 
eigenen Betrieb des antragstellenden Arbeit
gebers beschäftigt werden wird. Die Beachtung 
dieser Voraussetzungen führt folgerichtig zum 
Verbot der Erteilung der Beschäftigungsbewilli
gung bei gewerbsmäßiger Zurverfügungstellung 
(Abs. 3 Z. 1). 

, Schwieriger zu lösen sind die Probleme, die 
sich aus den vielfältigen Verschleierungsmöglich
keiten der gewerbsmäßigen Zurverfügungstellung 
von Arbeitskräften (der Leiharbeit) ergeben. 
Diese Verschleierung nimmt de jure und auch 
de facto Formen an, die auch bei der Zusammen
arbeit zwischen zwei Arbeitgebern, die in der 
Regel ihre Arbeitskräfte für die Durchführung 
der ihnen erteilten Aufträge benötigen, üblich 
sind. Es gibt selbstverständlich auch Fälle, in 
denen bei einem Arbeitgeber sowohl die über
nahme' von Produktionsaufträgen als auch von 
Aufträgen auf gewerbsmäßige Zurverfügung
stellung von Arbeitskräften anzutreffen sind. 

Es besteht zwischen den Vertretern der Arbeit
geber und der Arbeitnehmer volle überein
stimmung, daß jede Form der Zurverfügung
stellung von Ausländern zu Erwerbszwecken 
unterbunden werden soll, weil, hier die bereits 
erwähnten Gefahren für den Arbeitsmarkt be
sonders groß sind. 

In Entsprechung eines diesbezüglichen 
Wunsches im Begutachtungsverfahren sieht der 
Abs. 4 eine Verordnungsermächtigung vor, wo
nach bei der Beschäftigung von Ausländern von 
der Beibringung einer Erklärung nach Abs. 3 
Z. 5 abgesehen werden kann, wenn unter den 
im Entwurf angeführten Voraussetzungen an
genommen werden kann, daß diese Personen 
über eine den Erfordernissen entsprechende 
Unterkunft verfügen. Eine solche Ausnahme
regelung könnte z. B. für hochqualifizierte 
Künstler getroffen werden. 

Die im Abs. 5 in Aussicht genommene Rege
lung sieht im Hinblick auf das im Allgemeinen 
Teil unter Punkt 3 Gesagte vor, daß das Ergebnis 
der im Abs. 1 vorgeschriebenen Abwägung der 
dargelegten Gesichtspunkte dort, wo dies im 
Einvernehmen mit den Interessenvertretungen 
der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer. der be
troffenen Wirtschaftszweige als möglich und 
zweckmäßig erkannt ist, generell in der Form 
eines Ausspruches darüber erfolgen kann, daß 
die im Abs. 1 festgelegten Voraussetzungen im 
Rahmen eines festgelegten Kontingentes (vgl. 
§ 12) ohne weitere Prüfung für einen bestimmten 
fachlichen und örtlichen Bereich als gegeben 
anzunehmen und die Erteilung der Beschäfti
gungsgenehmigung daher als zulässig anzusehen 
wäre, während konsequenterweise darüber hinaus 
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mangels Vorliegens eben dieser Voraussetzungen 
die Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung nur 
unter erschwerten Voraussetzungen zulässig ist. 

Diese erschwerten Voraussetzungen sind Ein
stimmigkeit der Auffassung der Vertreter der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer in der' zur 
Beratung der Dienststellen der Arbeitsmarkt
verwaltung berufenen Institutionen über die Er
füllung der Voraussetzungen nach Abs. 1 im 
einzelnen Fall oder, wenn Einstimmigkeit der 
Interessenvertreter nicht vorliegt, besonders 
wichtige Gründe oder öffentliche oder gesamt~ 
wirtschaftliche Interessen, welche die Beschäf
tigung eines Ausländers erfordern (Abs. 6). 

Sind zur Wahrung öffentlicher oder gesamt
wirtschaftlicher Interessen durch Verordnung 
Höchstzahlen (vgl. § 13) festgesetzt, kann die 
im vorigen Absatz beschriebene qualifizierte Art 
der Erteilung der Beschäftigungsbewilligung 
konsequenterweise nur bis zu diesen Höchst
zahlen erfolgen (Abs. 7). über den Höchstzahlen 
soll es nur unter den im Abs. 8 angeführten 
Ausnahmebedingungen die Möglichkeit geben, 
Beschäftigungsbewilligungen zu erteilen, nämlich 
sofern eine Verordnung des Bundesministers für 
soziale Verwaltung, die auf bestimmte Berufe 
oder lokale Arbeitsmarktbesonderheiten . Bezug 
nimmt, oder eine Ausnahmegenehmigung des 
Bundesministers für soziale Verwaltung 1m 
Einzelfall vorliegt. 

Zu § 5: 

Diese Bestimmung sieht vor, in welchem 
Umfang die ärztlichen Untersuchungen durch
zuführen sind und welche Feststellungen die 
ärztlichen Zeugnisse im Sinne des § 4 Abs. 3 
Z. 2 und 3 aufweisen müssen (Abs. 1· und 2). 
Auf Grund des Ergebnisses des Begutachtungs
verfahrens wurde die ärztliche Untersuchung im 
Sinne des Abs. 1 auf das Freisein von aus
gedehnten inaktiven Formen der Tuberkulose 
(ausgenommen sogenannte Minimalläsionen) er
weitert, weil die fremden Lebens- und Arbeits
bedingungen und die geänderten klimatischen 
Verhältnisse, denen die Ausländer ausgesetzt sind, 
häufig zur Aktivierung an sich inaktiver tuber
kulöser Prozesse führen. Der Kreis der son;s~igen 
anzeigepflichtigen Krankheiten bestimmt sich 
nach § 1 des Epidemiegesetzes 1950, BGBl. 
Nr. 186 in der geltenden Fassung. 

Im Hinblick auf die bestehenden Abkommen 
über Anwerbung und Beschäftigung von Arbeits
kräften aus Jugoslawien (BGBl. Nr. 42/1966), 
aus der Türkei (BGBl. Nr. 164/1964) und aus 
Spanien (BGBl. Nr. 26/1969) wären die in diesem 
Abkommen vorgesehenen ärztlichen Zeugnisse 
(sogenannte Infektionsfreiheitsscheine) den im In
land ausgestellten ärztlichen Zeugnissen im Sinne 
des Abs. 1 gleichzuhalten. ' 

Soweit nach anderen gesetzlichen Vorschriften 
die Ausübung einer Beschäftigung von der Vor
aussetzung des Freiseins von bestimmten Krank
heiten abhängig ist, sollen diese Vorschriften 
durch die in diesem Gesetzesentwurf vorgese
henen Regelungen unberührt bleiben. 

Um den Besonderheiten. von bestimmten 
Kategorien von Ausländern Rechnung tragen zu 
können, sieht der Entwurf für den Bereich der 
ärztlichen Untersuchungen im Sinne der Abs. 1 
und 2 Verordnungsermächtigungen vor, wonach 
bei . Vorliegen bestimmter, im Gesetzesentwurf 
aufgezählter Umstände von den ärztlichen Unter
suchungen abgesehen werden kann, vorausgesetzt, 
daß die mit den ärztlichen Untersuchungen der 
Ausländer zu wahrenden spezifischen Interessen 
dadurch nicht beeinträchtigt werden (Abs. 3 und 
4). Naturgemäß wird die Frage der Notwendig
keit solcher Untersuchungen vornehmlich länder
weise oder nach Gruppen von Ländern zu regeln 
sem. 

In Entsprechung eines Einwandes im Rahmen 
der Begutachtung wird unter der besonderen 
Art der beruflichen Tätigkeit auchhochquali
fiziertes künstlerisches Personal zu subsumieren 
sem. 

Da die Interessen der Volksgesundheit durch 
die Vorlage des ärztlichen Zeugnisses im Sinne 
des Abs. 1 gewahrt erscheinen, soll, um eine 
rasche Beschäftigungsaufnahme in jenen Fällen, 
in denen. die Ergebnisse der ergänzenden ärzt
lichen Untersuchung noch nicht zur Verfügung 
stehen, das ärztliche Zeugnis nach Abs. 2 nach
träglich vorgelegt werden können, wofür in der 
Beschäftigungsbewilligung gemäß den Gegeben
heiten des Einzelfalles eine entsprechende Frist 
zu setzen sein wird, bei deren fruchtlosem Ablauf 
die Beschäftigungsbewilligung als erloschen gelten 
soll (Abs. 5). 

Zu § 6: 

Die Beschäftigungsbewilligung soll für einen 
bestimmten Arbeitsplatz ausgestellt werden. Wird 
der Arbeitsplatz gewechselt, wäre grundsätzlich 
eine neue Bewilligung erforderlich. 

Der Arbeitsplatz ist berufliCh und örtlich be
stimmt. Die berufliche Bestimmung umfaßt die 
berufliche Tätigkeit, wobei die Abgrenzung auf 
Grund der üblichen Berufsbezeichnungen, der 
Berufssystematik, . der berufskundlichen Materia
lien und der Praxis der Betriebe zu ziehen sein 
wird. Die örtliche Bestimmung erfolgt d~rch die 
Angabe des Betriebes, bei dem es sich ausschließ
lich um einen örtlich fest umrissenen Beschäfti
gungsort handelt, auch wenn der Betrieb Arbeits
stätten an mehreren Stellen hat\ Die örtliche 
Abgrenzung ist demnach eine zweifache. Sie er
streckt sich einerseits auf die Arbeitsstelle inner
halb des Betriebes und andererseits auf den Be
reich eines Arbeitsamtes. 
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. Die beruflime und die örtlime Komponente 
sind deshalb entsmeiclend, weil der Arbeitsmarkt 
de facto kein einheitlimet Markt ist, sondern 
sim in viele heruillim und örtlim bestimmte 
Teilarbeitsmärkte gliedert, deren Lage und Ent
wicklung gemäß § 4 Abs. 1 oder 2 zu beurteilen 
ist, bevor eine Besmäftigungsbewilligung erteilt 
wird. Aum ob die öffentlimen oder gesamtwirt
smaftlimen Interessen mit dem nam diesem Ent
wurf vorgesehenen Beurteilungsinhalte gegeben 
sind, hängt häufig von der Lage des Arbeits
platzes ab. 

Diese grundsätzlime Regelung erfordert, um 
den Bedürfnissen der Praxis nam Anpassungs
fähigkeit Remnung zu tragen, einige Sonder
bestimmungen. Sie beziehen sim auf den Ort 
des Arbeitsplatzes (Abs.l, 3. Satz, und Abs. 2), 
auf einen Wemsei des Arbeitsplatzes (Abs. 3) 
und auf solme Verwendungen, die mit der 
emten Arbeitsleihe (sogenannte Nambarsmafts
hilfe usw.) zusammenhängen. 

Der örtlime Bereim, in dem die beruflime 
Tätigkeit von Ausländern ausgeübt werden darf, 
kann unter Bedamtnahme auf die Lage und 
Entwicklung der in Frage kommenden Teil
arbeitsmärkte auf den Bereim mehrerer Betriebe 
und den Bereim mehrerer Arbeitsämter oder 
Landesarbeitsämter smon bei der Erteilung der 
Besmäftigungsbewilligung festgelegt werden, 
wenn die beruflimeTätigkeit ihrer Natur nam 
oder der Bedarf des spezifisch:en Arbeitgebers so 
ist, daß sim die Besmäftigung auf mehrere Be
triebe eines Arbeitgebers innerhalb eines Arbeits
amtsbereimes erstrecken sollte oder der Besmäf
tigungsort über einen Arbeitsamtsbereim hinaus
gewemselt werden muß oder dom sinnvoller
weise gewemselt werden können sollte. 

Eine kurzfristige (bis zu einer Wome), von 
der Besmäftigungsbewilligung bezüglim Ort und 
beruflime Tätigkeit abweimende Verwendung 
des Ausländers ist ausnahmsweise im Sinne des 
Abs. 2 erlaubt (arbeitsremtlime Bestimmungen 
werdendadurm nimt berührt). Bei einer Ver
wendung über eine Wome hinaus benötigt jedom 
der Dritte, bei dem die Besmäftigung im Rahmen 
einer verlängerten Nambarsmaftshilfe ausgeübt 
wird, für den Ausländer eine Besmäftigungs
bewilligung; wobei in einem solmen Fall davon 
auszugehen wäre, daß Ort und beruflime Tätig
keit des Entleihers den Arbeitsplatz ergeben. Die 
Besmäftigungsbewilligung hätte sim daher darauf 
zu beziehen. 

Um dem Bedarf des Arbeitgebers an einer 
bezüglim Ort und beruflimer Tätigkeit längere 
Zeit dauernden anderen Verwendung des Aus
länders ohne administrative Smwierigkeiten ent
spremen zu können, sieht Abs. 3 ein verein
famtes Prüfungsverfahren und damit aum eine 
vereinfamte Erledigung vor. 

Wie smon bei § 4 ausgeführt, geht der Ent
wurf davon aus, daß für eine Arbeitsleihe, die 
einen Ausländer betrifft, und bei der der einzige 
Zweck das Zurverfügungstellen des Ausländers 
ist, keine Besmäftigungsbewilligung erteilt wer
den darf, weil in einem solmen Fall kein Bedarf 
an Arbeitskräften im Sinne des § 4 Abs. 1 beim 
Verleiher gegeben ist. 

Zu § 7: 

Aus der Zielsetzung, die Ausländerbesmäfti
gung zum Smutz des inländismen Arbeitsmarktes 
zu regeln, ergibt sim, daß neben den örtlimen 
und beruflimen Kriterien bezüglim der Ver
wendung des Ausländers im Hinblick darauf. 
daß kurzfristig einsmneidende Veränderungen 
der Arbeitsmarktlage auftreten können, der 
Regelung des zeitlimen Geltungsbereimes, also 
der Geltungsdauer von Besmäftigungsbewilli
gungen, eine besondere Bedeutung zukommt. 

Selbst wenn die mittel- und längerfristig sim 
ergebende oder angestrebte Entwicklung auf dem 
Arbeitsmarkt im Rahmen der öffentlimen oder 
gesamtwirtsmaftlimen Interessen zur RimtsmllUr 
für die Ausländerbesmäftigung genommen wird, 
können überrasmende, von außen kommende 
Einflüsse kurzfristig ein so starkes Namlassen 
der Namfrage nam ArbeitSkräften bewirken, daß 
innerhalb weniger Monate Arbeitslosigkeit und 
sonstige einsmneidende Unterbesmäftigung 
(Kurzarbeit, starke Unterausnützung der Ka
pazitäten) entstehen. 

Da aber die Entsmeidungen über die Zu
lassung von Ausländern auf dem inländismen 
Arbeitsmarkt häufig nimt nam mittel- und 
längerfristigen überlegungen ausgerimtet werden 
können, ergibt sim umso zwingender, daß die 
Gültigkeitsdauer unter Berücksimtigung dieser 
Situation möglimst überblickbar festgesetzt 
werden muß. 

Es ist belpnnt, daß eine solme Haltung eine 
Interpretation bezüglim ihres Verhältnisses zu 
einer Reihe von· internationalen Empfehlungen 
erfordert. Dom ist ebenso bekannt, daß sim 
gerade aus den Erfahrungen der letzten Zeit 
sowohl im Interesse der Abgabe- als aum der 
Aufnahmeländer oder, besser gesagt, ihrer Be
völkerungen eine vorsimtige Politik hinsimtlim 
der Arbeitskräftebewegungen über die Grenzen 
und ihrer Regulierungsm6glimkeiten anbietet. 
um das Entstehen einer grundsätzlimen Aversion 
aum gegen eine in bestimmten Grenzen er
folgende Liberalisierung der Arbeitsmärkte zu 
vermeiden. Eine solme Aversion könnte sehr 
rasm dazu führen, daß einsmneidende Maß
nahmen notwendig werden, die eine grunds ätz
lime Abkehr von den Intentionen der erwähnten 
Empfehlungen auf beiden Seiten, nämlim auf 
seiten der Abgabe~ wie der Aufnahmeländer, mit 
sim bringen könnte. 
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Die Höchstdauer der Beschäftigungsbewilligung 
wäre daher mit einem Jahr festzusetzen. Bei 
Saisonbetrieben ist auf die in diesem Bereich 
geltenden Eigenheiten Bedacht zu nehmen. 

Da dieser Entwurf als wesentliches Instrument 
zur . Regelung der Ausländerbeschäftigung be
fristete Kontingente für berufliche Tätigkeiten 
und örtliche Bereiche vorsieht (v gl. § 12), ist das 
Verhältnis der generell festgelegten Laufzeit der 
Beschäftigungsbewil1igung nach diesem Entwurf 
mit der Laufzeit der Kontingente in Einklang 
zu bringen. Der Abs. 3 sieht daher nicht nur eine 
solche Anpassung der Laufzeit der Beschäfti
gungsbewilligung an die der Kontingente, sondern 
auch vor, daß ab Mitte des Kalenderjahres, für 
das ein Kontingent festgesetzt ist, die Beschäfti
gungsbewilligung nur für eine kürzere Zeit als 
ein Jahr ausgestellt werden darf. Dies erscheint 
notwendig, weil die durch die Kontingentfest
setzung allgemein vorweggenommene Beurtei
lung nach § 4 Abs. 1 in dem hier gewählten 
Beispiel nur für den Zeitraum eines Kalender
jahres erfolgte und mit der Bewilligungsmöglich
keit bis zu einem halben Jahr darüber hinaus 
ohnehin ein Vorgriff eingeräumt wird. Außerdem 
ist. das System der Kontingente so angelegt, daß 
im Regelfall immer wieder eine Erneuerung ein
tritt, bevor ,die BeschäftigungsbewiJligurugen ab
laufen und dann die Verlängerung rasch vorge
nommen werden kann. Es ist daher lediglich eine 
Frage der technisch-administrativen Abwicklungs
möglichkeiten, daß die Beschäftigungsbewilligun
gen noch vor Ablauf der Kontingente erteilt 
werden können, jedoch nur in dem Umfang, den 
die Lage auf dem Arbeitsmarkt ohne Gefahr 
einer Deroutierung des Arbeitsmarktes gestattet. 
Zu diesem System gehört auch, daß im Aus
nahmefall eine rasche Reaktionsmöglichkeit in 
Form des Widerrufs der Sicherungsbescheinigung 
und der Beschäftigungsbewilligung (§§ 9 und 11 
Abs. 5) gegeben sein muß, ohne daß dem dagegen 
erhobenen Rechtsmittel eine aufschiebende Wir
kung zukommt (vgl. § 20 Abs. 5). Eine solche 
Regelung, die von dem im Allgemeinen Verwal
tungsverfahrensgesetz verankerten Grundsatz der 
aufschiebenden Wirkung von Rechtsmitteln ab
weicht, erscheint deshalb vertretbar, weil der 
Ausländer bei Erfüllung der Voraussetzungen 
z. B. das Arbeitslosengeld beziehen kann, bevor 
nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmun
gen der Aufenthalt im Bundesgebiet nicht mehr 
möglich wäre. . 

Für einen ausländischen Lehrling soll die Be
schäftigungsbewilligung abweichend von der 
generellen Regelung für die gesamte Lehrzeit und 
für die Zeit der gesetzlichen oder kollektivver
traglichen Verpflichtung zur Weiterverwendung 
erteilt werden (Abs. 4), weil eine Ausbildung, 
wenn sie einmal begonnen ist, nur in besonderen 
beschäftigungspolitischen Situationen widerrufen 
werden sollte. Diese Auffassung kommt auch da-

durch zum Ausdruck, daß die Beschäftigungsbe
willigungen für Zwecke einer Lehrausbildung 
weder in die Kontingente noch in die Höchst
zahlen einzurechnen sind (§§ 12 Abs. 3 und 13 
Abs. 2). 

Die gemäß § 11 des Mutterschutzgesetzes, 
BGBl. Nr. 7611957, vorgesehene Hemmung des 
Ablaufes einer 13eschäftigungsgenehmigung (nun
mehr Beschäftigungsbewilligung) im Falle der 
Schwangerschaft und der Entbindung bis zu dem 
Zeitpunkt, in dem das Arbeitsverhältnis unter 
Einhaltung der einschlägigen Rechtsvorschriften 
oder vertraglichen Bestimmungen rechtsgültig be
endet werden kann, soll durch die Neuregelung 
unberührt bleiben (Abs. 5). 

Es besteht sowohl im Einzelfall als auch im 
Hinblick auf arbeitsmarktpolitische Zielsetzungen 
Interesse an einer raschen Anpassung an die tat
sächlichen Verhältnisse, d. h., daß einander er-
teilte Beschäftigungsbewilligungen und Beschäfti
gung wirklich entsprechen. Abs. 6 sieht daher 
vor, daß Beschäftigungsbewilligungen nicht nur 
mit Zeitablauf, sondern auch mit tatsächlicher Be
endigung der bewilligten Beschäftigung - aus
genommen den Fall des § 6.Abs. 2 - ihre Gültig
keit verlieren, wobei Urlaub, Krankheit oder 
gleich zu wertende Umstände nicht als tatsäch
liche Beendigung zu betrachten sind. Daraus er
gibt sich, daß nach dem Aufbau und der Absicht 
dieses Entwurfes die Konstruktion eines Arbeits
platzes im Sinne des § 6 Abs. 1 bei einem Ver
leiher als Arbeitgeber unmöglich sein soll. Der 
Inhalt eines solchen Arbeitsplatzes könnte zur 
Gänze oder teilweise nur der sein, daß die Ver
wendung bei den Entleihern den "Arbeitsplatz" 
beim Verleiher ausmachen. Es ist offenkundig, 
daß die Anerkennung solcher "Arbeitsplätze", 
die in Wirklichkeit weder örtlich noch beruflich . 
bestimmt wären, die Einführung einer Blanko
vollmacht für die' Beschäftigung von Ausländern 
bedeuten würde. Dies würde' aber dem mit 
diesem Entwurf angestrebten Ziel völlig wider
sprechen (vgl. das bereits zitierte Erkenntnis des 
Verwaltungsgerichtshofes vom 5 . November 1974, 
Zl. 1912/73/6). 

Da befristete Beschäftigungsbewilligungen im 
Falle einer Verlängerung zwangsläufig einen ver
mehrten und hinsichtlich der Erledigung dringen
den Arbeitsanfall bedingen, dessen Bewältigung 
einige Zeit erfordert, inder durch einen automa
tischen Ablauf der Beschäftigungsbewilligung und 
eine verspätete Verlängerung der Beschäftigungs
bewilligung Unsicherheit und arbeitsrechtlich un
gewollte Konsequenzen entstehen könnten, sieht 
Abs. 7 vor, daß bei zeitgerechter Einbringung 
des Verlängerungs antrages die Bewilligung bis 
zur Erledigung des Antrages als verlängert gilt. 

Zu § 8: 

Dem Schutzinteresse des inländischen Arbeits
marktes 'dient, abgesehen von .der Prüfung der 
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öffentlichen· und gesamtwirtschaftlichen Inter
eSsen sowie ,der Lage des Arbeit9marktes,ins
besondere auch, die gesetzlich vorgesehene Be
rücksichtigungder Entwicklung des Arbeits':' 
marktes (vgL § 4 Abs. 1-). 

Aus diesem Grunde muß die nach arbeits
marktpolitischen Gesichtspunkten vorzu
nehmende Erledigung der Anträge auf die Ent
wicklungen Rücksicht nehmen können; ohne die 
BewiIIigungsmöglichkeiten einzuschränken. D. h:, 
wenn die Entwicklung beispielsweise die Gefahr 
einerSchlechterstellung der Ausländer gegenüber 
den Inländern auf dem Gebiet der Entlohnung 
oder der sonstigen Arbeitsbedingurigen mit sich 
bringen und dadurch ein Druck auf die Arbeits
bedingungen . der Inländer ausgeübt werden 
könnte, sollten die Beschäftigungsbewilligungen 
nicht schon wegen dieser nur möglichen Gefahr 
abgelehnt. werden . müssen,iildem eine' ander
weitige Absicherung -gegen eine nicht wünschens
werte Entwicklung geboten wird. Es wäre daher 
die Beschäftigungsbewilligung unter entsprechen
den Auflagen zu erteilen, deren Nichteinhaltung 
einen Grund für einen Widerruf der Beschäfti
gungsbewilligung darstellt: Dazu dient Abs. 1, 
mit dem nicht nur dem' zwischen der Bundes
kammer der gewerblichen Wirtschaft und dem 
österreichischen Gewerkschaftsbund abgeschlos
senen Kollektivvertrag .über die Regelung ein
zelner Beschäftigungsbedingungen ausländischer 
Arbeitskräfte vom 17. Dezember 1970 bzw. dem 
für den Bereich der Land- und Forstwirtschaft 
von den hiefür zuständigen kollektivvertrags
fä~igen Berufsvereinigungen abgeschlossenen 
gleichlautenden Kollektivvertrag vom 23. Dezem
ber 1970, sondern auch i~ternationalen Verpflich
tungen· entsprochen wird. 

Durch die für den Fall einer im V~rhältnis zur 
Gesamtzahl der im Betrieb Beschäftigten erheb
lichen Verringerung der Arbeitsplätze im Abs. 2 
vorgesehene Verpflichtung des Arbeitgebers soll 
den Dienststellen der Arbeitsmarktverwaltung, 
so wie dies derzeit schon vor Einführung der 
Kurzarbeit geschieht, die Möglichkeit geboten 
werden, regulierend einzugreifen; 

Den Betrieben soll jedoch nicht die Möglichkeit 
genommen werden, in begründeten Einzel
fällen - trotz der Beschäftigung von Aus
ländern - inländische Arbeitnehmer freizu
stellen. Für· den Fall, daß Beschäftigungsver
hältnisse von Ausländern vor jenen der in
ländischen Arbeitnehmer zu lösen wären, wird 
auf den· Umstand Bedacht zu nehmen sein, ob 
es sich· um Arbeitskräfte handelt, welche die 
gleiche berufliche Tätigkeit ausüben (Abs. 2 lit. a). 
Für andere, im Zusammenhang mit der Beschäfti
gung vönAusländern in der Rechtsform . von 
Auflagen Zu beachtende VerpfliChtungen, soll der 
Abs. 3 unter den dort genannten Kriterien eine 
diesbezügliche Grundlage bieten. 

Zu § 9: 

Die Regelung der Beschäftigung von Aus
ländern im Inland durch eine Bewilligungsertei
lung ist vorwiegend, wie schon mehrmals aus
geführt, ein System des Schutzes für die in
ländischen Arbeitnehmer, dient aber· auch dem 
Schutz' öffentlicher und gesamtwirtschaftlicher 
Interessen, wie dem Schutz der Volksgesundheit, 
der Vermeidung der überlastung der Sozialver
sicherung und der Infrastruktur, vor allem im 
Bereich des Wohnmarktes und der Schulen, 
ferner der Hintanhaltung bevölkerung~politischer 
Ungleichgewichte sowie der Vermeidung der Ab
hängigkeit der Wirtschaft von ausländischen 
Arbeitskräften und ähnlicher negativer Auswir
ku'ngen .. 

Diese Zielsetzungen beziehen sich größtenteils 
auf Umstände, die sich in der Regel verhältnis
mäßig langsam verändern, also auf Struktur
elernente. Zur Erreichung dieser Ziele wäre die 
Möglichkeit eines Widerrufes der Beschäftigungs-:
bewilligung nicht nötig. Es würde die Nichtver
längerung der Beschäftigungsbewilligung oder 
die Ablehnung von neuen Anträgen ausreichen. 

Die Entwicklung des Arbeitsmarktes enthält 
aber nach de~ jetzigen Stand der Prognose eine
Reihe von Unsicherheiten, die einerseits, wie
schon in den Erläuterungen zu § 7 ausgeführt, 
Vorsicht bei der Bemessung der Geltungsdauer 
der Beschäftigungsbewilligungen angebracht er
scheinen lassen, und andererseits auch die Wider
rufsmöglichkeit erfordern .. Die Gründe dafür 
sind die gleichen, wie sie bezüglich ider Geltungs
dauer der Beschäftigungsbewilligungen ausge
führt· worden sind. Diese Gründe sind auch dafür 
maßgeblich, daß der Berufung gegen den Wider
ruf keine aufschiebende Wirkung zukommt (vgl. 
§ 20 Abs. 5). ' 

Mit dem Verlust der Beschäftigung ist aber 
nicht zwangsläufig der Verlust aller Mittel für 
den Lebensunterhalt verbunden. So ist insbe
sondere auch bei einem Widerruf - ausge
nommen im Falle des Widerrufes wegen Ver
stoßes gegen die. im § 25 genannten Vor
schriften - darauf zu achten, daß der Arbeit
geber die Bestimmungen über den Kündigungs
schutz einhalten kann und es bleibt den Aus
ländern beispielsweise auch der Anspruch auf 
Arbeitslosengeld gewahrt. 

Ein Widerruf wegen Verstoßes gegen die im 
§ 25 genannten Vorschriften wird in der Regel 
nur dann erfolgen, wenn der Verstoß während 
der' Laufzeit der Bescliäftigungsbewilligung ge
setitwurde, da vor Erteilung einer Beschäfti
gungsbewilligung geprüft wird, ob bei der Ein
reise fremden- oder paßrechtliche Vorschriften 
verletzt wurden und, sofern eine derartige Ver
letzung festgestellt wurde, die Beschäftigungs
bewilligung nicht erteilt wird. 
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Zu § 10: 
Die Bestimmung, daß bei Streik und Aus

sperrung Beschäftigungsbewilligungen nicht er
teilt werden dürfen, entspricht der Verpflichtung 
der Arbeitsmarktverwaltung zur Neutralität· bei 
Arbeitsstreitigkeiten im Sinne des § 11 des 
Arbeitsn;urktförderungsgesetzes. 

Zu § 11: 
Die Aufnahme von Arbeitskräften erfordert 

vom Arbeitgeber in jedem Fall ein gewisses Maß 
an Voraussicht und Planung, um die Unsicher
heitsfaktoren möglichst gering zu halten. Die 
Abhängigkeit von einer Bewilligung für die Auf
nahme eines Ausländers erhöht zweifelsohne die 
Unsicherheit bei den Entscheidungen. Es erscheint 
daher zur Verringerung dieser Unsicherheit 
zweckmäßig, dem Arbeitgeber eine befristete Zu
sage in Form einer Bescheinigung zu geben, daß 
bei Erfüllung der Voraussetzungen für die Ertei
lung einer Beschäftigungsbewilligung eine solche 
im Falle des Eintreffens des Ausländers beim 
Arbeitgeber auch erteilt werden wird. Unter 
welchen Voraussetzungen eine solche Bescheini
gung auszustellen wäre, regelt der Abs. 2. 

Auch für den Ausländer bringt eine solche 
Vorgangsweise den Vorteil, daß er es mit einem 
Arbeitgeber zu tun hat, der ihn tatsächlich ein
stellen darf. Ein weiterer Vorteil liegt darin, daß 
Erledigungen der Dienststellen der Arbeitsmarkt
verwaltung bezüglich der. nötigen Bewilligungen 
weitgehend vorbereitet sind und daher umgehend 
erfolgen können. 

Um eine in administrativer Hinsicht er
leichterte Handhabung des Instruments der 
Sicherungsbescheinigung zu gewährleisten, soU 
diese, sofern dem Antrag vollinhaltlich statt
gegeben wurde, nicht in Bescheidform, sondern 
lediglich in Form einer Bescheinigung ausge
stellt werden. Wird dem Antrag nicht oder nicht 
zur Gänze stattgegeben, wäre bescheidmäßig ab
zusprechen, um dem Arbeitgeber die Möglichkeit 
einzuräumen, die ergangene Entscheidung . im 
Rechtsweg überprüfen zu lassen (Abs. 4). 

Da es sich bei den Sicherungsbescheinigungen 
um eine wesentliche Vorentscheidung für die 
künftige Beschäftigung eines Ausländers handelt, 
sind diese Bescheinigungen auf Kontingente (§ 12 
Abs. 3) und Höchstzahlen (§ 13 Abs. 2) anzu
rechnen und bei Zutreffen im Abs. 5 angeführten 
Kriterien auch widerrufbar. . 

Zu §§ 12 und 13: 
Die Bewilligung der Beschäftigung von Aus

ländern stellt das arbeitsmarktpolitische Instru
ment dar, mit dem die Summe der offenen 
Arbeitsplätze, welche die einzelnen Arbeitgeber 
mit Ausländern besetzen wollen, mit den Schutz
interessen der inländischen Arbeitskräfte sowie 
den öffentlichen' und gesamtwirtschaftlichen 
Interessen in Einklang gebracht und auch ge
halten werden soll. 

Zur Erreichung dieser Zielsetzung ist. daher 
vorgesehen, daß jeder einzeJne Antrag' vor allem 
daraufhin zu prüfen ist, ob Lage und Eritwick
lung auf dem Arbeitsmarkt die ßesc)1äftigung der 
Ausländer zuläßt und öffentliche oder gesamt
wirtschaftliche Interessen nicht entgegenstehen 
(vgl. § 4 Abs. 1). ' 

Solange die Beschäftigung von Ausländern von 
arbeitsmarktpolitisch untergeordneter Bedeutung 
ist, d. h. die Zahl der Ausländer im Verhältnis 
zu den inländischen Arbeitskräften auf jeden der 
in Betracht kommenden Teilarbeitsmärkte un
bedeutend ist, oder unbedeutend bleiben soll, 
kann die Prüfung' der Voraussetzungen nach § 4 
Abs. 1 im Einzelfalle zielführend und administra
tiv ohne allzu große Arbeitsbelastung bewältigt 
werden. Wenn aber die Beschäftigung von Aus
ländern ein zahlenmäßig ins Gewicht zu fallendes 
Instrument der Arbeitsmarktpolitik im Sinne 
der ergänzenden Versorgung des Arbeitsmarktes 
mit Arbeitskräften werden soll, kann die zahlen
mäßige Begrenzung der B~chäftigu~g der Aus
länder für das Bundesgebiet für den Bereich 
mehrerer Landesarbeitsämter oder den Bereich 
eines Landesarbeitsamtes notwendig werden. Der 
Entwurf sieht daher die Möglichkeit der Fest
legung von Kontingenten (§ 12) und von Höchst~ 
zahlen (§ 13) vor. 

Im übrigen hat ,die Praxis des letzten Jahr
zehntsgezeigt, ,daß Idie zwischen Iden Arbeit
geber- und Arbeitnehmervertretungen jeweils in 
Form von jährlichen übereinkommen abge
schlQssenen Kontingente, die örtlich, fachlich und 
zeitlich bestimmt waren, zur Regulierung des 
Arbeitsmarktes in bezug auf (die Zulassung von 
Ausländern arbeitsmarktpolitisch 'ein überaus 
zweckdienliches Instrument darstellen, ,das nicht 
zuletzt auch zur Beschleunigung der admini
strativen Abwicklung der Ausländerbeschäftigung 
beigetragen hat. Die jährliche Festsetzung der 
Konuingente ermö,glichte überdies die' jeweilige 
Anpassung an ,die veränderten Gegebenheiten am 
Arbeitsma!rkt. 

Die vorgesehene Festsetzmng von Kontingenten 
(§ 12) und Höchstzahlen (§ 13) soll auf Grund 
der übereinstimmung der Organisationen der 
Arbeitsmarktpartner auf der Basis dieses Ent
wurfes erfolgen, wodurch. ,die bisher bewährte 
Mitwirkung dieser Organisationen in der Ar
beitsmarktpolitik auch auf ,diesem wichtigen 
Gebiet gesetzlich fundiert werden würde. 

Die FestlegJungeines Kontingents solll zur 
Folge haben, daß die Prüfung ,der Voraussetzun
gen für die Beschäftligung eines Ausländers nach 
§ 4 Abs. 1 und die Anhönlfig,der kollektivver
tragsfähigen Berufsvereinigungen der Arbeit
geber und der Arbeitnehmer gemäß § 20.Abs. 2 
im einzelnen Fall entfällt (vgl. § 4 Abs. 5). Dies 
gilt auch für ,die AUSIStellung einer Sicherungs
bescheinigung. 
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Besmäftigungsbewilligungen über das Kontin
gent hinaus <dürfen, sofern der Verwaftungsaus
schuß beim Landesarbeitsamt nimteinhellig 
zusnimmt, nur bei Vorliegen von im Entwurf 
demonstrativ aufgezählten Tatbeständen,. die 
neben den Erfordernissen <des § 4 Abs. 1 gegeben 
sein müssen, erteilt werden. 

Die übersmr,eitung der Kontingente findet 
ihre Begrenzung bei iden festgesetzten Hömst
zahlen (§ 13), deren mögliche Uberschreitung 
nam § 4 Abs. 8 nur auf Fälle, bei 'denen außer
gewöhnlime Verhältnisse vodi~gen, beschränkt 
bleiben soll. 

Der Methani~mus der FestsetJ:oung von Kontin
genten und Höchstzahlen beruht auf der .engen 
Zusammenarbeit der Organisationen ,der Arbeit
geber und ,der Al'beitnehmer und dem Bundes
minister für so@ale Verwaltung. 

Der Entwurf. sieht unter Berücksichtigung 
dieser Zusammenarbeit vor, daß der Bundes
minister für soziale Verwaltung in Entspremung 
eines gemeinsamen Antrag,es der jeweils zustän
digen kollektivvertragsfähigen Berufsvereinigun
gen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer ört
lim (für das ,gesamte Bundesgebiet oder für ein
zelne Bundesländer) und fachlich für bestimmte 
Bereiche (Berufe, Fachverbände usw.) sowie für 
bestimmte Zeiträume Kontingente festsetzen 
kann (§ 12 Abs. 1). Liegt ein ,solcher Vorschlag 
nicht vor, soll tder Bundesminister für soziale 
Verwaltung ,die Festsetzung von Kontlingenten 
ohne einen Antrag ,der erwähnten Berufsver
einigungen vornehmen können (§ 12 Abs. 2). 
Der Entwurf schränkt die Möglimkeit der Fest
setzung von Kontingenten allevdings auf den 
Fall ein, ,daß die allgemeine Avbeitsmarkt- und 
Wirtschaftslage eine solche Festset~ung zuläßt. 

§ 12 Abs. 3 zählt auf, welme Bewi11igungen 
(BesmeinLgungen) auf Kontingente anzurechnen 
sind. Für Lehrlinge ausgestellte Bewilligungen 
sind nicht anzul'echnen. 

Die Festsetzung von Höchstzahlen nach § 13 
kann der Bundesminister für soziaLe Verwaltung 
vornehmen, wenn öffentlime oder' gesamtwirt
schafüiche Interessen dies erf01'ldern. Solche 
Interessen können z. B. im Bereich der Bevölke
rungspolitik oder in Erfordernissen der Infra
struktur begründet sein. örtlich kannn die Fest
setzung von Höchstzahlen für das ganze Bundes
gehlet oder für einen oder mehrere Landes
arbeitsamtsbereiche erfolgen. 

Im HinbLick da~auf, daß ,die FestlSetzung von 
Hömstzahlen die Interessen der Länder in bezug 
auf die mit einer 'Solch'en Beschränkung allenfalls 
vevbundenen wirtschaftspolitischen, .infrastruktu
rellen und sozialen Auswirkmngen berührt, ist 
vOllgesehen, daß das jeweils hievon betroffene 
Land im ZUige der ErLassungeiner diesbezüglichen 
Verolidnung anzuhören wäre, womit dem im 
Begutamtungsverf:lJhr,en von ,einzelnen Ländern 
dargelegten Wunsche .entsprochen wurde. 

Ebenso wäre w,egen ,der in dieser Angelegen
heit aum den' Bundesminister für Handel, Ge
werbe und Industrie. berührenden Interessen 
dessen Anhörung vqrzusehen. 

Für die Anrechnung von Bewilligungen (Be
scheinigungen) auf die Höchstzahlen soll die 
gleime Regelung wie für die Kontingente (§ 12 
Abs. 3) gelten (§ 13 Abs. 2). 

Zu § 14: 

Es ist eine Erfahrung aller Staaten, die aus
ländische Arbeitskräfte in größerem Umfange 
aufllJehmen, ,daß die möglichst weitgehende Ab
klärung aller mit der Arbeitsaufnahme und 
Unterbringung des Ausländerszusammenhän
genden Fragen, so lange der Ausländer nom an 
seinem Wohnort ist, Schwie1'ligkeiten sowohl im 
einzelnen Fall als aum allgemein verringern oder 
vermeiden hilft. 

Aus diesem Grunde sieht der Entwurf vor, daß 
unter bestimmten Umständen ,der Bundesminister 
für soziaLe Verwaltung anordnen kann, daß alle 
oder ,doch Ausländer aus bestimmten Staaten in 
ihrem Heimatstaat angeworben sein müssen, 
wenn eine BeschäftigungsbewiHigung lerteilt wer
den soll. Die erwähnten Umstände hätten nimt 
nur die gegeIl!Wärtige Situation zuevfassen, son
dern wäven :lluch hinsichtlich der im Abs. 1 lit. b 
bis d an~eführten Fälle nach der zu erwartenden 
Entwicklung zu beurtelilen. 

Im Abs. 2 wird ausdrücklich festgelegt, daß 
die Anwerbung der Ausländer in ihr,em Heimat
staat verpf1ichtend für das ganze Bundesgebiet, 
für einen oder mehrere Landesarbeitsamtsbereiche 
verfü'gt wellden kann. Der Geltungsbereich der 
Verfügung einer Anwerbungspflicl;tt ist daher 
grundsätzlim ohne jede Einschränkung geogra
phisch hestimmt. 

Einschränkungen sind für ,den Bereim von 
Kontingenten (§ 12) und für' fam1iche, z. B. 
berufliche, ß.ereiche unter bestimmten Bedingun
gen vorgJesehen (Abs. 2 Jit. bund c). 

Liegen Kontingente vor, kann die Anwerbung 
bei drohender überlastung der Infrastruhur 
(Abs. 1 lit. b) und hei einer Gefährdung der Ein
haltung der Höchstzahl (Ahs. 1 lit.d) nur für 
den Bereich oberhalb der durch ,die Festsetzung 
festgelegten Zahl verfügt werden. 

Eine weitere Ausnahme betrifft nimt eine 
zahlenmäßiogJe Beschränkung ,innerhalb der grund
sätzlichen Festlegung nach geo,graphi,smen Be
reichen, sondern eine weitere fachliche Unter
gliederung. Liegt nämLich ein diesbezüglimes 
Regierungsübeveinkommen (Abs. 1 lit. a) oder 
ein ;gemeinsamer Antrag der Bundeskammer der 
gewerhlichen Wirtschaft und des österreichismen 
Gewerkschaftsbundes (Abs. 1 ltit. e) vor, dann 
kann die Verfügung auf bestimmte Berufe bzw. 
Berufsbereiche abweichend rzu,den Kontingenten 
auf die grundsätzlich vovgesehenen ,geographi-
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schen Bereiche heschränktwel'lden. Im FaUedes 
Abs. 2 lit. c ist es dabei gleichgültig, ob ein Kon
tingent vorliegt oder nicht. 

Im Eintl1ittsfall einer 'solchen Maßnahme be
deutet ,dies, daß ·der inländische Al'Ibeit;geber nur 
für solche Ausländer eine Beschäftigungsbewilli
gung erhält, bei denen alle in -bezug auf die 
Person des Ausländers für die spätere Beschäf
tigungsaufnahme im Bundesgebiet notwendigen 
Vorkehrungen bereits im AuslaJnd getroffen 
werden, wie z. B. die Aushängung des Arbeits
vertrages, die ärztliche Untersuchung in jenen 
Fällen, wo dies ,durch bilaterale Vereinbarungen 
ge9ichert erscheint, und nach Maßgabe ,der mit 
einzelnen Staaten abgeschlossenen Abkommen in 
bezu,g auf die Siditvermerroserteilung auch die 
erforderliche Erteilung des Al'Ibeits-Sichtvermer
kes für die ordnungsgemäße Einrei'se in das Bun
des,gebiet. 

Auch in Österreich wurden ,die eingangs er
wähnten Erfahrungen ,gemacht. Die auf Grund 
dieser Erfahrungen einsetzenden Bemühungen 
haben im Jahre 1974 auf Grund einer Regelung, 
wie ,&ie j'etzt in .diesem Entwurf vorgesehen wird, 
zu hefniedigenden El"gebIJIissen ,geführt. 

Zu § 15: 

Nach Idieser Bestimmung soll für Ausländer, 
die schon eine längere Zeit ununtenbrochen im 
BundeSigebiet beschäftigt sind, die Begünstigung 
vorgesehen werden, daß sie einen Befl"eiungs
schein erhalten können, der sie berechtigt, eine 
Beschäftigung aufzunehmen, ohne daß der Ar
beitgeber eine BeschäftigungsbewiJIigung beantra
gen muß. Ebenso sollen Ausländer, ,die mit einem 
österrcichischen Staatsbürger verheiratet sind, 
sofern sie ,ihren Wohnsitz im Bunde~gebiet haben, 
aus familienpolitischen Erwägungen unabhängig 
von ,der Dauer einer allfälligen im Bundesgebiet 
ausgeübten Beschäftigung einen Befreiungsschein 
ausgestellt erhalten können. 

Die Ausstellung eines Befreiungsscheines soll 
ferner davon abhängig sein, ,daß keine wichtigen 
öffentlichen oder gesamtwirtschaftlichen Interes
sen entgegenstehen. Zur Beurteilung dieser Vor
aussetzung gilt das im § 4 hiezu Gesagte. 

Der B<efreiungsschein bindet seinen Inhaber 
zum Unterschied von ,der Beschäftigungsbewilli
gung nicht örtlich (bestimmter Betrieb) und nicht 
beruflich (bestimmte Tätigkeit), im letzten Fall, 
sofern nicht im VerordnungsWIege eine Maßnahme 
im Sinne des § 17 getroffen wird, sonder,n be
recht~gt seinen Inhaber, die Beschäftiguno- bei 
einem beliebigen Arbeitgeber aufzunehmen~ Den 
Vorschriften über den Aufenthalt nach den 
fremdenpolizeilichen Bestimmungen hat der Aus
länder jedoch nachzukommen. 

Nach den derzeit geltenden Rechtsvorschriften 
ist die Ausstellung des Befreiungsscheines vom 
Vorliegen eines' 10jährigen ununterbrochenen 

Aufenthaltes -im Bundesgebiet abhärigig; Nun
mehr soll· die Ausstellung ,des Befreiungsscheines 
u: a. daran gebunden wenden, daß der Ausländer 
durch mindestens acht Jahre ununterbrochen im 
Bundesgebiet tim' Rahmen einer der tim §' 2 
Abs. 2 angeführten Rechtsverhältnisse beschäf
tigt war. UrlaUlb und Erkrankungen während des 
aufrechten Bestan,des eines Beschäftligungsverhält
nisses beeinträchtigen ,die Erfüllung' der Voraus
setzungen Ider achtjährigen ununterbrochenen Be
schäftigung nicht. 

Um Härten bei der Beurteilung dtieser Voraus
setzungen zu vermeiden, sieht der Entwurf meh
rere Erleichterungen lim Sinne des Ahs. 2 vor, 
wobei jedoch nicht jeder der unter den lit. abis e 
angeführten Tatbestände für sich allein bis zu 
einer Gesamudauer von zwölf bzw. 15 Monaten 
als Beschäfcigungszeit zu ,gelten hätte, d. h. die 
Gesamtdauer kann daher ,entweder durch Erfül~ 
lung von nur einem Tatibestailid oder einer Ver
bindung mehrerer Tatbestände konsumiert wer
den. 

Die Erweiterung der Frist auf 15 Monate ist 
darin begründet, daß die im Falle der Muttersci).aft 
zustehenden Leistungen, auch wenn das Dienst
verhätltnis Igelöst wunde, tin lihrer Gesamtheit 
Berücksichuigung finden sollen. . 

Zu Abs. 2 lit. b ist zu hemerken,daß es sich 
nicht bloß um: eine einrriaHge Leistung handeln 
darf, sondern welmehr um wiederkehrende Lei
stungen handeln muß. 

So lange die Ausländerin ,in einem Beschäf
gungsverhältnis steht und Leistungen aus Anlaß 
der Mutterschaft enhäJlt, finden die Bestimmun
gen hinsichtlich .der Anrechnung von sogenannten 
Ersatzzeiten keine Anwendung, weil eine Unter
brechnung ,des Beschäftigungsverhältnisses nicht 
vor,Liegt.· Lediglich wenn das ,Beschäftigungsver
hältnis beendet wU1"ae, sind Zeiten, in denen die 
Ausliinderin WochenJge1d, Sonderunterstützung 
oder Ka:l"enzurlau:bsgeLd erhalten hat, als soge
nannte Ersatzzeiten im Sinne ,des Abs. 2 Jit. c 
und danzusehen .. 

Die Bestimmung im Abs. 2 lit.e soll verhin
dern, -daß durch kurzfristige Unterbrechungen 
des Beschäftigungsvenhältnisses, die ihre verschie
dene Ursachen haben können, eine Unterbre
chung der anrechenbaren Zeiteintl"itt. Im Falle 
der erstmaligen Beantr~gung eines Befreiungs
scheines soHen strengere Maßst~be 3Jngelegt wer
den, weshalb lediglich eine beschäftigullIgsfreie 
Zeit von einem Monat vorliegen ,darf. Da die 
BestJimmung des § 16 Ahs. 1 den Widem;f des 
Befrciungsscheineserst bei einer UnterbreCImung 
der Besch::iftigung oder des Aufenthaltes im Bun
desgebiet von mehr als !drei Monaten vorsieht, 
war es angezeigt, Inhabern von Befreiungsschei
nen Unterbrechungen bis zu ,drei Monaten als 
sog,enannte Ersatzzeiten anzurechnen. . 

Die Geltungsdauer des Befreiu:ngsschetines wäre 
mit zwei J ahrenin Anlehnung an die nach den 
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geltenden Rechtsvorschi-i.ften festgesetzte Gel
tungsdauer festzullCgen, um ~nsbesondere im Hin
blick· auf aUfäLHge in der ZWiischenzeit eingetre
tene Anderungen der Verhältnisse eine über
prüf,ung der Voraussetzungen für die Verlänge-
1'ung des Befreiungsscheines zu ermöglichen. 
. Da . der Befreiungsschein lediglich eine vom 

VorIiegen besonderer Umstände abhängige Son
derform einer' befristeten Bewilligung für Aus
länder darstellt, auf .deren Grundlage der Aus
länder im Bundesgebiet eine Beschäftigung aus
üben darf, wären auch diese beschäftigten Aus
länder auf die Kontingente und auf allfäLlig 
festgesetzte Höchstzahl'en anzurechnen (vgI. §§ 12 
Abs. 3 und 13 Albs. 2). 

Zu § 16: 

Bei Eintritt- eines der in dieser Besuimmung 
aufgezählten Tatbestänlde soll ,die mit dem Be
freiungsschein vierbundene Berechnkgung- wider
ruf,en wet1de.n. 

Um einer mißbräuchlichen Verwendung des 
Befreiungsscheines entlgegenzuwirken, hätte das 
Arbeitsamt den Befreiungsschein, ,dessen Berech
tigungwider.ruf,en wurde, zurückzufordern. Zur 
Sicherung des mit der Rückfol"demng verbunde
nen Zweckes wäre die vorsätzliche Nichtzurück
stellung ,des Befreiungsscheines .unter _ Strafsank
tion .zu stellen (v,gI. § 28 Abs. 4). 

Zu § 17: 

Durch ·diese Bestimmung soll in Wahrung des 
schon mehrmals erwähnten SchutZJinteresses des 
inländischen Arbeitnehmers Idie Möglichkeit ein
geräumt werden, auf dem Verordnungswege den 
Geltungshereich von Hefreiungsscheinen für die 
Beschäftilgung in bestimmten Berufen wegen Vor
liegens besonderer Arbeitsmarktverhältnisse oder 
wegen Wlichtiger öffendicher oder gesamtwirt
schaftlicher Interessen, ,die eine sülche Maßnahme 
erfordern, einzuschränken, um einer den ange
führten Belangen bzw. Interessen zuwiderlau
fende Beschäftigung von Ausländern zum Nach
teil. linländischer Arbeitnehmer entJgegenzutreten. 

Dabeisolleri die Interessen ,der Arbeitsmarkt
partner ,durch die vorgesehene Anhörung der 
für diese Berufe zuständigen kollekuivvertrags
fähigen BemfsvereinLgungen Ider Arbeitge~er und 
der Arbeitnehmer vür . Erlass\lJng einer solchen 
Verördnunggew.ahrt wenden. 

Zu § 18: 

Diese Bestimmung soLl die unter dem Begriff 
"betriebsentsandte . Ausländer" rusammengefaßte 
Sonderform der Beschäftigung von Ausländern 
im Bundesgehiet regeln. Charakteri.stisch für diese 
Art ,der Beschäftigung ,ist der Umstand; daß es sich 
um solme Ausländer handelt, deren Arbeitgeber 
im Bundesgebiet; keinen Betrieb9sitz und -auch 
sonst keinen inlän'dischen Anknüpfungspunkt 
aufzuweisen vermag; Es besteht :iin Regelfall 

kein direktes rechtJIiches Vel"hältnis zwischen dem 
im Bundesgebiet beschäftigten Ausländer und 
jener PersOIn, ·die den Ausländer- verwendet. Eine 
Unterstellung dieser Ausländer tim -Falle einer 
Verwendung im Bundesgebiet unter die Bewilli
gungspflicht nach ,diesem GesetZJesentwurf, sofern 
nicht für bestimmte Arten .von Arbeiten oder 
für besondere Personengruppen . Ausnahmen vor
gesehensind,G ist vüm arbeitsmarktpolitischen 
Standpunkt aus unumgängLich, 'damit einerseits 
ein unkontrolliertes EiI)iStrömen sülcher Auslän
der auf den :inländischen AI1beitsmarkt auf der 
Basis von zw,ischen inländischen und ausländlischen 
Unternehmen abgeschloSsenen· Werkvertr~gen 
oder sonstLgen privatrechtlichen Vereinbarungen 
verhindert und andererseits eine Benachteiligung 
inländischer Arbeitskräfte vermieden werden 
kann. 

Die im Abs. 2 enthaltene Ausnahmebestimmung 
berücksich1ligt ,die besonderen Gegebenheiten, die 
bei dieser Art von Vermendungen vorliegen. 
SchutlJwü"dige Interessen inländ,sch'er Arbeits
kr~fte weI1den ,durch diese Ausnahme von _ der 
Bew.illigungspflicht nicht berührt. 

Der Ahs. 3 lit. a und b regelt die Bew:illigungs
pflicht bei jenen kururistJigen Tätigkeiten 1m 
Bundesgebiet, wie sie ihrer Art nach in dieser 
Bestimmung umschrieben sind. Süfern diese Ar- _ 
heiten nicht länger als ,drei Monate dauern, wäre 
vom Erfol'l~emis .des Vürliegens einer Beschäfti
gungsbew.iU~gung abzusehen. Die Beschäftigung 
wäre jedoch .dem zuständigen Arbeitsamt anzu
zeigen. Eine solche Regelung entspricht nicht nur 
den Bedürfnissen der Praxis in bezug auf die 
Durchführung von Montage- und Reparattirar- . 
beiten,sondern beruht auch auf der überlegung, 
daßderarcige Arbeitsleistungen ,der allgemeinen 
Erfahrung nach innerhalb eines . Zeitraumes von 
drei Monaten beendet sind und .daß ,daher eine 
längere Verweildauer Ider Ausländer am inländi
schen Arbeitsmarkt nicht ru erwarten ,ist. 

Unter den im Abs. 3 lit. b erwähnten Ar
beiten wären nicht nur AI1beiten, die aus fakti
schen Gründen, z. B. wegen Fehlens der erfor
derlichen Qualifikation. gegebenenfalls vorhan
dener ,inländischer Arbeitskräfte, sondern auch 
Arbeiten zu subsumieren, ,die aus rechtlichen 
Gründen im Zusammenhang mit Gewährlei
stungsansprüchen ,inneI1halb,der im allgemeinen 
vorgesehenen Gewährleistungsfrist von Inländern 
nicht erbracht werden können. 

Der Abs. 5 soll den im Rahmen zwischenstaat
licher KulturabkOImmen in -bezug auf die Beschäf
tigung von Künstlern eingegangenen Verpflich
tungen, die in ,der Regel in einem Austausch von 
Künstlern bestehen, Rechnung tragen. -

Die Ausnahmeregelung im Abs. ·6 berücksich
tigt den Umstand, daß Ensemblegastspie1e im 
Theater im allgemeinen nicht länger als - eine 
Woche dauern, wodurch Belange des Arbeits
marktes nicht bel"Ührt werden. 
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Die Abs. 4 und 7 r,egeln die Antra.gseinbrin
gung, wenn ,die Arbeitsleistungen der im Abs. 3 
genannten Personen Hinger als ,drei Monate bzw. 
die Beschäftigungen der im Abs. 6 angeführten 
Personen länger als eine Woche ,dauern. 

Dauern die Arbeiten .im Sinne des Abs. 3 
länger als ,drei Monate, wäre im Falle der unter 
lit. h angeführten Arbeiten der § 4 mit ;der Maß
gabe anzuw.enden, daß ,die Beschäftigung von 
Ausländern dann zulässig ist, wenn ,die betreffen
den Arbeiten nicht ,durch :gee.ignete Inländer aus
geführt werden können und nicht vertragsrecht
liche Gründe, w.elche ,die Beschäftigung von Aus
ländern vertretbar erscheinen lassen, vorliegen. 

Die Beurten,lung, ob :im Einzelfall bei Verwen
dung des AusläIliders eine BeschäftigungsbewiUi
gung erfordedich ist, 'soll ausschließlich von der 
Dauer dieser Arbeitsleistungen an 'sich, z. B. von 
der vereinbarten Dauer ,der Montage- bzw. Re
paraturarbent, und nicht von ,der Dauer der Ar
beitsleistungen des hei solchen Arbeiten im Bun
deSigebiet Zium Einsatz kommeIliden einzelnen 
Ausländers ahhängig sein, um eine Umgehung d,ie
ser Bestimmung durch einen wiederholten Aus
tausch von Ausländern, ,die nur kurzfristig im 
Bundesgebret verwendet wel'1den, zu vermeiden 
(Abs.9). 

Die Bescimmung des Ahs. 10 soll sicherstellen, 
daß die Beschäfügung von Ausländern im Rah
men dieser SOiliderform nicht eine Gefährdung der 
Lohn- und Arbeitsbedingungen der inländischen 
Arbeitnehmer bedingt. 

Bei ,der Erteilulllg von Beschäftigungsbewilli
gungen handelt es sich praktisch um die Verlän
gerung ,der bis zu drei Monaten nicht bewilll
gungspf1.ichtigen und daher :l!ufKontingente und 
Höchstzahlen nicht anzurechnenden Beschäfti
gungen. Die Ausnahme von der Bewilligungs
pflicht hä,ngtaber mit der Eigenart der Verwen
dUIlig des Ausländers zusammen, die nach den drei 
Monaten auch weiterhin zutnifft. Es erscheint da
her eine weitere Nichtanrechnung nur folgerich
tig (Abs. 11). 

Die im Abs. 12 vorgesehene Verordnungser
mächtigung ,soll die erfol'1derlichen Anpassungen 
in ,diesen Bereichen !gewährleisten. 

Der Abs. 13 soll es ermöglichen, ,daß auch für 
diese Gruppe von beschäftigten Ausländern eine 
von den allgemeinen :Bestimmungen dieses Ent
wurfes abweichende Sonderregelungin bezug auf 
die Unterkunft und die Durchführung der ärzt
lichen Untersuchungen erlassen wel'1den kann. 

Zu § 19: 

Diese Bestimmung enthält vor allem die Re
gelung über die Antragslegitimation uIi,ddie ört
liche Zuständ~gkeit bezügJ.ich ,der Einhringung der 
nach diesem Entwurf vorgesehenen Anbringen, 

'soweit nicht SOiliderregelungerl .im § 18 enthal
ten sind. 

Wie bereits zu § 6 aUi~geführt, ist im Abs. 2 
in Abweichung von dem ,im Abs. 1 verankerten 

Grundsatz vorgesehen, daß in [diesen Fällen jener 
Arbeitg.eber, in' dessen Betrieb der Ausländer 
einen eine WoChe übersteigeniden Zeitraum ver
wendet Wlird, die Beschäftligungsbewilligung zu 
beantragen ha.t. Wenngleich ,d~es im Entwurf vor
gesehen ,ist, .soll ein ,derartiges Antr,agsverfahren 
nur in Ausnahmefällen in Betracht kommen; es 
wird demriach in der Praxis streng zu prüfen 
sein, ob nicht ,damit ,die in ,diesem Entwurf ent
haltenen strengen Bestimmungen über die ört
liche uilid berufliche BiIlldung ,der Ausländer bei 
Ausübung einer B-eschäfcigung umgangen wer
den sollen. 

Die im Abs. 3 bestimmte Regelung sieht vor, 
daß bei Vorhandensein ei.nerdem Al1beitgeber 
gleichzuhaltenden Person (v.gl. § 2 Abs. 3) diese, 
andernfalls der Ausländer selbst die Beschäfti
gungsbeW1illigung zu beantragen hätte. 

Der Umstand, Idaß eine Beschäftigung eines 
Ausländers ohne Beschäfügungsbewilligung 
grundsätzLich nicht erlaubt ist, macht es notwen
dig, auch eine Regduilig über ,den Zeitpunkt der 
Antragsennbningung zu treffen, um ,den Dienst
stellen der Ar.beitsmarktverwaltung schon vor 
der Aufnahme rder Beschäfti~ung bzw.einer all
fälligen Verlängel1Uug der Beschäftigungsbewaii
gunrg bzw. ·des Befreiungsscheineseine Prüfung 
der Voraussetzuiligen zu ermöglichen ~Abs. 5). 

Der Abs. 6 soll es ,der Arheitlsmarktverwahung 
ermögLichen, in jenen Fällen, in denen eine SQche
rungsbescheinigung ausgestellt wurde, inder Zeit 
bis zum Eriritrfiffen des Ausländers Idie für die 
spätere Erteilung der Beschäftigungsbewilligung 
erforderlichen Vor.aussetzUJIligen schon in einem 
möglichst frühen Stadium vor EQnbr.ingung des 
Antrages ,auf Erteilung der Beschäf1l1gungsbewilIi
gung zu prüfen und <die BeschäftigungsbewiUi
gungserteilung entsprechend vorzubereiten, damit 
der Ausländer nach seinem Eintreffen die Be
schäftigung beim Arbeitgeher auf Grund ,der er
teilten Beschäftigungsbewilligung so rasch wie 
möglich a.ufrrehmen kann. . 

Für Ausländer, die Leisllungen aus der Arbeits
losenversicherung erhahen oder solche erhalten 
würoen und die wegen FehJens geeigneter .inländi
scher Arbeitskräfte von ,den Dienststellen der Ar
beitsmarktverw:altung vermittelt werden, soll von 
der Einbringungeines formellen Antrages auf 
Erteilung ,der. BeschäftJigungsbew.il1igung seitens 
des Arbei'llgebers - wie .schon nach der bisher 
geübten Praxis - abgesehen werden. Dies ent
hebt aber rden Arrbeillgeber nicht der Verpflich
tung, ,daß er himichdich,der Beschäftigung dieser 
von amtswegen vermittelten Ausländer vor allem 
die im § 4 Abs. 3 aufgezählten Voraussetzungen, 
soweit Ideren Erfüllung vom Arbeitgeber abhän
gig ist, a.uch zu erfüllen hätte (Abs. 7) .. 

Die im Abs. 8 v011gesehene Möglrichkeit soll -
ähnlich wie im Falle des § 6 Abs. 3 - eine ver
einfachte Prüfung und damit auch eine rasche Er
ledigung solcher Fälle gewährJeisten~ 
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Zu § 20: 

Das nach § 19 für die AntragseiIllbrmgung zu
ständige Arbeitsamt soll grundsätzlich auch über 
die Anträge entsmeiden, wobei in ,den Fällen der 
Ausstellung einer Sicherungsbesmeinigung, der 
Erteilung einer Besmäftigungsbewilligung, des 
W~derrufs einer s(),lmen und ,der Ausstellung sowie 
des Widerrufs' eines Befreiungsscheines die An
hörung der zuständigen kollekitivvertragsfähigen 
Berufsvereimgll'IlJgen der Al'beitgeber und der Ar
beitnehmer vorgesehen ist. Sofern bereits eine 
Sicherungsbesmeiniguilig ,ausgestellt wurde, hätte 
vor Erteilung der Besmäftigungsbewil1igung für 
jene Ausländer, für die die Simerste1lung vorge
nommen worden ist, die Anhörung zu entfallen. 
Ebenso hätte ,sie zu entfallen, wo Sicherungsbe
scheinigungen oder ,Besmäftigungsbew,iUigungen 
im Rahmen von Kontingenten ausgestellt bzw. 
erteilt werden '(vgl. '§§ 4 Abs.,5 und 11 Abs. 2). 
Mit ,der Arihörungsoll siche1'!gestellt wer,den, ,daß 
die Interessen ,der Arbeitgeber und ,der Arbeit
nehmer nimt nur runsimtlich ,der Zulassung von 
Ausländern zur Aufnahme einer Beschäftigung 
im Bundesgebiet, sondern aum ~m Falle eines 
Eingriffes in eänbestehendes, Beschäh~gungsver
hältnis bei einem Wi,derruf Igewahrt werden. 

, In den Flillen des § 4 Abs. 6 (Beschäftigungsbe
W1i1ligungen über bestehende Konuingente hin
aus) hätte jedom aas zuständige Landesarbeits
amt in erster Instanz unter Anhörung des mit 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern paritä
tisdi. zusamm~ngesetzen Verwaltungsaussmusses zu 
entscheiden. Dabei ist festzuhalten, daß in diesen 
Fällen die Zuständigkeit zur Entscheidung an das 
Landesarbeitsamt nur bei Vorliegen der besonderen 
Voraussetzungen des Einzelfalles im Sinne des 
§ 4 Abs. 3 übergeht. Ein ablehnender Bescheid 
wegen Nichtvorliegens einer der ,im § 4 Abs. 3 
enthaltenen, Vor~usset:iungen wäre ,daher vom 
Arbeitsamt zu erlassen und untediegtdem 
Rechtszug an das Lindesarbeitsamt wie in den üb
rigen Fällen, ,in ,denen .das Arbeitsamt zur Ent
scheidung berufen ist. Damit ,im Zusammenhang 
steht auch die Regelung der Berufung gegen einen 
Bescheid des Landesarbeitsamtes, wie ~ie im Abs. 4 
vOl1gesehen ist. 

über Berufungen hätte - abgesehen ;den Fall 
des § 4 Albs. 6 - das Landesarbeitsamt nach, 
Anhörung des Verwaltungsausschusses zu ent
scheiden. Aus Gründen' der Verwaltungsökono
mie und um im Rahmen Ides ordentlimen Remts
mittelverfahrens eine rasche verbindliche Ent
smeiduilig zu gewährleisten, s0'll gegen Entschei
dung,en eines Landesarheitsamtes ~n zweiter In
stanz keine weitere Benufungsmöglichkeit mehr 
einger~umt wenden (Abs. 3). 

in den Fällen des' §' 4' A:bs. 6, in denen das 
Landesarbeitsamt in erster Instanz entsmeidet 
wäre die Ber-ufung an den Bundesminister fü; 

soziale Verwahung z,u eröffnen, sofern sim der 
Besch~d uurauf Nimterfüllung oder mangel
hafte Erfülluilig der Voraussetzungen nach § 4 
Abs. 6 gr,ündet (Abs. 4). 

Der AusschLuß der aufschiebenden Wirkung 
gemäß Abs. 5 soll vor allem ldie mit einer Wei
terbesmäftigung eines Ausländers im allgemeinen 
verbundenen, negativen Auswirkungen am in
ländischen Arbeitsmarkt, die in ,der Regel als 
dem öffentLichen Interesse entgegenstehend ange
sehen werden müssen, vermeiden. Der Ausschluß 
der aufschiebenden Wirkung 'soU ,damit die unver
zügliche Anpas&ung an die geänderten Verhält
nisse zwingend gewährleisten. Sofern :-bei
spielsweise für Iden Bereich ,der Beschäftigungs
bewilligung -die nach § 4 Albs. 1, 3,6 oder 8 zu 
beurteilenden Verhältnisse unter Berücksichti
gungder Umstände des Einzelfalles jedoch nicht 
eine zw,ingende Anpassung an geänderte arbeits
marktpolitische Voraussetzungen erfordern, sollte 
die Möglichkeit hestehen,aufschiebende Wirkung 
zuzuerkennen. Damit wUl'de auch den' von ver
schiedenl}fi Institutionen ,im Rahmen ,der Begut~ 
achtung vorgebi1achten Einwände hinsichtlich 
einer ausnahmsweisen Einräumung der aufschie
benden Wirkung Rechnung getragen. 

Die im' Abs. 6 vorgesehene Regelung, wonach 
eine Bescheidausfertigungauch ,dem Ausländer' 
zuzusteHen wäre, sofern sich die Zustellung nicht 
schon aus der Part/eistellung des Ausländers er
f0I1de1'11ich erweist (vgl. § 21), resultiert aus dem 
Begutachtungsverfahren, in dem vor allem auf 
die Unzweckmäßigkeit der vorher in Aussicht ge
nommenen Regelung, nämlich 'eine Bescheidaus
fertrgung dem Ausländer lediglich lim Weg,e des 
Arbeitgebers zuzusteHen, hingewiesen wUl'de. 

Die Bestimmung des Abs. 7 soll als gesetzliche 
Grundlage für aldrninistrativ,e Vorkehrungen im 
Verfahren im Falle eines künftigen Einsatzes 
von elektr.onisch,en Datenverarbeitungsanlagen im 
Bereich ,der Aus[änderheschäftißlUng dienen. 

Zu § 21: 

In Ergänzung zu der für den Arbeitgeber grund
sätzlich bereits besteheilidenParteistellung wurde 
im Rahmen der BegutachtlUng noch verlangt, 
auch dem Ausl;rnder zumindest in j<enen Verfah
ren, ,in denen vornehmlich seine persönlichen Mo
mente eine Rolle spielen, Parteirechte einzuräu
m,en. 

Der nunmehrige Entwurf sieht daher eine Lö
sung in ,der Weise vor, daß ,dem Ausländer in 
jenen Fällen, in denen keine dem Alibeitgeber 
gleichzuhaltende Person !im Sinne ,des § 2 Abs. 3 
vorhanden ist oder seine persönlich,en Umstände 
für die EntscheiKLung maßgeblich sind, wie bei
spielsweise das VorIiegen wich niger Gründe inder 
der Person des Ausländers, ParteisteIlung einge
räumt werden soll. 

1451 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 33 von 36

www.parlament.gv.at



34 1451 der Beilagen 

Zu § 22: 

So wie die§§ 41 bis 43 des Arbeitsmatkt
föl1derungSigesetzes i. ,d. F.·BGBI. Nr.173/1973 die 
Mitwirkung ,der Vertreter der ArbeitJgeber und 
der Arbeitnehmer für den Berei.chder Arbeits
marktpolitik ,im allgemeinen vorsehen, sieht der 
EntJwurf diese Mitwirkung auch für ,den Bereich 
der Ausländerbeschäftigung vor. 

Die paflitätische Heranziehung der Vertreter 
der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer 
zur Mitarbeit 10 der Arbeitsmarktverwal
tung ist seit der Ratifikation des über
einkommens (Nr. 88) über die Organisation 
der Arbeitsmarktverwaltung, BGB!. Nr. 596/ 
1973, stärker als bisher geboten. Diese Be
stimmung wird neben der gesetzlich vorgese
henen Mitwiflkung bei ,der Festlegung von Aus
nahmen vom Geltungsbereich dieses Gesetzes
entwurfes nach § 1 Abs. 4 auch bei Maßnahmen 
nach § 14 des Entwuflfes zum Tragen kommen. 
Bei ,der KontJingentfestsetzung, ,die auf GnunO von 
Anträgen' ,der unmittelbar betroffenen Berufs
ver.einigungen 'der Arbeitgeber und ,der Arbeit
nehmer erfolgt, ,ist eine Mitwirkung des Aus
länderausschusses nicht erfollderlich. 

Der AusländeraJUsschuß ·soU von Gesetzes 
wegen für Idie ,ihm in ,diesem Entwurf zugewie
senen Angelegenheiten als .ein selbständiger Aus
schuß ,des Beirates für Al"beitsmarktpolitik ein
gerichtet w:eroen, wobei ,diese Angelegenheiten 
vom Ausländerausschuß ohne weitere Befassung 
des Beirates für AflbeitsmarktpolitJik oder seines 
Geschäftsführenden Ausschusses rhehandelt wer
den sollen. 

Mit Ausnahme der in diesem Entwurf ange
führten Ahweichungen wären auf ,den Ausllinder
ausschuß ,die Vorschriften des Ar:beitsmarktför
,derungsgesetzes über den Beir.at für Arbeits
marktpolitik Unldseine Ausschüsse sinngemäß 
anzuwenden. Dies g.i1t auch für die Geschäfts-' 
or:dnung des Beirates für Arbeitsmarktpolitik. 

Zu § 23: 

Die vorgesehene Mitwirkung ·der bei den Lan
desal1beitsämtern bestehenden Verwaltungs3;us
schüsse beruht auf IgIleicharnigen Regelungen im 
Bereich des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 
1958 und des Anbeitsmarktföl1derungsgesetzes 
und entspricht auch der dellzeit schongeÜJbten 
Praxis im Ausl~IJJderverfahr,en. 

Der Abs. 2 sieht die Bildung eines Unter
ausschusses ,des Verwaltmn~sausschusses zum 
Zwecke der Anhörung bei Erteilung von Be
schäftigungsbeWlilligungen über bestehende Kon
tingente hinaus sowie im Berufun~verfahren 
gegen Bescheide der Arbeitsämter vor. 

In Anbetr:acht ·der Neugestaltung ,des Auslän
derverfahrens erwies es ,sich .alsnotwendig, die 
Zusammensetzung des nach Abs. 2 vorgesehenen 
Unterausschusses -auf eine -eindeutig "gesetzlich ge
regelte Basis 2)U stellen. Im übrigen finden für 

die Bestellung der MitgHeder und Ersatzmritglie
der des Aussch\lJSlses sowie für ·das Verfahren 
die ansonsten für die Verwaltungsausschüsse und 
ihre Unteraussmüss.e geitendenV6rschriften An
wendung. 

Zu § 24: 

Für die Durchführung der ärztlichen Unter
suchungen von Ausländern nach ,den Bestimmun
gen ,dieses Entwurfes sollen Ärzte und auch Ein
richtungen ermächtigt wel"den, wobei durch Auf
lage. eine ,rasche Durchführung der ärztlichen 
Untersuchungen, nämlich tunlichst hinnen einer 
Woche, sicherzustellen wäre. Bei Auftreten wie
derholter wesentllicher Mängel wäre die Ermäch
tigung zu wiJderrufen. Als Gr.u.nd für einen 
Widerruf der Ermächtigung käme beispielsweise 
eine wiederholte übertretung der für ,die Durch
führung lder ärztlichen Untersuchung eingeräum
ten Wochenfrist, ohne daß dafür ein zwingender 
Grund gegeben wäre, in Betracht (Abs. 1). 

Die ~Qsten .der är.ztJ1ichen Untersuchungen 
wären - ISO wie ({'ies schon derzeit praktiziert 
wil1d - vom Arbeingeber zu trag.en. Die' ein
heitJliche Festsetzung dieser Kosten wäre ·in Ent
sprechun:g von Einwänden im Begutachtungsver
fahren im Rahmen eines Gesamtvertrarges zwi
schen ;den ~n dieser Bestiimmung vorgesehenen 
Instinutionen zu regeln (Abs. 2) .. 

Zu§ 25: 

Als geltende Vorschriften über die Einreise und 
den Aufenthalt von Auslällldern kommen die 
einschlä~ge~ BestimmUJIlJgen des Paßgesetzes 1969, 
BGBl. Nr. 422, des Fremdenpolizei!gesetzes, 
BGB!. Nr. 75/1954, Ides Asy,lgesetzes, BGB!. 
Nr. 126/1968, sowie .die mit zahlreichen Staaten 
abgeschlossenen multi- und bilateralen Vereinba
rungen über ,die Einreise und den Auferuthalt der· 
österreichischen Staatsbürger einerseits und der 
Staatsangehö,l"igen dieser Staaten ander,erseits in 
Betracht. 

Zu § 26: 

Um die' Einhaltung der Vorschriften dieses 
Gesetzesentwurfes überwachen 2)U können, wäre 
für Arbeitge~er _ eine Auslmnftspflichtt sowie für 
Arbeitgeber und Ausländer darüber hinaus eine 
Verpflichtung ,zur Einsichtsgewährung in ·die für 
die Beurteilungsverhältnisse dienlichen. Unter
lagen sowohl gegenüber ,den. ,zur Durchführung 
dieses Entwurfes berufenen Dienststellen der Ar
beitsmarktve~altung. als auch gegenüber -den zur 
Wahrnehmung ges Arbeitnehmerschutzes beru~ 
fenen BehöI1den zu st:lJtuieren (Abs. 1). :Außer 
der Aflbeitsinspektion nachdemA.rbeitsinspek
tionsgesetz 1974, BGB!. Nr. 143, kommen hiHür 
noch das Ver,kehrs-AI1bcitsinspektorat nach dem 
Verkehrs-Al'beitsinspektionsgesetz, BGB!. Nr.99/ 
1952, ·die BeI1g'behörde nach dem Berggesetz, BGBl. 
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Nr. 73/1954, sOWiie Idie Land- und Forstwirt
schaftsinspektion nach ,dem Landarbeitsgesetz, 
BGBl. Nr. 140/1948, in BetJracht. 

Die Festlegung der Meldepflicht über die Be
endigurug des Beschäftigungsverhältnisses eines 
Ausländers (Abs. 2) ist nach deri bisherigen Er
fahrungen bei der Handhabung der Koncingent
verwaltung unerläßlich urud soll eine durch das 
Ausscheiden eines Ausländers aus dem Beschäfti
gungsverhältnis nicht mehr gerechtfertigte Be
setzung eines Kontingentplatzes, der sonst ver
geben wenden könnte, verhiIlldern. 

Zu § 27: 

Die bisher in ,der PraXIis von ,den Behörden 
öffentlich~,rechtJlichen Körperschaften und sonsti~ 
gen in Betracht kommenden Einrichtungen er
foLgte Mitwirkung auf dem Sektor der Auslän
derbeschäftigung soll im Hinblick auf die Not
wendigkeit einer derartigen Hilfestellung gesetz
lich verankert wel'den. In Berücksichtigung von 
Einwänden im Begutachturugsverfahren wurde die 
vorgesehen gewesene Mitwirkung dieser Institu
tionen bei der Erstellung von Statistiken und 
sonstigen Unterla.gen, soweit diese Ausländer be
treffen, [n diesen EntwUrf nicht mehr auf'genom
men. 

Zu §28: 

. Zuwid~rhandlungen Igegen die Bestimmungen 
der geltenden Verordnung über ausländische Ar
beitnehmer weroen derzeit als. übertretungen 
strafgerichtlich geahndet. Nach dem Entwurf sol
len Verstöße als· Verwaltungsüberti-etungen be
straft werden. Im Interesse einer wirksamen Be-

. gegung von Verstößen und nicht zuletzt im Hin
blick aUf :die irtsbeson,dere bei unerlaubter Beschäf
tigung eintretenden sChwerwiegenden arbeits- und 
soiialrechtlichen Folgen für Iden einzelnen Aus
länder und jener für die Allgemeinheit sich er
gebenden FoLgen im Bereich ,der öffentlichen Si
che.rheit und Volksgesundheit einerseits und der 
auch möglichen Verletzurug arbeitsmarktm.äßiger 
Schutzinteressen inländischer Arbeitnehmer 
andererseits wären die Strafsätze im vorgesehenen 
Ausmaß festzulegen. . 

Um ,die Durchführung ,der Aufgaben, wie sie 
für die iin § 26 genannten Behörden vorgesehen 
sind, auch sicherzustellen, erscheint es notwendig, 
die Verletzung der den Arbeitgebern und den 
Ausländern in !diesem Zus<l;menhang auferlegten 
Pflichten ebenfalls unter Strafsanktionenzu stel
len. 

Desgleichen wäre die Verletzung ,der Anzeige
pflicht durch den Arbeitgeber in jenen Fällen, 
in denen unter Berücksichtigung spezifisCher Ge
gebenheiten im Rahmen einer Ausnahmerege
lung Ausländer für eine bestimmte Zeitdauer 
ohne' BeschäftJigungsbewilligung beschäftigt wer
den dürfen, zu ahnden, weil die Erfüllung der 

Anzeigepflicht wesentliche Voraussetzungen für 
den überblick 31m Ausländerarbeitsmarkt in ,die
sen Bereichen darstellt. 

Zu dem von einigen Ländern geg,en die Son
derw,idmung der GeLdstJraferlöse (Abs. 5) vor
gebrachteri Einwand ist zu bemerken, daß sich 
diese RegeLung auf die im § 15 des Verwaltungs
straf.gesetzes 1950, BGBl. Nr. 172, vorgesehene 
Möglichkeit einer SOiliderbestimmung über die 
Wi,dmung sowie auf eine ähnliche Regelung im 
Bereiehder Anbeitslnsenversicherung (vgl. § 73 
des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1958) 
stützt. Diese Sonderregelung beruht dabei auf 
der. vorrangigen Dber.legurug, diese Geldmittel 
für den Arbeitsmarkt zur Abdeckung finariziel
Jer FÖl'derungen in ,diesem Bereich ,zu erhalten. 

Zu § 29: 

Durch ,diese Bestimmung soll sichel'gestellt wer
den, daß dem Ausländer für die Zeit der Be
schäftigung die .gleichenAnsprüche· zukommen 
sollen, wie wenn der Bescl1äf.ti~ng ein gültiger 
Arbeitsvertrag zugrimde gelegen wäre. Das be
deutet aber nicht,· daß dem Ausländer eine Kün
digulligsentschädigung zusteht. 

Zu § 30: 

Außer ·der verwaltungsstrafl"\eGhtlichen Ahn~ 
dung von Verstößen (vgl. § 28) soLl dem Ar
beir-geber bei beharrlichen Verstößen auf admini
strativem Weg ,cLie Beschäftigung von Ausländern 
untersagt werdefl können. Als beharrliche Ver
stöße werden insbesondere solche anzusehen sein, 
die auf eine grobe Mißachtung der. bei der Be
schäftigung von' A~~ländern zu beachtenden Be
stimmungen ,dieses Gesetzesentwurfes sChließen 
lassen. . . 

Zu §§ 31 lind 32: 

Der § 31 enthält ,di~R6gelungen, nach denen 
das Verfahren zur Erteilung der .Beschäftigungs
bewilli,gung währmd der übergangszeit bis zum 
Zeitpunkt der Ermächti.gung der für die Vor
nahme der ärztlichen Untersuchungen erforder
lichen Anzahl. von Arzten ~nd . Einrichtungen 
durchgeführt werden soll. Die iin Abs. 1 Z. 3 ent~ 
halttme Regelung, daß der Antrag auf Ertei
lung der Beschäftigungsbewilligung spätestens bis 
zum Ablauf der gesetzlichen AnmeIdefrist zur 
Sozialversicherung, ,d.i.gemäß § 33 Abs. 1 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzesbinnen 
drei Tagen nach Beginn der Pflichtversicherung, 
zu stellen ist, soll es- abweichend. vom Grund
satz, daß eine Beschäftigung nl.lr auf Grund einer 
Bewilligung angetreten und ausgeübt weriden 
kann '- in der üoergangszeit ermöglichen, daß 
bei Erfüllung der sonstigen, in den Z. 1 und. 2 
genannten Voraussetzungen der Arbeit.geber den 
Ausländer beschäftigen darf. 

Dies b~deutet aber' nicht, daß alle anderen in 
den Z. 1 und 2. iin einzelnen nicht ausdrücklich 
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erwähnten Voraussetzungen für die Erteilung 
einer Beschäftigungsbewilligung, insbesondere jene 
nach § 4; nicht zu prüfen wären. Diese Regelung 
findet nämlich hauptsächlich ihren Zweck ,darin, 
daß in ,der übergangszeit die rasche Aufnahme 
einer Beschäftigung von Ausl:vndern ,bei Zutref
fen der .im § 31 Abs. 1 für eine Beschäftigungs
aufnahme statluierten Voraussetzungen ermög
licht werden so1.1, wobei das Vorliegen der übri
gen, für die Ausstellung der vorläufigen Beschäf
tigung!>bewilligU'ng notwendigen Voraussetzun
gen ,in ,der Weise im voraus zu beurteilen sein 
wird, ob ,dem Arbeitsamt allenfalls Gründe be
kannt sind, .die der Erteilung einer Beschäftligungs
bewilligung .entgegenstehen wÜ1'lden. Dieses Ver
fahren stellt für die übergangszeit eine Erleich
terung dar, um ·rasch ~u ei.ner, bis zur endgül
tigen Entscheidung über den Antrag genehmig
ten Beschäftigung eines Ausländers zu gelangen. 

Sollte die Durchführung der ärztlichen Unter
suchungen es el'lffiöglichen, sogleich die Zeugnisse 
im Sinne des § 4 Abs. 3 Z. 2 und 3 auszu
stellen, könnte an die Stelle der vorläufigen gleich 
die endgültige Beschäftigungsbewilligung treten. 

Die vOI1gesehene .ßefr.istung der Geltungsdauer 
der übergangsbestimmung findet ihre Begrün
dung ,in oer üherlegung, ,daß innerhalb dieses 
Zeitraumes die Ermächtigung ,der edorderlichen 
Anzahl von Krzten und Einr,ichtungen abgeschlos
sen werden kann. 

Der § 32 regelt den übergang der während 
der Geltungsdauer der Verordnung über aus
ländische A1"beitnehmer erteilten Beschäftigungs
genehmigungen, Arobeitserlaubnis und Befrei
ungsscheine sowie hinsichtlich jener Ausländer, 
die bisher von e~ner Genehmigungspflicht ausge
nommen 9ind (Abs. 1 uilid 3). 

Die Anwendung der W~derrufsbestimmungen 
dieses Gesetzesentwurfes soll .sicherstellen, daß 
jene Bestimmungen, deren Nichteinhaltung einen 
Grund .dafür bieten, von der jeweiligen Wider
rufsmögtichkeit Gebr:auch zu nci1men, einge
halten wer:den (AJbs. 2). 

Die im Abs. 4 enthaltene RegeJ.ung soll es er
möglichen, daß Beschäftigungszeiten, ,die wäh
rend der Ge1tungsdauer ,der Veror,dnung über 
ausländische Arbeitnehmer zurückgelegt wurden, 
als Beschäftigungszeiten nach diesem Gesetzesent
wurf angerechnet we1'lden können.' Ohne eine sol
che Bestimmung müßten nämlich Ausländer, die 
bisher bereits einige Zeit ununterbrochen im Bun
desgebiet beschäftigt sind, ab Inkrafttreten dieses 
Entwurfes fü,r die Erlangung eines Befreiungs
schei·nes neue Beschäftigungszeitenerwerben. 

Ebenso so11 im Wege ,der im Abs. 5 enthalte
nen ühergangsregelung vorgesor:gt wer·den, daß 
Zeiten, die - nach den ,derzeit geltenden Vor
schriften - auf die Anwartschaft für einen Be
fieiungsschein anzurechnen gewesen wären, er
satzweise als Beschäftligungszeiten nach diesem 

Entwud gewertet wel"den, sofern von den in 
Betracht kommenden Personen im Anschluß d,a
ran Beschäftigungs,zeiten erbracht weI1den, die für 
die Erlangung eines B.efreiungsscheines nach die
sem Entwurf anzurechnen sind und die anrechen
baren Zeiten in ihrer Gesamtheit acht Jahre er
geben. 

Da nach ·den Bestimmungen des Entwurfes der 
erlaubte Aufenthalt im Bundesgebiet keine Vor
aussetzung mehr für die Ausstellung eines Be
freiungsscheines .darsteUt (v,gI. § 15), war diese 
Begünstigung auf jene Personen einzuschränken, 
die im Anschluß an solche Zeiten Beschäftigungs
zeiten nach diesem Entwurf nachweisen kön
nen, weil nur in diesem Fall die Kontinuität an
rechenbarer Zeiten gegeben ist. Für das Vorliegen 
der Voraussetzungen nach diesem Entwurf ist es 
ohne Belang, ob ,die nach § 15 Abs. 2 zulässi
gen Unterbrechungen unmittelbar nach Inkraft
t1"eten dieses Entlwurfes oder später ·erfolgen. 

Im Sinne dieser übel1g31ng·sregelung ha-ben daher 
Ausländer, die nach ,den derzeit geltenden Vor
schriften bereits über einen Befreiungsschein ver
fügen, der gemäß § 32 Abs. 1 über den Zeit
punkt ·des Inkrafittretens ,dieses Entwurfes wei
ter g.ilt, im Falle einer Verlängerung dann An
spruch auf Ausstellung eines Hefreiungsscheines, 
wenn ·sie bei Inkrafttreten dieses Gesetzesentwur
fes beschätfigt sind oder eine solche Beschäftigung 
zumindest vor AbLauf der 'nach § 15 Abs. 2 
lit. e zulässigen Unterbrechung antlr,eten, sofern 
nicht Tattbestäncle im Sinne Ides § 15 Ahs. 2 lit. a, 
b, c und ,d vorEegen. 

Für jene Personen, die bereitlS einen Teil der 
Anwartschaft nach den Bestimmungen der Ver
ordnung über ausländische Arbeittnehmer erfüllt· 
haben, wären diese Zeiten den Beschäftigungs
zeiten, ·sofern die nach § 15 Abs. 2 für die erst
malige Erteilung eines Beftreiungsscheines zuläs
sigen einzelnen Unte1'!brechungen der Beschäfti
gung nicht Ülber:schritten werden, zuzurechnen. 

Die Anspruchsvoraussetzungen von Personen, 
die nach den ·deneit geltenden Vorschriften An
spruch auf einen Befreiungsschein gehabt hätten, 
diesen jedoch aus welchen Gründen immer bis 
zum Lnkrafttreten .dieses Entwurfes nicht bean
tragen, richten 'sich unter Anrechnung des bis
herigen ununterbrochenen Aufenthaltes nach den 
Bestimmungen. di:eses Gesetzesentwurfes. 

Zu § 33: 

Im Zusammenh3Jng mit der Neuregelung der 
Ausländerbeschäftigung sind die bisherigen, diese 
Materie regelnden Rechtsvorschriften aufruheben. 

Zu §35: 

Die Zuständigkeit für ,die Vollziehung des Ge
setzesentwurfes el'lgibt sich aus dem: Wirkungsbe
reich der Bundesministerien nach dem Bundes
ministeriengesetz 1973, BGBl. Nr. 389. 
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